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Abstract

The following article continues und concludes a first part (published in Dike 27,
2024) on the concept of the state. It tries to analyze when and in which way the
Greek polis became a state in the sense of the definition given in part I. Section
A describes the earliest form of the polis we know of, the so-called “homeric
society”, as a non- or pre-state community. Following the evolutionary terminology
widespread in anthropological / ethnological theories we characterize it as a “big
men- / chief-society”. Section B deals with the historical transformation of the
polis into a state. It presents some concrete cases of poleis which seem to be the
first communities identifiable as states. The following generalizations deal with the
most important features of the beginning of statehood, namely its date, the uprising
of a general highest power, the course of the transformation, and its agents. Some
considerations on the conditions and the reasons of the transformation conclude
the article.
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94 Martin Dreher

L’articolo continua e conclude una prima parte (pubblicata in Dike 27, 2024) sulla
nozione di stato. Cerca di analizzare quando e in quale maniera la polis greca
divento “stato” nel senso della definizione data nella parte 1. La sezione A descrive
la prima forma della polis che conosciamo, la cosiddetta “societa omerica”, come
una comunita non-statale o pre-statale. Seguendo la terminologia evoluzionistica,
diffusa nelle teorie antropologiche ed etnologiche, essa viene caratterizzata come
una “big men- / chief-society”. La sezione B tratta della trasformazione storica
della polis in uno stato. Presenta alcuni casi di poleis che sembrano essere le prime
comunita identificabili come stati. Le generalizzazioni che seguono offrono delle
riflessioni sui piu importanti aspetti degli inizi della statualita, specialmente la
datazione, I’origine di un potere supremo, il corso della trasformazione e i suoi attori.
Alcune considerazioni finali sulle condizioni e le ragioni di tale trasformazione
concludono I’articolo.
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statehood, Sparta, Athens, Dreros, Tiryns
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Die Transformation der griechischen Polis zum Staat (1I) 95

Teil II Die Staatswerdung der Polis

Um zu beurteilen, ob, wie und wann ein menschliches Gemeinwe-
sen als Staat zu betrachten ist, ist es unerladBlich, genau zu bestimmen,
was unter einem Staat zu verstehen ist. Eine solche Definition wurde
im ersten Teil dieses Beitrags entwickelt. Thr Ausgangspunkt ist die
Drei-Elemente-Lehre, die von Georg Jellinek in ihre wirkméchtigs-
te Form gebracht wurde. Sie wird im ersten Teil in verschiedener
Hinsicht prazisiert, zu einer umfassenden und fiir alle historischen
Epochen brauchbaren Definition erweitert und gegen Einwinde von
staatsrechtlicher und historischer Seite verteidigt. Als Kernaussage
dieser Definition kann gelten, dafl die drei Elemente Staatsgebiet,
Staatsvolk und Staatsgewalt einen Staat ausmachen.

Teil eins endet mit der Feststellung, dall die griechischen Poleis
der klassischen Zeit vom iiberwiegenden Teil der Forschung als Staa-
ten angesprochen werden, auch wenn der Begriff oft unzureichend
oder gar nicht definiert wird. Die naheliegende Frage, seit wann die
Polis im Sinne eines Staates existiert, wird ebenso unterschiedlich
beantwortet wie die damit zusammenhidngende zweite Frage, wie
und unter welchen Umstdnden die Entstehung der Staatlichkeit vor
sich gegangen ist. Der hier vorgelegte zweite Teil des Beitrags bietet
Antworten auf beide Fragen an und versucht somit, eine konsistente
Erklarung fiir die Transformation der Polis zum Staat vorzulegen.

A Die vorstaatliche ,,homerische Gesellschaft*

1. Der negative Befund: Die Nichtstaatlichkeit

Wenn hier von der ,,homerischen Gesellschaft™ die Rede ist, dann
handelt es sich um einen Begriff, der von der jiingeren althistorischen
Forschung geprégt ist und darin eine gewisse Verbreitung gefunden
hat.? Er wird hier iibernommen, um die Phase der frithen griechischen
Geschichte zu bezeichnen, fiir die wir neben den archiologischen

2 Im Titel tragen diese Formulierung etwa Snodgrass 1974 (der aber eine einheitliche
homerische Gesellschaft in Frage stellt); Andreev 1988; Ulf 1990. Eine historische
Einordnung gibt z. B. auch Raaflaub 1991, 207ff. Viele weitere Publikationen
verwenden den Begriff eher selbstverstdndlich, ohne nihere Erlduterung.
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96 Martin Dreher

Zeugnissen auf die Epen Homers und Hesiods als Quellen angewie-
sen sind. Auch wenn diese Texte bekanntlich keine historischen Dar-
stellungen, sondern literarische Erzdhlungen sind, so sind doch die
gesellschaftlichen Strukturen ihrer Entstehungszeit und der direkt
vorausgehenden Phase in sie eingeflossen und daher fiir uns erkenn-
bar.’ Diese Beziige sind von Seiten der oral-poetry-Forschung néher
begriindet und von Altertumswissenschaftlern auf die homerische
Gesellschaft iibertragen worden. Wenn wir die Abfassungszeit der
homerischen Werke mit einem Grofteil der Forschung auf die Zeit
um 700 v. Chr. und diejenigen Hesiods etwas spiter ansetzen, dann
ergibt sich, da3 der Endfassung der Epen die sozialen Verhéltnisse
des 8. Jahrhunderts v. Chr. zugrunde liegen.* Zu Recht wird auBer-
dem immer wieder betont, dal die Entwicklung in den verschiede-
nen Regionen und den einzelnen Poleis Griechenlands ungleichzeitig
verlaufen ist.’

Die Rekonstruktion einer relativ einheitlichen, angesichts der fik-
tionalen Quellen idealtypischen Gesellschaftsordnung setzt voraus,
daB in den Gedichten Homers, gemeinsam mit denen Hesiods, eine
dhnliche Struktur der darin beschriebenen Gemeinschaften zu erken-
nen ist, was hier als gegeben angenommen wird.® Gleichzeitig soll
diese Struktur als typisch fiir die griechische Polis angesehen wer-
den, obwohl fiir keine einzige dieser Poleis eine empirische Bestiti-
gung vorliegt. Die kiihn erscheinende Konstruktion rechtfertigt sich
erstens dadurch, da3 die genannten Texte in ganz Griechenland uni-
versell verbreitet waren und daher jede Polis zumindest ansatzweise
ithre eigene Struktur oder doch ihre eigene vergangene Ordnung wie-
derzuerkennen vermochte. Noch viel mehr wiegt aber zweitens, daf3
sich in den Poleis im weiteren Verlauf ihrer Entwicklung sehr dhnli-
che Ordnungen herausbildeten, so dal man daraus auf einen gemein-
samen Ausgangszustand schlieBen darf, einen Zustand x sozusagen,

3 Vgl. etwa Ulf 1990, 233-238; Raaflaub 1991, 207-215; Fraf3 2018, 70-74.

4 So etwa Gschnitzer 1991, 182; Welwei 2002, 62, und viele andere; jiingst Ronnberg
2021, 27-29 mit zahlreichen Literaturverweisen. Auch fiir eine spétere Datierung in
verschiedene Phasen des 7. Jahrhunderts sind gute Argumente vorgebracht worden. Die
wohl unendliche Debatte kann aber hier nicht aufgegriffen werden.

5Vgl. z. B. Ulf 1990, 238ff.; Ronnberg 2021, 29.

¢ So auch Fraf} 2018, 72; zweifelnd Miiller 2023, 7; stérker differenzierend Whitley
1991, 37.
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der eben in den homerischen Epen, insbesondere in der Odyssee, zu
erkennen und dem (ja ebenfalls nur angenommenen) codex arche-
typus in der literarischen Uberlieferungsgeschichte vergleichbar ist.
Die Frage, mit der wir uns hier zu befassen haben, lautet: Waren
die Gemeinschaften, die in den frithesten griechischen Texten be-
schrieben sind, bereits Staaten? Entsprach ihre Struktur den im ersten
Teil dieses Beitrags herausgearbeiteten Kriterien von Staatlichkeit?
Beschrinkt man die Bedeutung des Begriffs polis auf die Uberset-
zung Stadtstaat” und nimmt den Wortbestandteil “Staat” ernst, dann
ist die soeben gestellte Frage bereits bejaht. Denn Homer und Hesiod
bezeichnen die Gemeinschaften, um die es uns geht, als Poleis, ihre
Bewohner als Politen.” Doch wenn wir die homerische Verwendung
des Terminus mit dem Verstindnis der Polis als Stadtstaat gleich-
setzen, das fiir spétere Jahrhunderte zweifellos zutreffend ist, dann
setzen wir voraus, was erst noch zu beweisen ist: eben welchen Cha-
rakter die homerischen Gemeinschaften besitzen. Ob der erste Teil
des Begriffs "Stadtstaat” fiir die homerische Polis gerechtfertigt ist,
wiére in dhnlicher Weise zu diskutieren wie der Staatsbegriff, wobei
unbestritten ist, dal der Begriff, neben der Bedeutung als eine Ge-
meinschaft oder Gemeinde, auch eine bestimmte gemeinschaftliche
Siedlungsform bezeichnen kann. Wie diese Siedlungsform nédher aus-
gesehen hat, soll aber hier nicht geklart werden, da wir uns auf den
politischen Charakter der Gemeinschaften konzentrieren wollen.?
Abgesehen von der terminologischen Festlegung des Polisbe-
griffs auf die Bedeutung "Stadtstaat” bestand fiir einen groBlen Teil
der friiheren Forschung kein Zweifel daran, dal die homerischen
Gemeinschaften als Staaten anzusprechen seien. Fiir diejenigen, fiir
die seit Beginn der menschlichen Geschichte jedes Zusammenleben
als staatliche Gemeinschaft verlief,” dnderte sich daran auch in den

7 Vgl. zur Polis der homerischen Zeit allgemein etwa Holkeskamp 2010, 91f.

8 Nur nebenbei sei angedeutet, dal die homerischen Poleis ein Zwischending zwischen
einer Stadt und einem Dorf zu sein scheinen; vgl. die Bemerkungen von Andreev 1988,
24.

?Vgl. Teil I, S. 19. Im Rahmen dieser Sichtweise hat man von den Gemeinschaften, die
den Poleis vorausgingen bzw. parallel dazu bestanden, als ,,Stammstaaten gesprochen
und so den griechischen Terminus £0vog iibersetzt, so noch Weiler 1976, 43. Die damit
verbundenen Vorstellungen werden in der jiingeren Forschung jedoch nicht mehr
vertreten, vgl. etwa Ulf 1990, 215ff.
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ersten Jahrhunderten des ersten Jahrtausends v. Chr. selbstverstdnd-
lich nichts. Aber auch wenn der Staat nicht als naturgegeben ange-
sehen wurde, verwendete man diesen Begriff fiir die friihgriechische
Zeit meist ganz selbstverstandlich. Fiir viele Autoren, die sich néher
mit der spezifischen Periode beschiftigen, kann der Buchtitel von
A. Fanta: ,,Der Staat in der Ilias und der Odyssee®, Innsbruck 1882,
als programmatisch gelten, ebenso wie der Artikel von R. Kostler,
,Die homerische Rechts- und Staatsordnung® von 1950. Ein weiteres
reprasentatives Beispiel ist das Handbuch von Busolt und Swoboda
von 1920°, in dem es heif3it: ,Neben dem basileus und dem Rat der
Geronten erscheint im Staatsleben als dritter Faktor die Gemeinde-
versammlung® (S. 333). Diese und weitere Autoren'® erblicken in den
Beschreibungen der Epen eine institutionalisierte Ordnung, an deren
Spitze der jeweils herrschende Konig (bei Homer: basileus) als erb-
lich legitimierter Monarch steht, der zusammen mit weiteren Mitglie-
dern der Elite, die einen festen Rat bilden, politische Entscheidungen
trifft und giiltige Regeln durchsetzt."

Diese Sichtweise ist weitgehend iiberholt und iiberlebt nur noch
vereinzelt, am ehesten in Uberblicksdarstellungen, die sie unkritisch
und eher beildufig einflieBen lassen.'? Der iiberwiegende Teil der jiin-
geren Forschung hat sich jedoch von der Vorstellung eines homeri-
schen Erbkonigtums verabschiedet, allerdings mit unterschiedlicher
Entschiedenheit und unterschiedlichen Konsequenzen. Zunichst wur-
de erkannt, da3 die Macht des basileus, der bei Homer an der Spitze
der gesellschaftlichen Hierarchie steht, nicht zu vergleichen ist mit der
Macht eines (absoluten) Konigs, der als Souverén iiber seine Gemein-
schaft herrscht. M. Finley war es, der Anst68e in dieser Richtung auf-

10 Gschnitzer 1991, der seinen Forschungsiiberblick mit dem Titel ,,Zur homerischen
Staats- und Gesellschaftsordnung® iiberschreibt, nennt diese und weitere Forscher,
darunter Carlier 1984, als Vertreter dieser Position (S. 183. 199-203).

' Weitere Literaturhinweise auch bei Dreher 1983, 37 mit A. 59; Dreher 2019, 122 mit
A. 34.

12 So Bringmann 2016, 82. 87; Staatlichkeit in der homerischen Zeit hilt Bringmann fiir
belegt (S. 86). Als Beispiel aus einem spezifischen Werk sei genannt F. Schulz 2011.
Auch wenn Schulz dem Konsensprinzip bei Homer groe Bedeutung attestiert (S.
60-62), hilt er doch an der ,,Souverénitit des Konigs® fest (63f.): Der ,,monarchische
Konig*, den er auch als Herrscher bezeichnet, habe das letzte Wort. Daf3 er generell die
homerische Polis fiir eine staatlich verfate Gemeinschaft hélt und auch explizit an das
Werk von Fanta ankniipft, wird in der Rezension von Dreher 2011, 90f., ausgefiihrt.
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genommen und wirkméchtig ausgefiihrt hat. Oft wird darauf verwie-
sen, daf3 die Bezeichnung basileus in den Epen nicht nur fiir den Mann
an der Spitze, sondern auch fiir weitere reiche und sozial herausgeho-
bene Ménner verwendet wird. Gemeinsam mit diesen Ménnern in sei-
nem Umkreis trifft der basileus die Entscheidungen fiir die jeweilige
Polis, und zusitzlich miissen diese basileis noch Riicksicht nehmen
auf WillensduBerungen des demos, des aus freien Bauern bestehenden
Volkes, das gelegentlich zu Versammlungen zusammengerufen wird.
Diese ,,Redimensionierung® des basileus" hat dazu gefiihrt, dal man,
eben um falsche Parallelen zu vermeiden, ,,K6nig* oft nur noch in An-
fiihrungszeichen verwendet oder von einem ,,schwachen®, ,,gemafig-
ten“ oder ,,sogenannten* Konigtum schreibt. Konsequenter wird von
anderen auf diese Ubersetzung ganz verzichtet, obwohl sie in spiterer
Zeit die normale und treffende Bedeutung von basileus geworden ist.
Stattdessen spricht man vom Fiihrer, Anfiihrer oder Leiter einer Polis,
oder kennzeichnet die herausgehobene Stellung eines der basileis
durch den Zusatz ,,(Ober)-basileus “.'* Dessen Stellung wird treffend
als primus inter pares beschrieben, der in den Ratsversammlungen
den Vorsitz flihrt, die Géste der Polis betreut und die notwendigen,
durch Herkommen und allgemeine Akzeptanz bestimmten Handlun-
gen ausfiihrt beziehungsweise deren Modalitdten festlegt. Diese Aus-
sagen ergeben sich vor allem aus der homerischen Schilderung des
Aufenthalts des Odysseus in der Phdakenstadt Scheria, in der ihn der
(Ober)-basileus Alkinoos in die Gemeinschaft einfiihrt, Ehrungen fiir
ihn veranlaf3t und alle nétigen Maflnahmen fiir seine Riickfiihrung in
die Heimat anordnet. Die einschldgigen Szenen sind diesbeziiglich
analysiert worden, aulerdem wurde herausgearbeitet, dal das Ober-
kommando des Agamemnon beim Kriegszug gegen Troia, wie es die
Ilias beschreibt, nicht gleichzusetzen ist mit der zivilen Stellung des
Oberbasileus in seiner Polis."

3 Fiir die Zeit vor Finley sei genannt Heu3 1946, 41 = 1969, 60; vgl. sodann Finley
1977, 103 und oft; Dreher, 1983, 37-40; besonders ausfiihrlich argumentiert Drews
1983, passim; Murray 1995, 52; Welwei 2002, 55. 60-65; Lotze 2007, 18.

4 Dieser selbsterklarende Terminus ist, wenn ich richtig sehe, von Ulf 1990 (erstmals
beildufig wohl S. 82) in die deutschsprachige Literatur eingebracht worden. Die
englische Entsprechung chief basileus findet sich bereits bei Qviller 1981, 109, wird
aber selten verwendet.

5 So schon Morgan 1877, 248, der sich auch klar gegen die Verwendung des
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Wenn diejenige Instanz, die von allen Forschern unbestritten die
hochste Autoritét in der Polis besitzt, deren Wort am meisten gilt und
die als Leitung des Gemeinwesens anzusprechen ist, wenn dieser ba-
sileus aber keine Herrschaft in dem in Teil I erlduterten Sinn aus-
iibt, wenn er keine allgemeine Gewalt iiber die Mitglieder des Ge-
meinwesens innehat, wenn er keine festgefiigte, institutionalisierte
Stellung einnimmt, sondern seine grundsitzlich prekdre Vorrangstel-
lung durch personliches Ansehen, durch Leistung und individuelles
Durchsetzungsvermdgen sichern muf3, dann ist daraus zu schliefen,
dafB dieses Gemeinwesen keinen staatlichen Charakter besitzt.'® Die-
se SchluB3folgerung ist in der Forschung erstmals explizit in meiner
Dissertation von 1983 gezogen worden.!” Meist unabhingig von die-
ser Darlegung sind dann weitere Autoren zu dem Urteil gekommen,
die homerische Polis als nichtstaatliche oder, mit Blick auf die spéte-
re Entwicklung, vorstaatliche Gesellschaft einzustufen.!'®

Wenn der homerische Oberbasileus nicht der staatliche Regent war,
fiir den viele 1thn noch immer halten, und die homerische Gesellschaft
mithin keine Monarchie war, besal} diese Gesellschaft dann vielleicht
eine andere staatliche Form, die durch eine Verteilung der Herrschaft
auf mehrere Personen gekennzeichnet war? In Frage kommen natiir-
lich zum einen ein Rat aus Mitgliedern der Oberschicht, zum anderen
die Versammlung des Demos. Beide Gremien waren bekanntlich in
der spéteren Zeit zentrale Institutionen der griechischen Stadtstaaten,
die bei Dominanz des Rates, der Bule, von der Verfassungstheorie
der klassischen Zeit als Oligarchien, bei Dominanz der Volksver-
sammlung, der Ekklesie, als Demokratien eingestuft wurden. Nun
spricht zwar eigentlich niemand explizit von oligarchischen oder de-

Konigsbegriffs ausspricht (S. 246).

16 Zumindest begrifflich bleibt es daher problematisch, wenn Holkeskamp 2010, 91,
konstatiert, da3 die homerischen Helden als "Konige” iiber Poleis herrschten (Herv.
M.D.), denn der Herrschaftsbegriff ist staatlich konnotiert, s. Teil I, S. 21; zwei Sétze
vorher erscheint ,,Konig Odysseus® ohne Anfiihrungszeichen; dhnlich Hildebrandt
2007, 216. Zuletzt hat Miiller 2023,18, dafiir pladiert, die Ubersetzung ‘Kénig’
aufzugeben; S. 345ff. untersucht er den Terminus basileus ausfiihrlich.

7 Dreher 1983, 37-45, bes. 44.

18 Welwei 2002, 41. 64. Die meisten Positionen, welche die Vorstaatlichkeit vertreten,
sind anthropologisch-ethnologisch beeinfluit und werden weiter unten separat
vorgestellt.
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mokratischen Poleis bei Homer, aber die Einstufung der beiden hier
angesprochenen Gremien féllt in der Forschung doch recht unter-
schiedlich aus.

Was zunichst die Ratsversammlung betrifft, so ist in Analogie zur
Position des Oberbasileus auch fiir die Beratungen der Heerfiihrer
im griechischen Heer der Ilias eine Gleichsetzung mit der inneren
Ordnung einer Polis abzulehnen.” Die Beteiligung weiterer Mitglie-
der der Oberschicht neben dem Basileus an der Leitung der Polis
thematisiert die Odyssee naher nur fiir die Phidakenstadt Scheria. Der
dortige Oberbasileus Alkinoos umgibt sich in seinem Haus mit An-
gesehenen oder Vornehmen der Gemeinschatft, die eben auch basileis
(Od. 7, 49), an anderen Stellen 1yntopeg No€ pédovteg (,,Anfiihrer
und Berater, Od. 7, 186; 8, 11) oder fovAnedpot (,,Berater*, Od. 13,
12) genannt werden,?® zum Mahl und zur Beratung in seinem Oikos.
Sie duBern frei ihre Meinung, machen Vorschlidge und erinnern an die
gemeinsamen Werte und Traditionen, an die sich Alkinoos bei sei-
nem Handeln halten solle. Als Entscheidungsinstanz, die Beschliisse
faBt, wird dieses Gremium, wenn man die Gruppe liberhaupt so nen-
nen darf, nicht vorgestellt. Abstimmungen finden nicht statt, Kont-
roversen werden durch Diskussionen ausgetragen, am Ende wird ein
Konsens gesucht (und gefunden).”!

Nach welchen Kriterien sich die Gruppe der Berater zusammen-
setzt, wird im Epos nicht ausdriicklich gesagt. Fiir die Beteiligten ist

9 F. Schulz 2011 miBachtet diese Differenz zu oft und konstruiert eine Art Idealtyp
des homerischen Rates aus den Ratsversammlungen der Phdaken, der Troer, des
Griechenheers und der Gotter.

20 Zur Terminologie vgl. etwa F. Schulz 2011, 11. Die Begriffe *Adel’ und *Adlige’, mit
denen sich die Forschung ausgiebig befafit, werden in der vorliegenden Studie nicht
verwendet. Die Forschung hat verschiedentlich gezeigt, daB3 die sozial herausgehobenen
Personen der griechischen Welt nicht wie in spéteren Epochen als Geburtsadel zu
verstehen sind, sondern daf3 ihre erh6hte Stellung in erster Linie auf Reichtum in Form
von Grundbesitz beruht. Unter solchen und dhnlichen Vorbehalten und Prézisierungen
halten auch einige jlingere Publikationen am Adelsbegriff fest, wie Stein-Holkeskamp
1989; Meister 2020. Nicht selten wird der Terminus auch in Anfithrungszeichen gesetzt,
um solche Vorbehalte anzudeuten. Miiller 2023, 20, lehnt verschiedene moderne
Begriffe ab und kreiert die — bewuft kiinstliche, aber eben allzu kiinstliche und sperrige
— Bezeichnung ,,Statusobere*.

2t Zum Konsensprinzip, das in der Homerforschung schon seit langem anerkannt wird,
vgl. zuletzt F. Schulz 2011, 60-62; Fraf3 2020, 221.
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es aber offenbar selbstverstdndlich, daB sie dazugehdren. Die moder-
ne Forschung hat keinen Zweifel daran, daf3 die Anfiihrer der Phéa-
ken aufgrund derselben Kriterien an der Leitung der Polis beteiligt
werden, die auch fiir den Oberbasileus gelten, also ihre herausgeho-
bene soziale Stellung aufgrund ihres Wohlstands sowie ihre Leistun-
gen im Gemeinschaftsleben und im Krieg. Bei den Spielen zu Ehren
des Odysseus fordert Alkinoos die bereits genannten ,,Anfiithrer und
Berater auf, dem Gast Geschenke zu bringen. Uberraschend konsta-
tiert er dabei: ,,Denn zwolf angesehene basileis gebieten in unserem
Volk als Fiihrer, der dreizehnte aber bin ich selbst” (Od. 8, 390f.). Die
Aussage konnte man so verstehen, daf bei den Phiaken ein dem ba-
sileus zugeordneter Rat besteht, der sich aus der feststehenden Zahl
von zwolf Mitgliedern zusammensetzt. Das wiirde bedeuten, daf bei
Ausscheiden eines Mitglieds jeweils ein neues Mitglied nachriickt.
Damit wire ein gewisses Anzeichen fiir eine festgefiigte Institution,
also fiir ein staatliches Element, gegeben.?? Aber die Aussage des Al-
kinoos ist nicht als Beschreibung eines phdakischen ,,Verfassungs-
bestandteils* zu verstehen. Sie diirfte vielmehr an Odysseus gerichtet
sein,” um ihm vor Augen zu fithren, wie viele Geschenke er durch
die Aufforderung des Alkinoos an dessen Mit-basileis zu erwarten
hat. Wie an vielen Stellen im Epos erfiillen Gastgeschenke die wich-
tige Funktion, die Achtung und Wertschétzung gegentiber dem Frem-
den auszudriicken. Dabei kommt es durchaus auf den materiellen
Wert der Gegenstidnde an, weshalb diese in den anschlieBenden Wor-
ten des Alkinoos einzeln aufgezéhlt (jeder soll einen Mantel, einen
Leibrock und ein Pfund Gold bringen) und angepriesen werden, und
auch das im Anschlufl thematisierte Versohnungsgeschenk des Eu-
ryalos wird ndher beschrieben. Dal} es neben Alkinoos zwolf weitere
basileis sind, von denen Odysseus wertvolle Gastgeschenke erhilt,
kann auch gewissermallen ein historischer Zufall sein: Zum aktuel-
len Zeitpunkt kdnnten es zwolf Ménner sein, deren gesellschaftliche
Stellung ithre Mitwirkung im Beraterkreis erfordert. Die Zahl mag

22 Uberraschenderweise nutzt F. Schulz die Nennung der Zwolfzahl durch Alkinoos
nicht ausdriicklich als Argument fiir seine Vorstellung von einem stark formalisierten
Rat, scheint die feste Zahl aber als gegeben vorauszusetzen. Auch Seelentag 2023, 105,
spricht von einem ,.klar bezifferten, einigermalen stabilen Ratsgremium®.

2 S0 auch F. Schulz 2011, 24.
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dabei aber flexibel sein: sie wiirde steigen, wenn weitere Phiaken zu
entsprechendem Reichtum gelangten und ihre soziale Position nicht
geringer wire als die der gegenwirtigen Berater, oder fallen, wenn
von den aktuellen Beratern jemand seinen Status verlore.?* Wenn also
die herausgehobene soziale Stellung jemanden zum basileus macht,
und wenn die angesehensten basileis einen Anspruch darauf haben,
im Beraterkreis des Oberbasileus an der Leitung der Polis mitzuwir-
ken, dann darf man sich das Einriicken in diesen Kreis als gleichsam
naturwiichsigen Vorgang vorstellen, der keiner weiteren Formalita-
ten, allenfalls einer formlosen Einladung seitens des Oberbasileus,
bedarf. Spekulationen {iber einen formalen ,,Aufnahmemodus* fiir
die Ratsmitglieder wiren damit tiberfliissig.”

Noch weniger als formaler Rat anzusprechen ist die unbestimm-
te Anzahl von Geronten, die der basileus Alkinoos bei der ersten
Begegnung mit Odysseus fiir den nachsten Tag versammeln will,
um die Riickfithrung des Ankdmmlings zu planen. Die Beschrei-
bung dieser Versammlung zu Beginn des 8. Gesangs der Odyssee
schwankt zwischen einer Rats- und einer Volksversammlung, die
am ndchsten Morgen zusammenkommt. In Gestalt eines Herolds
spricht die Gottin Athena jeden einzelnen Mann in der Stadt an,
verwendet dabei aber als Anrede die oben zitierte Formel v)yntopec
Nno¢ pédovreg, ,,Anflihrer und Berater” (Od. 8, 10f.). Fordert sie nun
wirklich alle Manner des phdakischen Demos auf, zur Versamm-
lung auf der Agora zu eilen, oder nur ,,jeden den sie als einen der
Vornehmen identifiziert, also die Anfiihrer, die an anderen Stellen
basileis oder Geronten genannt werden? Mit der gleichen Formel
eroffnet Alkinoos dann die Versammlung, spricht aber auch direkt
die 52 jungen Minner an, die als Ruderer Odysseus nach Hause
bringen sollen, und fordert sie auf, auf der Stelle ein geeignetes

2 Das Phidnomen der moglichen Statusverdnderung ist ein wesentliches
Unterscheidungsmoment der homerischen basileis vom Erbadel spiterer Epochen und
ist in der Forschung deutlich herausgearbeitet worden, vgl. etwa Stein-Holkeskamp
1989, 15ff.; Meister 2020, 76ff.

2 Sofern ein Sohn seinem Vater nachfolgt, besteht darin keine formale ,,Vererbung des
Amtes*, sondern es handelt sich um die Konsequenz daraus, dal3 der Sohn im Normalfall
den Reichtum des Vaters und damit dessen soziale Stellung erbt. Die Vermutungen von
F. Schulz 2011, 33f., zum mdglichen ,,Aufnahmemodus® der Ratsmitglieder sind rein
hypothetisch.
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Schiff vorzubereiten (Od. 8, 26-45). Die vorausgesetzte Anwesen-
heit von geeigneten Ruderern, aus denen sofort die benétigten 52
ausgewihlt werden, sowie der offene Versammlungsort der Agora
sprechen dafiir, dal dem Dichter eine Volksversammlung vor Au-
gen schwebt.?® An dieser Versammlung nehmen, wie bei sonstigen
Versammlungen, selbstverstidndlich auch die ,,Anfiihrer und Bera-
ter* teil. Dabei werden nur sie direkt angesprochen, weil es auf ihre
Ubereinstimmung mit dem Oberbasileus ankommt — der engere
Kreis der zwolf basileis hatte bereits am Vortag seine Zustimmung
zur Riicksendung des Odysseus Ausdruck verliehen (Od. 7, 226f.)
—und weil sie einen gewissen praktischen Anteil an der Ehrung des
Gastes durch die Bereitstellung von Geschenken haben. Die nicht
zur Elite gehorigen Phéaken hingegen kdnnen sich offenbar auch
zu der offenen Versammlung gesellen, werden aber von Alkinoos
nur als passive Zuhorer betrachtet (dazu sogleich) und daher nicht
direkt angesprochen.

Im Fall dieser Versammlung ergreifen aber nicht nur die ,.ein-
fachen Leute®, sondern auch die ,, Anfiithrer und Berater* nicht das
Wort, sondern es ist allein Alkinoos, der in wenigen Worten allen
bekanntgibt, wie die Riickfithrung des Odysseus vorzubereiten sei.
Gleichzeitig ladt Alkinoos alle anwesenden oknmtodyol Poaciifieg
(,,szeptertragenden basileis*), wie die eingangs (Od. 8. 26) als ,,An-
fiihrer und Berater* Adressierten jetzt angesprochen werden, sowie
die ausgewdhlten 52 Ruderer in sein Haus zu einer feierlichen Be-
wirtung des Odysseus ein (8, 38-42). Weder in der Versammlung
noch bei der anschlieBenden Bewirtung ist erkennbar, daf3 die daran
teilnehmenden ,,Anfiihrer und Berater” beziehungsweise Geronten
beziehungsweise basileis in irgendeiner Weise gemeinsam agieren,
geschweige denn ein festes Gremium bilden wiirden. Die Annahme
von F. Schulz, dieser Kreis bilde neben den zwdlf oben genannten en-
geren Beratern noch einen zweiten ,,Rat in der Volksversammlung*,?’
ist daher grundlos.

Man kann sich fragen, ob die Geronten, die auf der berithmten
Schildszene der Ilias als Schiedsrichter in einem Rechtsstreit fun-
gieren (/1. 18, 497-508), diese Aufgabe in ihrer Eigenschaft als Mit-

26 So auch F. Schulz 2011, 49. 73, aber ohne Begriindung.
27F. Schulz 2011, 25f.
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glieder eines solchen ,,politischen® Rates wahrnehmen. Immerhin
wird fiir sie ebenso der Terminus Geronten verwendet wie — zumin-
dest implizit — fiir die zwolf ,,Anfiihrer und Berater* des Alkinoos in
Scheria (Od. 7, 189).2 Ob in der Schildszene unter den Geronten im
wortlichen Sinn ,,die Alten* zu verstehen sind, denen die Gemein-
schaft am ehesten zutraut, als gerechte Schiedsrichter zu fungieren,
148t sich nicht ausmachen. In anderen Zusammenhéngen, das ist oft
gezeigt worden, gehdren auch jlingere Ménner zu den Geronten, so
dafl man sie im weiteren Sinn als sozial hervorgehobene, angesehene
Personen zu verstehen hat, zu denen auf jeden Fall die als basileis
bezeichneten Manner gehoren.” Die Bezeichnung der Schiedsrichter
als Geronten wiirde also nicht gegen ihre Gleichsetzung mit einem
Rat sprechen. Eher schon der Umstand, daf3 unter ihnen kein Ober-
basileus erwihnt ist, der in einem Rat die Leitung hitte, sondern daf3
alle, ithre Zahl ist nicht angegeben, nacheinander gleichberechtigt
ihren jeweiligenVorschlag vorbringen. Wahrend nun nichts dagegen
spricht, da3 die hier als Schiedsrichter agierenden Geronten auch in
einem an der Leitung der Polis beteiligten Rat mitwirken,*® spricht
auch nichts dafiir, daf3 ein solcher Rat in der identischen Zusammen-
setzung als Schiedsrichter-Gremium fungiert. Und selbst, wenn das
der Fall wire, hitten wir doch kein staatliches Element vor Augen,
da die Geronten der Schildszene eben kein Gericht bilden, vor wel-
chem die Kontrahenten zwangsweise zu prozessieren hitten, sondern
ein Schiedsgericht, dessen Spruch sich die Kontrahenten freiwillig
unterwerfen.’!

Als Zwischenergebnis konnen wir festhalten, dal in den Epen
zwar ein Beraterkreis vorstellig gemacht wird, ndmlich die zwolf

2 Aus der Aussage des Alkinoos, dal am ndchsten Tag ,,noch mehr Geronten
zusammenkommen sollen, ist zu schlieBen, dafl auch die zwo6lf Anwesenden unter den
Begriff subsumiert werden, so auch F. Schulz 2011, 24.

¥ Vgl. etwa F. Schulz 2011, 29; Seelentag 2023, 102.

3% Damit begniigt sich auch F. Schulz 2011, 72, obwohl er sonst an vielen Stellen Réte
erblickt.

31 Die Schildszene wird besonders in der rechtshistorischen Literatur sehr unterschiedlich
interpretiert. Gegen ein Schiedsgericht in der Schildszene hat sich insbesondere Wolff
1961 gewandt, dazu vgl. Maffi 2019, 176ff. Zur weiteren Forschungsdiskussion vgl.
etwa Gagarin 1986, 26ff.; Cantarella 2002; Seelentag 2023, 101ff., der allerdings auch
,»in Ansitzen (,,in gewissem Maf}* S. 110) eine Institutionalisierung einrdumt.
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,,Anfiihrer und Berater“ des Oberbasileus Alkinoos in Scheria, daf}
diese Gruppe aber als eher informell erscheint und dem Oberbasi-
leus durch eine dhnliche soziale Stellung und personliche Nihe ver-
bunden ist.** Thre Beratungen zielen auf einen Konsens ab und die
Teilnehmer bestidrken den Oberbasileus bei seiner Aufgabe, die Tra-
ditionen der Polis zu achten und umzusetzen. Noch weniger als der
basileus treffen sie Entscheidungen, und ebensowenig wie jener tiben
sie in irgendeiner Form eine allgemeine Staatsgewalt {iber die ganze
Polis aus.*® F. Schulz kiindigt zu Beginn seines Kapitels iiber die ho-
merischen Rite an, die Mitglieder des Rats als Ratsmitglieder oder
Berater zu bezeichnen, ,,weil sich ‘Ratsherren” zu institutionell an-
hort.3* Wenige Zeilen weiter ist das ndchste Unterkapitel jedoch mit
HInstitution® iiberschrieben, womit eben der Rat (boule) gemeint ist.
Und geradezu biirokratisch wird seine Terminologie, wenn er vom
Amt, dem Amtsantritt, der Amtsfiihrung, dem Amtsmibrauch oder
gar der Amtsgewalt der Ratsmitglieder spricht.*> Solche Begriffe set-
zen eine entwickelte, institutionalisierte (staatliche) Struktur voraus
und sind daher fiir die homerischen Verhéltnisse anachronistisch.*
Das zweite Element, das auller dem basileus als Triger von staat-
licher Gewalt in Frage kéme, ist die Volksversammlung. Zwar wird
eine solche Annahme nur von ganz wenigen Gelehrten ausdriicklich
geteilt,’” aber gegeniiber den Positionen, die der Volksversammlung

2 Vgl. auch Fraf3 2018, 90: ,,Gerade die BovAr| erscheint vielmehr wie das private,
elitire Beratungsgremium eines basileus.*

3 Wenn einige Autoren dennoch von einer homerischen Adelsherrschaft sprechen, so
ist damit in erster Linie die Herrschaft der basileis in ihrem privaten Bereich, dem
oikos, gemeint. Sie wird jedoch auch gleichgesetzt mit ,,wesentlichen obrigkeitlichen
Funktionen®, so Heul3 1946, 42 = 1969, 62, der von einem ,,Staatsgefiige* spricht, das
aber ,,sehr locker sei, denn ,,auflerhalb der als personliches Eigentum erscheinenden
obrigkeitlichen Gewalt gab es eigentlich kaum einen “Staat’. Er reichte so weit wie die
jeweilige Adelsgesellschaft.*

3 F. Schulz 2011, 12.

3 F. Schulz 2011, etwa 26. 33 (Amt wird hier ausnahmsweise und distanzierend in
Anfiihrungszeichen gesetzt).

% F. Schulz 2011 verspricht eingangs, die Position des Rates in Bezug auf die
Staatlichkeit zu thematisieren (S. 6), ohne dieses Versprechen in der Folge einzuldsen.
Implizit aber ist erkennbar, dafl er die homerischen Réte als staatliche Institutionen
versteht. Vgl. dazu Dreher 2011, 90-92.

37 So von Gschnitzer 1991, 196-199, s. auch u. A. 41; Fra3 2018, s. u. A. 44.
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jede politische EinfluBmoglichkeit absprechen,’® hat gerade die jiin-
gere Forschung die Bedeutung der Versammlung aufgewertet, ten-
denziell sogar erheblich {iberschitzt (dazu sogleich). Unbestritten
ist, daf3 sich die homerischen Volksversammlungen — die oft damit
gleichgeordneten Heeresversammlungen schlieBen wir wieder aus der
Betrachtung aus (s. 0.)* — wesentlich von der institutionalisierten ek-
klesia der spiteren Zeit unterscheiden. Bei Homer finden sich keine
formalisierten Ablaufe wie Einberufungsformalititen, Tagesordnung,
Kulthandlungen, Antragstellung, Rederecht, Abstimmungen und da-
mit Entscheidungen der agora. Die Versammlungen werden von den
Anfiihrern dominiert, denen allein es gebiihrt, ihre Stimme zu erheben.
Der demos hat keine geordnete Moglichkeit der Meinungsduflerung,
kann aber durch spontane gemeinsame Reaktionen wie Gemurmel,
Jubel, Geschrei, Protest und dhnliches seine Haltung zum Ausdruck
bringen und dadurch die Atmosphére beeinflussen. Im allgemeinen
wird in den Versammlungen Zustimmung zu den AuBerungen der
,Oberen* signalisiert, bei den Phéaken ist das sogar ausschlieBlich der
Fall, wodurch ein Konsens zwischen dem Oberbasileus, den weiteren
Anfiihrern und dem Demos hergestellt bzw. bekréftigt wird. In Ithaka
kommt es etwas mehr auf das Verhalten des Volkes an, weil die Au-
toritdt des basileus Odysseus zuerst wegen dessen Abwesenheit fehlt
und dann nach seiner Riickkehr eingeschrankt ist und erst wiederher-
gestellt werden muf3. Durch die Auseinandersetzungen innerhalb der
Fiihrungsschicht, mit den Akteuren Telemach, den Freiern und dann
auch Odysseus, ist die ganze innere Ordnung der Polis gestort, so daf3
ein gewisser Spielraum fiir Aktivititen des Demos entsteht. Dieser
handelt jedoch nicht als ein geschlossenes Organ, entwickelt keine
eigenen Vorstellungen, sondern schliet sich, je nach vorgegebener
Loyalitét, der einen oder der anderen Seite der Anfiihrer an.

% Das gilt einerseits fiir die éltere Forschung, die alle Macht bei dem als absoluten
Monarchen vorgestellten basileus konzentriert sieht (vgl. oben), andererseits auch fiir
die sogenannte primitivistische Forschungsrichtung, fiir die M. Finley steht. In jiingerer
Zeit hat van Wees 1992, 281-283, das ,,homerische Konigtum* verteidigt, und auch F.
Schulz 2011, 65, hat sich der dlteren Position angenéhert, indem er dem Konig, der sich
auch ,,gegen alle entscheiden‘ konne, ,,das letzte Wort® zuspricht.

% Das wird in der Literatur meist nicht getan, z.B. Fraf3 2018, 87ff.; ders. 2020, 221ff.,
wo die Heeresversammlung explizit auch als Volksversammlung bezeichnet wird,
kritisiert von Maffi 2022, 266.
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Im Ganzen bleibt es dabei, dal die homerische Volksversammlung
eine weitgehend passive Rolle spielt und vom Handeln der Anfiihrer
abhéngig ist, die fiir die Leitung der Polis zustindig sind.*” Die ge-
nannten situativen AuBerungsméglichkeiten des Demos mdgen die
Anflihrer der Polis bis zu einem gewissen Grad beeindrucken, wer-
den aber von einigen Historikern, wie bereits angedeutet, erheblich
iiberschétzt, insbesondere wenn ihnen eine formal notwendige Funk-
tion zugeschrieben wird. Wenn Telemach die Gottin Themis anruft,
,»die die Versammlungen der Ménner er6ffnet und schliet (Od. 2,
68f.), dann nimmt Gschnitzer diese religiose Vorstellung — angesichts
der verzweifelten Lage des Odysseus-Sohnes eher eine Wunschvor-
stellung — als realen Vorgang und schluB3folgert: ,,Die Einberufung
wie die Entlassung der Versammlung ist also Sache des personifi-
zierten Rechtes und sieht darin ebenso einen Beleg fiir die Existenz
einer ,,0ffentliche Rechtsordnung* wie in der Drohung Nestors, daf3
der Verursacher eines Biirgerkriegs ,,ohne Phratrie, ohne Gesetz und
ohne Herd“ (/1. 9, 63f.: apprjtwp aOEéHoTOC AvEoTog) sein solle —
gerade als ob wir erfiihren, welches Gericht mit welchem Verfahren
die genannten Sanktionen als Urteil verhdngen wiirde.*’ Raaflaub
schreibt der Volksversammlung anscheinend einen konstitutionellen
Entscheidungsvorbehalt zu, wenn er formuliert, ,,da3 alle wichtigen
Entscheidungen ..., die die Gemeinde betreffen, erst durch die Zeu-
genschaft des Volkes in der Versammlung ihre Giiltigkeit erlangen®.*?
Auch Hoélkeskamp scheint die Zustimmung der Volksversammlung
als notwendige Bedingung fiir die Giiltigkeit einer Entscheidung vo-
rauszusetzen.® Fraf} raumt zwar ein, dal die homerische Volksver-

40 Das ist im Kern die Position von M. Finley, wie sie auch von Holkeskamp 1997, 2,
referiert wird. Vgl. Maffi 2019, 143. Grote 2016a, 261ff., legt eine abgewogene und
differenzierte Beurteilung der homerischen Volksversammlung vor. Bezeichnend ist,
dal} er dabei so gut wie nicht auf die angeblich so zielfiihrende systemtheoretische
Begrifflichkeit zuriickgreift, unter die er doch seine gesamte Analyse subsumieren will
(dazu u. A. 103. 212. 238).

41 Gschnitzer 1991, 196.

42 Raaflaub 1991, 238, mit Zustimmung zu E. Havelock. Eigentlich ist mit ,,Zeugenschaft
nur die passive Anwesenheit des Demos ausgedriickt; dann wiren jedoch alle
konsensualen Entschliisse der basileis automatisch sanktioniert. Wirkliche Bedeutung
hitte die Zeugenschaft also nur, wenn der Demos sie auch verweigern konnte, was man
sich allenfalls als Auseinanderlaufen der Menge vorstellen konnte.

4 Holkeskamp 1997, 13: ,,.Durch die allgemeine Zustimmung gewinnt dieser Konsens
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sammlung als ,,eine schwache politische Institution* erscheine, geht
aber so weit zu behaupten, daB} sie die einzig entscheidende politische
Instanz, die ,,Letztentscheidungsinstanz* sei, die ,,fiir das gesamte
Gemeinwesen verbindliche Entscheidungen® treffe.** Wenn von der
Volksversammlung ,,zumindest situativ Herrschaft* ausgehe, dann
ist damit im Sinne Max Webers ein Kriterium fiir Staatlichkeit ge-
geben (s. Teil 1), das auch von Fral} anerkannt wird.

Dal} gerade die Volksversammlung, die nach unseren Ausfiihrun-
gen eher noch weniger als der basileus oder der Rat als Triger der
Staatsgewalt gelten kann, von dem eben zitierten Teil der Forschung
als wichtigstes oder sogar einziges solches Element vereinnahmt
wird,* konnte durchaus mit der heutigen demokratischen Perspekti-
ve zusammenhdngen, die dem Demos ein moglichst groBes Gewicht
innerhalb einer Gemeinschaftsordnung zuzuschreiben versucht.
Moglich ist das nur, weil die Autoren keinen prézisen Staatsbegriff
zugrundelegen, sondern mit vagen Hinweisen auf irgendwie ,,geord-
nete* Verhéltnisse, mit anachronistisch-rechtlichen Interpretationen
griechischer Begriffe wie &pxog (,,Eid*), ®¢éug (,,das personifizier-
te Recht™), 6péAlo (= d¢peidm ,,schulden), 6e&uai (,,Handschlage™),
0w (,,BuBe) und vor allem mit der Hervorhebung von ,,Offentlich-
keit” und ihrer Bedeutung arbeiten.*’

dann eigenes Gewicht, einen Geltungs- und Umsetzungsanspruch, den man durchaus
als faktische (?) Verbindlichkeit bezeichnen konnte.“ Allerdings werde dieses Ideal
nicht immer erreicht. Sanktionierung durch die Volksversammlung postuliert auch
Meister, 2020, 78.

4 FraB 2018, 89: ,,Die Volksversammlung ist aufgrund dieser Entscheidungsbefugnis
aber nur die politische Institution, von welcher am ehesten ‘Herrschaft” ausgehen kann®
— im Unterschied zu den ,,beiden rein elitiren "Institutionen’, also den individuellen
Baoleig und den Ratsversammlungen® (90); ders. 2020, 222. 224,

4 Dennoch rdumen alle Autoren ein, dafl die Volksversammlung nicht in formalen
Abstimmungsverfahren entschied.

4 Die Bedeutung des Demos herauszuheben, war gleichzeitig auch ein Anliegen der
realsozialistischen historischen Perspektive, die in allen Epochen nach einer aktiven
und progressiven Rolle des Volkes suchte. Fiir die homerische Zeit vgl. Andreev 1988,
17. So konnte es dazu kommen, dafl die Darlegungen des Leningrader Historikers
Andreev von “westlicher” Seite, hier Gschnitzer 1991, 201, als ,,ein wohldurchdachtes
Bild von den Grundlagen der politischen und sozialen Ordnung bei Homer* gelobt
wurden, wihrend die marxistische Geschichtsauffassung, der auch Andreev verpflichtet
ist, im allgemeinen bekanntlich keine Zustimmung erféhrt.

47 Zu den Begriffen Gschnitzer 1991, 195-198, der selbst in Anspruch nimmt, den
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Auf die Zugrundelegung eines Staatsbegriffs verzichten beide
Forschungsrichtungen, sowohl die ,,primitivistische®, fiir die Finley
steht, als auch die gegenteilige ,,institutionenbejahende®, fiir die hier
Gschnitzer zitiert wurde. Hingegen beziehen sich beide auf die klas-
sische Polis als MaBstab fiir ihre Einordnung. So bestreitet Finley,
daB es in der ,,Welt des Odysseus* auch ,,nur die Spur einer Polis
im klassischen Sinne* gegeben habe, also des Stadtstaates mit seiner
genuin ,,politischen Organisationsform* und seiner typischen Struk-
tur.*® Gschnitzer hingegen bemerkt zu den oben zitierten Versen /1.
9, 63f.: ,,Die ganze Wendung ist, trotz der etwas anderen Sprache,
aus den Institutionen, dem Denken und der Praxis der klassischen
Polis ohne weiteres verstindlich, génzlich unverstidndlich dagegen
fiir jeden, der in der Ilias nur ‘vorstaatliche” oder “vorrechtliche” Zu-
stande sieht.“? Holkeskamp konstatiert diese Polarisierung der For-
schungsrichtungen korrekt: Beide gingen ,,von der gleichen Grund-
voraussetzung aus — ndmlich einem festen, idealtypischen Konzept
des ‘klassischen Stadtstaates’, an dem sie die ‘homerische Polis’
messen®.> Holkeskamp meint, die Polarisierung dadurch iiberwin-
den zu konnen, dal} er, anhand der Analyse der homerischen agora,
einen Mittelweg einschligt: In der agora gewinne die Gemeinschaft
,auch bereits eine zumindest rudimentdre Identitdt als “politische”
Institution der Beratung und Entscheidung®, die dann eben eine spe-
zifische oder besondere Staatlichkeit ausmache.’! Der Mittelweg be-
steht also einfach darin, die Polis einerseits von der spiteren Stadt-
staatlichkeit abzuheben (wie es Finley fordert), indem sie nur als
rudimentdr politische Institution eingestuft wird, ihr aber anderer-
seits die Anlage zur oder den Kern der spéteren Stadtstaatlichkeit (die
Gschnitzer als gegeben sieht) zuzusprechen. ,,Schon die Versamm-
lungen Homers enthalten also jenes Entwicklungspotential, das die

Ausdruck “homerischer Staat” ,mit vollem Bedacht“ zu gebrauchen (S. 198); zur
allgemeinen Ordnung ebd. 200; zur Offentlichkeit vgl. besonders Holkeskamp 1997, 9.
14; ders. 2003, passim; ders. 2010, 90.

“ Finley 1979, 31, zitiert und paraphrasiert bei Holkeskamp 1997, 1.

4 Gschnitzer 1991, 196.

% Holkeskamp 1997, 4. In A. 16 verweist er auf Ansédtze anderer Autoren zur
Uberwindung des Gegensatzes.

S Holkeskamp 1997, 14; ders. 2003, 87.
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spezifische 'Stadtstaatlichkeit” der klassischen Polis priagen sollte*.*
Die Reduzierung der (Gschnitzerschen) Stadtstaatlichkeit auf eine
potentielle Stadtstaatlichkeit (in Richtung Finley) ist jedoch eine rein
quantitative Anderung der Perspektive und bleibt offenkundig dem
angeblich aufgegebenen Malistab der klassischen Polis ebenso ver-
haftet wie es bei den beiden kritisierten Antipoden der Fall ist.* Was
dagegen auch bei Holkeskamp fehlt, ist ein qualitativer, unabhéngig
von der spezifischen Form der klassischen Polis gewonnener Staats-
begriff (s. Teil I). Das gilt genauso fiir weitere Positionen, die sich,
wie schon Gschnitzer in seinem Forschungsbericht von 1991 am
Rande erwidhnt, ,,zwischen den Fronten®, also zwischen den beiden
von ihm analysierten Polen bewegen.’* Man hat den Eindruck, daf3
gerade auch die jiingsten Arbeiten es zu vermeiden suchen, eindeu-
tige begriffliche Einordnungen vorzunehmen. So konstatiert Meister
einerseits: ,,Die Autoritdtsstruktur gleicht eher der einer big man —
Gesellschaft” (zu dieser Begrifflichkeit s. unten), hélt es andererseits
aber fiir ,,irrefiihrend, von einer "vorstaatlichen Gemeindeordnung”
zu sprechen® — was doch bedeuten wiirde, dall wir es mit einer staatli-
chen Ordnung zu tun hétten. Zwar erscheint ihm ,,"Herrschaft” wenig
institutionalisiert beziehungsweise Herrschaftsrollen nur in Ansitzen
ausgeprigt” — gewisse Herrschaftsrollen wéren also anzuerkennen-,
und ,,ob sich hinter den homerischen basileis ein tatsdchlich zu re-
konstruierendes politisches System verbirgt, wage ich zu bezweifeln*
(S. 84). Aber die Herolde als Funktionstrager der Gemeinde, ,,spe-
zielle Priesterdmter®, ,,eine feste Bestuhlung™ — gemeint ist der Eh-
rensitz fiir Odysseus bzw. Telemach (Od. 2, 14) — auf der Agora von
Ithaka und die materiellen Ehrungen des Demos fiir einzelne ,,deuten
alle auf eine recht weitgehende Institutionalisierung hin®.> | Eher*
big man-Gesellschaft, ,,wenig institutionalisiert®, ,,weitgehende In-

2 Holkeskamp 1997, 14.

3 Vgl. auch Holkeskamp 2010, 90: Es wiirden bei Homer auch ,formellere
Zusammenkiinfte (agorai)* des Demos geschildert, ,,die schon wesentliche Elemente
der Volksversammlung der klassischen Polis aufweisen.*

* Gschnitzer 1991, 203 A. 69.

53 Meister 2020, 76-85, die Zitate 82 und 84f.; von basileis als big men ist auch auf' S. 78
die Rede. Dem Herrschaftsbegriff Max Webers entspreche die homerische Gesellschaft
nicht (S. 81), ein anderer wird jedoch nicht angeboten. Ahnlich diffus bleibt in mancher
Hinsicht die Arbeit von Fral3 2018, auf die wir weiter unten wieder zuriickkommen.
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stitutionalisierung®, keine Vorstaatlichkeit, Herrschaftsrollen in An-
sdtzen, ,,schwache Herrschaftsstrukturen®, kein politisches System:
viele Widerspriiche, keine Festlegungen. Vielleicht scheut sich der
Autor, anderen Positionen direkt zu widersprechen, vielleicht will er
allen ein bifichen zustimmen, vielleicht ist er sich auch selbst unsi-
cher. Erkenntnisse werden auf diese Weise jedenfalls nicht erreicht.
Manche Forscher sehen also insbesondere die Volksversammlung,
andere alle drei Instanzen, das sind Oberbasileus, Rat und Volks-
versammlung, gleichzeitig als Inhaber der unter ihnen aufgeteilten
Staatsgewalt an.>® Alle diese Konstruktionen einer homerischen
»Staatsordnung* oder ,,Verfassung* wurden im Vorstehenden zurtick-
gewiesen. Stattdessen ergab sich auf der Basis des in Teil I entwi-
ckelten Staatsbegriffs, daB3 in den homerischen Epen keine Hinweise
auf eine staatliche Struktur oder auf einzelne staatliche Elemente zu
finden sind. Die Texte kennen keine institutionalisierten Entschei-
dungsgremien, keine Amter mit festen Regeln, keine Heerespflicht,
keine (verpflichtende) Rechtsprechung, keine festgelegten Steuern,
also nichts, was auf eine allgemeine Gewalt hindeuten wiirde, der
alle Polismitglieder unterworfen wéren. Da die Staatsgewalt fehlt,
ist das entscheidende Kriterium fiir die Existenz eines Staates nicht
erfiillt. An dem Befund 4dndert es nichts, dall die beiden anderen Kri-
terien, die nach der Drei-Elemente-Lehre fiir einen Staat notwendig
sind, ndmlich das Staatsgebiet und das Staatsvolk, jeweils ohne den
Bestandteil "Staats-" durchaus gegeben sind: Die homerischen Ge-
meinschaften bewohnen ein abgegrenztes Territorium, und die freien
Bewohner eines solchen Gebiets bilden ein Volk, einen Demos, von
dem auch ohne die Existenz eines formalen Biirgerrechts alle wissen,
wer Mitglied dieser Gemeinschaft und wer Fremder (xenos) ist.>’

2. Der positive Befund: Die ,,Hduptlingsstruktur*

Im vorigen Abschnitt wurde dafiir pladiert, die homerische Ge-
sellschaft nicht als Staat, also als nichtstaatlich oder vorstaatlich

5 Sehr deutlich ist die ,,Gewaltenteilung® formuliert von Cantarella 1979, 112.

57 Die beiden Elemente des Gebiets und des Volks spielen in der Forschungsdiskussion
um den Charakter der homerischen Gesellschaft bezeichnenderweise auch keine Rolle.
Auch ohne begriffliche Riickversicherung konzentrieren sich die meisten Autoren auf
Phénomene, die dem Bereich der Staatsgewalt zuzuweisen sind.
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einzustufen. Indem die Staatlichkeit der homerischen Gesellschaft
abgelehnt wird, ist zundchst ein negatives Ergebnis gewonnen.
Gleichzeitig stellt sich jedoch die Aufgabe, positiv anzugeben, wie
diese Gemeinschaften, die uns im Epos begegnen, zu charakterisie-
ren sind. Ein guter Teil der Charakteristik ergibt sich bereits aus der
Argumentation gegen die Staatlichkeit, weil dabei schon immer fiir
die einzelnen Phdnomene ein Gegenbild vor Augen steht, das teils
explizit angesprochen, teils implizit mitgedacht wird. Da es jedoch
in unserem ,,negierenden‘ ersten Abschnitt nicht systematisch ent-
wickelt wurde, soll es hier zusammenhédngend vorgetragen und for-
schungsgeschichtlich eingeordnet werden.

Der an der Spitze der Polis stehende basileus, der eben nicht als
,Konig* gelten kann, wurde bisher behelfsmiBig als der basileus
oder Oberbasileus bezeichnet. Seine Aufgabe und gleichzeitig sein
Privileg bestehen in der Leitung der Polis, die er nicht nach seinem
personlichen Willen, sondern nach den hergebrachten Brauchen der
Gemeinschaft auszuiiben hatte. Die Form der Leitung, die wir bewulf3t
weder Regierung noch Herrschaft nennen, besteht nicht in Befehlen,
sondern in der Koordinierung der Abldufe und in der Konsensfin-
dung mit den beiden anderen Gruppen von Offentlichen Akteuren,
den weiteren basileis und dem Demos. Fiir seine Leistungen, die der
Oberbasileus fiir die Gemeinde erbringt und zu denen auch die An-
fiihrerschaft im Kriegsfall gehort, kann er vom Demos als materielle
Anerkennung ein Ehrengeschenk, ein geras, erhalten, im Normalfall
ein Stiick Land. Zusammen mit dem Oberbasileus bilden die weite-
ren basileis die Elite der Gemeinde. Sie sind aus dem {ibrigen Volk
hervorgehoben durch ihren Wohlstand, der vor allem in tiberdurch-
schnittlichem Landbesitz und daraus resultierenden Ertrdgen besteht.
Die basileis treten unter Leitung des Oberbasileus zusammen, be-
raten und suchen einen Konsens in den Angelegenheiten der Polis.
Das Ergebnis der Beratungen wird im allgemeinen vom Oberbasi-
leus ausgefiihrt. Alle basileis nehmen auch an der Volksversammlung
teil, die wiederum vom Oberbasileus geleitet wird und entweder von
ihm oder einem anderen basileus einberufen wird. Der versammelte
Demos ist vor allem passiver Zuhorer. Er nimmt zur Kenntnis, was
ithm seine Anfiithrer mitteilen, kann aber gegebenenfalls informell
Zustimmung oder Ablehnung zum Ausdruck bringen. Die basileis

ISSN 1128-8221 — DIKE 28 (2025)



114 Martin Dreher

suchen normalerweise auch den Konsens des Volkes zu gewinnen.
Mit welchen Termini konnen wir die hier skizzierten Positionen,
insbesondere die ,,Prominenzrollen‘>® bezeichnen, wie konnten die
oft belassenen griechischen Ausdriicke ,,iibersetzt* und gleichzeitig
ein Stiick weit selbsterkldrend wiedergegeben werden? In meiner
1983 erschienenen Dissertation, in der ich die Ablehnung eines ho-
merischen Staates vor allem durch den Nachweis begriinde, da3 der
Oberbasileus nicht als Konig im allgemeinen Verstdndnis eines Mo-
narchen (eines Alleinherrschers in einem Staat) anzusehen ist, fiihre
ich fiir diesen primus inter pares, als der er zu Recht oft beschrieben
wird, den Begriff "Hauptling” ein. Das Wort habe ich durchaus mit
einer gewissen Naivitit verwendet, ohne Riickversicherung in ein-
schligiger Forschungsliteratur; es standen mir dabei die Hauptlinge
der nordamerikanischen Indianerstimme vor Augen, wie sie in der
Jugendliteratur vielfach vorstellig gemacht werden.” Bei der Ein-
ordnung in wissenschaftlich fundierte Darstellungen ist zundchst zu
bedenken, da3 unter "Indianern” eine Vielzahl von gesellschaftlichen
Einheiten mit unterschiedlichen Einzelkulturen verstanden wird, die
den amerikanischen Kontinent von der Subarktis im Norden bis nach
Brasilien im Siiden besiedelten. Von all diesen hat spezifisch die Bi-
sonjdger-Kultur der groen Ebenen (plains) in der geographischen
Mitte Nordamerikas Eingang in die européische Populérliteratur ge-
funden und ist dadurch ,,zum Inbegriff des nordamerikanischen In-
dianertums schlechthin® geworden.®® Indianische Fiihrungsfiguren
im Abwehrkampf gegen die europdischen Kolonisten wie Sitting
Bull oder Crazy Horse wurden dabei zu Ikonen einer idealisierten
indigenen Welt erhoben. Trotz dieses verzerrten Blickwinkels ist es
nicht abwegig, mogliche Vergleiche gerade an solche relativ bekann-

8 Der Luhmannsche Begriff ist in der Alten Geschichte besonders von G. Seelentag
in den Vordergrund geriickt worden, vgl. den Titel von Seelentag 2009. Zum Begriff
vgl. auch Holkeskamp 2018, 32f. Ablehnend gegeniiber seiner Verwendung in der
frithgriechischen Geschichte Miiller 2023, 19.

% Dabei ist der Begriff "Héuptling” vielfiltig, als prigend jedoch kann gelten: ,,In
der Frithphase des Kolonialismus wurde das Konzept Hdiuptling auf liberseeische
Oberhédupter in nicht staatlich organisierten Gesellschaften iibertragen, so https://
de.wikipedia.org/wiki/Hauptling, abgerufen am 5.5. 2025.

¢ Lindig / Miinzel 1992, 141. Ein Hauptanliegen dieses Werks besteht erklartermaflen
(S. 11) darin, die Vielfalt der indianischen Kulturen zu vermitteln.

ISSN 1128-8221 — DIKE 28 (2025)


https://de.wikipedia.org/wiki/Häuptling
https://de.wikipedia.org/wiki/Häuptling

Die Transformation der griechischen Polis zum Staat (11) 115

ten indianischen Strukturen anzukniipfen. Denn die genannten und
weitere Protagonisten der Indianerkriege verkorpern letztlich den Ty-
pus eines Hauptlings oder chiefs, von dem unser Vergleich ausgeht.
Abgesehen von den erheblichen Unterschieden in der Lebensweise
der homerischen wie der indianischen Gesellschaft, bedingt nicht zu-
letzt durch die Verschiedenheit der jeweiligen Okosysteme, besteht
eine Ahnlichkeit in der Stellung des Anfiihrers, die in beiden Fillen
prekar, nicht strukturell abgesichert und nicht automatisch vererbbar
war. Bei den meisten Indianerstimmen ergédnzten sich Kriegs- und
Friedenshauptlinge in getrennter Funktion, manchmal traten noch ze-
remonielle Hauptlinge hinzu. Ahnlich wie der homerische basileus
mulBte sich der Indianerhduptling ,,durch Erfolg bei der Jagd, durch
Tapferkeit und Klugheit, durch GroBziigigkeit und Rednergabe stets
neu als Fithrer erweisen®.®! Und das galt nicht nur fiir die meisten Pra-
rie- und Plainstimme, sondern, so fahrt die zitierte Studie fort, fiir die
Autoritit indianischer Hauptlinge im allgemeinen, die recht schwach
gewesen sei. Vielmehr lag die Leitung des Stammes im allgemeinen
,,in den Handen eines Stammesrates, der aus bewadhrten Méannern be-
stand, die sich im Krieg und im Frieden ausgezeichnet hatten und ho-
hes Ansehen genossen.* Auch diese Réte stehen parallel zu jenen der
homerischen Gesellschaft. Die Anzahl der Ratsmitglieder schwankte
je nach Gemeinschaft und konnte bis zu 50 Ménnern betragen. Dabei
kamen auch Réte mit zwolf Mitgliedern vor,** die also sogar eine
direkte Parallele zu den zwolf basileis bedeuten, die zusammen mit
dem Oberbasileus Alkinoos den Rat der Phiaken bildeten.

61 Lindig/Miinzel 1992,163.Im Unterschied zu dennomadischen Plain-Stdmmen bildete
sich in manchen der meist seBhaften Pririestimmen ein stabileres ,,Hauptlingstum
mit erblichen Ziigen* heraus (ebd.), dhnlich wie in den von M. Sahlins untersuchten
pazifischen Gemeinschaften, von denen weiter unten die Rede sein wird. Ahnlich
Arens / Braun 2008, 49: ,,Ein Héuptling verfiigte kaum iiber Sanktionsmoglichkeiten
und war daher auf den guten Willen der Stammesmitglieder angewiesen. Zur
Einteilung der indianischen Gemeinschaften nach Grofe und Organisationsgrad in
Familien, Klans, Bands und Stamme vgl. ebd. 47-50. Auf die personliche Autoritdt
des Hauptlings bei zwei Indianergruppen verweist Service 1977, 82. Bereits Morgan
1877, 71, hat fiir die nordamerikanischen Irokesen-Stimme festgestellt: “the chiefs
[bei Morgan der Anfiihrer einer gens] ... were raised to office for personal bravery, for
wisdom in affairs, or for eloquence in council.” Sie wurden gewéhlt und konnten auch
wieder abgesetzt werden, ihre Funktion war nicht vererbbar.

2 Arens / Braun 2008, 49.

ISSN 1128-8221 — DIKE 28 (2025)



116 Martin Dreher

Unabhingig von und etwa zeitgleich zu meinen eigenen Uber-
legungen haben Wissenschaftler verschiedener Nationalitdt in den
Beobachtungen der ethnologisch-anthropologischen Forschung zu
Lebensweisen und Strukturen von primitiven,* meist aullereuropéi-
schen Gemeinschaften Parallelen zu den politischen Strukturen der
homerischen Gesellschaft erblickt. Die meines Wissens fritheste Ar-
beit mit dieser interdisziplindren Perspektive ist 1981 unter dem Titel
,The Dynamics of the Homeric Society* erschienen und von dem
norwegischen Historiker B. Qviller verfalit. Es folgen mehrere Arti-
kel des amerikanischen Althistorikers W. Donlan, wobei fiir unsere
Frage nach der Staatlichkeit der homerischen Gesellschaft derjeni-
ge von 1982 mit dem Titel ,,The Politics of Generosity in Homer*
einschlédgig ist. Donlan stand nach eigenen Angaben mit Qviller in
personlichem Kontakt und hat, auch aufgrund von dessen eben ge-
nanntem Beitrag, seine Ansichten ,,modifiziert” und so eine grund-
legende Ubereinstimmung mit Qviller hergestellt.* Im selben Jahr
erschien der Artikel ,,Origins of State. The case of Archaic Greece*
des britischen Soziologen W.G. Runciman.

Gemeinsam ist allen drei Gelehrten, dal3 sie auf die Publikationen
vor allem der amerikanischen Ethnologen bzw. Anthropologen M.
Fried, M.D. Sahlins und E.R. Service zuriickgriffen, die ab 1960 er-
schienen sind. Diese Studien fuflten ihrerseits auf dlteren Theorien
der soziokulturellen Evolution, von denen insbesondere J.H. Stewart
und L.A. White genannt werden.®> Den Ethnologen geht es darum,
die kulturanthropologischen Entwicklungsstufen der menschlichen
Gemeinschaften zu analysieren. Die Stufen werden nach ithrem Kom-
plexititsgrad unterschieden, wobei der Staat die hochste Komplexi-
tatsstufe darstellt. Auch wenn dabei meist recht vage Begriffe vom

6 Zur Rechtfertigung dieses Begriffs vgl. etwa Dreher 2006, 44; Frall 2018, 12f., s.
auch die anthropologische Definition von Service, u. A. 68.

¢ Donlan 1982, 14 A. 14: Qviller’s views ... have caused me to modify somewhat my
earlier opinions on the Homeric chiefdom, so that we are now in essential agreement
about the political structure of the Homeric world.” Nach Fraf3 2018, 14, war Donlan
“einer der ersten”, die das Modell auf die homerische Gesellschaft anwendeten. Qviller
wird hier nicht genannt, obwohl er im Literaturverzeichnis aufgefiihrt ist.

8 Zur Forschungsgeschichte der soziokulturellen Evolution vgl. den instruktiven
Uberblick bei FraB 2018, 10-17. Uber die genannten Autoren hinaus blickt FraB bis auf
deren Vorldufer im 19. Jahrhundert zuriick.
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Staat zugrundegelegt werden (dazu noch unten), kommen doch alle
Untersuchungen zu dem Ergebnis, dall vor bzw. aullerhalb der staat-
lich organisierten Gemeinschaften verschiedene Formen sozial-poli-
tischer Strukturen existieren, die sich nicht exakt voneinander ab-
grenzen lassen, von denen aber doch notgedrungen schematisierte
Modelle erstellt werden konnen und miissen, um die Unterschiede zu
verdeutlichen. Das Material der Modelle wird gewonnen aus ethno-
logisch-soziologischen Untersuchungen neuzeitlicher Gemeinschaf-
ten, die sich auf einer vorstaatlichen Entwicklungsstufe befinden,
in Polynesien, Melanesien, Papua-Neuguinea, Siidafrika, Uganda,
Westafrika und Nordamerika. Service untersucht dariiber hinaus
auch alte Hochkulturen, ndmlich die ,,archaischen Zivilisationen*
in Mesoamerika, Peru, Mesopotamien, Agypten, im Industal und in
China. Die frithen Gemeinschaften der klassischen Antike sind nicht
einbezogen.

Fried unterscheidet zwischen einer ‘egalitarian society” (die von
anderen akephale oder segmentire Gesellschaft genannt wird), einer
‘ranked society” und einer ‘stratified society’.%® Das urspriingliche
Modell von Service hat ebenfalls drei vorstaatliche Stufen, ndmlich
‘band’, ‘tribe” und ‘chiefdom’.®” Spéter spricht Service, dhnlich wie
Fried, von der einfachsten menschlichen Gemeinschaftsform als
‘egalitdrer” oder ‘egalitir-segmentaler” Gesellschaft.®® Die komple-
xeste Gemeinschaft ist dann der Staat, den Service versteht als ,,eine
auf repressiver Gewalt basierende politische Organisation®, oder als
»(politische) Herrschaft, ,,als Institut einer Biirokratie, die kraft ih-
rer Autoritit eine Bevolkerung beherrscht®.® Service ist es nun ein
zentrales Anliegen hervorzuheben, dal} ,,es auf der ganzen Welt in

% Fried 1960; ders. 1967; vgl. Ulf 1990, 219f.

7 Service 1964; vgl. Frafy 2018, 14.

% Er verwendet fiir diese Gesellschaft auch das Wort “primitiv’, das er als “einfach’,
*friih”, “urspriinglich’, “primér” definiert: Service 1977, 26, und so, ohne abwertenden
Sinn, soll es auch hier verwendet sein, vgl. 0. A. 63. Das Modell von Service wird
auch aufgenommen von Wright 1977, der seinerseits die Staatsentstehungen in
Mesopotamien und Mittelamerika erforscht hat.

% Service 1977, 33. Indem sie den Gewaltcharakter des Staates betonen, haben Fried
und andere Anthropologen ein wesentliches Element des Staates benannt (s. Teil I).
Weitere Charakteristika des Staates sind bei Fried teils treffend, teils zu unspezifisch
beschrieben.
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unterschiedlich entwickelter Ausprigung Hauptlingstiimer gab, von
denen feststehen diirfte, daB sie sich allméhlich aus egalitdren Gesell-
schaften herausbildeten und die Vorstufe der bekanntesten primitiven
Staaten waren®. Allgemeine Kennzeichen dieser Hauptlingstiimer im
Unterschied zur egalitiren Gesellschaft seien, daB3 sie eine ,,hierar-
chische Autoritdtsstruktur® entwickelten, die als ,,zentrale Lenkungs-
instanz* fungiere, und daB sie ,,erbliche Statusvorkehrungen* tréfen.
Auf der anderen Seite verfligten sie nicht iiber einen ,,formal-recht-
lichen Apparat gewaltsamer Repression™.”® Service stellt eine Rei-
he von Fallstudien zusammen, wobei in Teil II ,,moderne primitive
Staaten* in Afrika, Nordamerika’' und Polynesien, in Teil III ,,Die
archaischen Zivilisationen* in Mesoamerika, Peru, Mesopotamien,
Agypten, dem Industal und China vorgestellt werden. Sahlins geht
es darum, die Bandbreite vorstaatlicher Gesellschaften vorzustellen.
Bei seinen Studien auf den siid- und ostpazifischen Inseln hat er im
westlichen Melanesien die einfachsten Gemeinschaftsstrukturen vor-
gefunden: kleine Stamme (,.tribes*) von 70-100 Personen, die aus
politisch nicht integrierten Segmenten bestehen, also segmental sind.
Fiir ihre Anfiihrer priagte Sahlins den Terminus ,,big-man‘ und meint
damit einen Mann, der die anderen Stammesgenossen an wirtschaftli-
cher Tiichtigkeit, personlicher Ausstrahlung, vielleicht auch militiri-
scher Kraft iibertrifft und dadurch eine Reihe von (meist verwandten)
Anhidngern um sich scharen kann. Diese Gruppe (,,faction®) kann er

" Alle Zitate ebd. 40. Service gilt als derjenige, welcher den Begriff des chief in die
akademische Diskussion eingefiihrt hat, indem er ihn erstmals prézise definierte.
Allerdings hat der Terminus bereits eine lange Tradition und wurde in vielen
(wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen) ethnologischen Texten des 18. und
19. Jahrhunderts verwendet, etwa von Morgan 1877, an welchen die neo-evolutionire
Theorie bekanntlich ankniipft. Allerdings wird der Begriff von Morgan in seine
Vorstellung einer ubiquitdren Gentilgesellschaft eingebunden. So sieht er den chief
sowohl bei den Irokesen (S. 114) als auch bei den Griechen (S. 216) als Anfiihrer einer
gens. Den Terminus "chief” setzt er mit dem griechischen archon gleich (S. 225), nicht
mit dem basileus, den er als spéteren ,,military commander® versteht. Es sei noch darauf
verwiesen, daf3 ebenso wie beim Staatsbegriff in der Forschungsliteratur durchaus
Variationen bei der Definition von chiefdoms bestehen, die hier nicht ausfiihrlich
beriicksichtigt werden konnen; vgl. etwa Scheidel 2013, 10.

"I Kapitel 9 befaBt sich mit den Cherokee-Indianern im stidostlichen Waldland
Nordamerikas, fiir die der Autor in der Zeit vor 1730 dhnliche Strukturen wie die
oben zitierte Literatur zu den Indianern feststellt. Service ist damit der einzige von mir
konsultierte ,,Evolutionist®, bei dem Indianergesellschaften eine Rolle spielen.
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kommandieren, mit den Fiihrern der anderen factions muf} er sich
jedoch arrangieren und sie immer wieder iiberzeugen. Die komple-
xesten Gemeinschaftsstrukturen hingegen hat Sahlins im 6stlichen
Polynesien vorgefunden, wo die Gemeinschaften viel grofer sind
und bis zu zehntausend oder sogar mehrere zehntausend Menschen
umfassen. Sie sind ,,pyramidal, also hierarchisch und supraperso-
nal strukturiert. Thre Anfiihrer sind auch big-men, insofern sie eine
sozial herausgehobene Stellung einnehmen, aber die Qualitédten, die
in Melanesien von der jeweiligen Person immer wieder nachgewie-
sen werden miissen, werden in Polynesien dem Amt zugeschrieben.
Als ,.true office and title holders” iiben sie Autoritét iiber permanent
stabile Gruppen aus. Den obersten Anfiihrer bezeichnet Sahlins da-
her als ,,pivital paramount chief, die nachgeordneten Anfiihrer als
,chieftains*“. Wahrend der melanesische big-man nur personliche
Macht in die Waagschale werfen kann, beansprucht der polynesische
Hauptling ,,an incontestable right of rule*.” Diese Formulierung so-
wie der Verweis auf die fortgeschrittensten Gemeinschaften in Tahiti
oder Hawaii, in denen der ,,high chief* auch iiber physische Macht
in Form einer bewaffneten Einsatztruppe verfiigt, die ihm die Herr-
schaft (,,mastery*) liber die sozial niedrigeren Gemeinschaftsmitglie-
der verleiht, weisen diese Gemeinschaften, jedenfalls in unserer Ter-
minologie (s. Teil I), als staatliche Gebilde aus. Sahlins hingegen gibt
keine Definition des Staates und grenzt das Hauptlingstum in diesem
Zusammenhang nicht vom Staat ab, wie er iberhaupt wenig Interesse
an der Entwicklungsstufe des Staates zeigt.

An den eben vorgestellten anthropologisch-ethnologischen Stu-
dien waren fiir die davor benannten Altertumsforschern zwei Ele-
mente als Parallelen zur homerischen Gesellschaft interessant: ers-
tens die (negative) Parallele der Nichtstaatlichkeit, die sie auch in
der friihen griechischen Gesellschaft erkannten, und zweitens die
(positive) Parallele einer politischen Struktur, an der vor allem die
Position und Funktion der Anfiihrer in den Blick genommen wird.”

2 Sahlins 1963, passim. Zum genauen Autorititsverhdltnis des paramount chief zu den
chieftains duBert sich Sahlins nicht.

” Das liegt nahe, da, wie Ulf bemerkt, ,,Unterhalb der Basilees ... institutionell
abgesicherte Abstufungen in der Hierarchie sozialer Geltung nicht recht auszumachen*
seien: Ulf 1990, 230. Die Nichtstaatlichkeit, die prekdre Stellung eines chief und weitere
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Die von den Anthropologen als "big men” und “chiefs” bezeichneten
Leitungspersonen wurden so auch zu Namensgebern mit Modellcha-
rakter fiir die homerische Gesellschaft. Wie wir gesehen haben, be-
zeichnen die beiden Funktionen unterschiedliche Komplexitatsstufen
in den anthropologischen Modellen, und je nachdem, welcher Stufe
die homerische Welt zugeordnet wird, sprechen die Historiker von
einer big-man-Gesellschaft oder von einer Héuptlingsgesellschaft,
wobei durchaus auch flieBende Uberginge konstatiert werden.”

Fiir Qviller erlauben es einige Charakteristika des homerischen
,Konigtums®, den ,,chief basileus“ mit der big-man-Struktur der
Ethnologie parallel zu setzen. Beide hétten die gleiche 6konomische
Basis, ndmlich Raubziige und Eigenproduktion. Beide Positionen
beruhten auf personlicher, vor allem wirtschaftlicher Stirke, seien
aber gegeniiber den weiteren Aristokraten schwach, da sie bestiandi-
ger Bestitigung bediirften.” Diese erfolge vor allem durch die Gabe
von Geschenken (redistribution), wodurch ,,Konig*“ und big-man
sich eine um ihren oikos gruppierte Anhdngerschaft verschafften, die
sie auBerdem zur Gefolgschaftsleistung immer wieder liberzeugen
miifiten. Die Position des homerischen basileus sei zwar nicht in-
stitutionell verankert, dennoch verfiige er liber mehr Macht als ein
big-man, dessen Zwangsgewalt rudimentér und schwach bleibe. Der
big-man arbeite selbst hérter als die librigen Gesellschaftsmitglieder,
der basileus hingegen arbeite nur teilweise selbst. Der Unterschied
zwischen beiden ergebe sich aber vor allem aus der Bedeutung des
Geschenkegebens, bei der der big-man nur bewegliche Giiter, der ba-
sileus jedoch auch Land verschenken konne. Aus diesen Griinden,

Parallelen zwischen den Irokesenstimmen und den griechischen Gemeinschaften hat
bereits Morgan 1877, bes. 65-67. 222, hervorgehoben.

"Nach Sahlins 1963,289, istein chiefauch ein big-man, beansprucht aber ,,an incontestable
right of rule. Nach Service 1977, 108, kann ein big-man einem ,,embryonalen Hauptling™
dhnlich sein.

5 Qviller 1981, 115: ,There existed no depersonalized, institutionalized, royal
officialdom in Dark Age Greece.” Qviller bezeichnet daher den “king* als ,,a misleading
translation® (S. 109). Er hélt aber in dem ganzen Artikel nicht nur an dem Begriff fest
(S. 117 spricht er sogar vom ,,ruler”) , sondern betrachtet dieses Konigtum als eine
Art von eigenstiandiger politischer Entwicklungsstufe, das mit der Entstehung der Polis
(dazu unten) einem aristokratischen Regime Platz machen mufite: ,,The kings and
communities thus (i. e. mit der Landvergabe) created an aristocratic order ready to rule,
while the kings disappeared in the same process.” (S. 134).
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die jedoch nicht stringent dargelegt sind, will Qviller den basileus
zwischen big-man und chieftain plazieren.”® Die Vorstaatlichkeit der
homerischen Gesellschaft ist bei Qviller eher implizit (vgl. S. 110)
als explizit angenommen. Nach Donlan zeigt ein Vergleich der ho-
merischen Gesellschaft mit den anthropologischen Modellen gene-
rell und in vielen Details Ahnlichkeit mit dem Typus des chiefdom,
das auch er als Zwischenform zwischen einer ,,egalitarian, unranked
society and the stratified state* sicht. Das homerische Hauptlingstum
prazisiert er noch ndher als ,,a "low-level” or "immature” chiefdom,
because it has elements of a less centrally organized, more segmen-
tal, and more egalitarian form than the advanced chiefdom” (S. 3),
an spéterer Stelle (S. 10) wird es auch ,,primitive chiefdom* genannt.
Eine solche Abstufung zwischen unterschiedlich komplexen Formen
des Hiauptlingstums hat auch Sahlins vorgenommen (s. o.), auf den
Donlan an dieser Stelle nicht, an anderen Stellen aber schon Bezug
nimmt. Der Oberbasileus, dessen Position auch hier die politische
Einordnung der Gesellschaft bestimmt, war auch nach Donlan zwar
ein ,,paramount chief, aber kein Autokrat, sondern primus inter
pares in einer instabilen Position. Der Autor will in seinem Artikel
zeigen, daB} die Grofziigigkeit (,,generosity*) eine zentrale Kompo-
nente homerischer Fiihrerschaft ist und sieht das als Bestitigung,
daB3 die Gesellschaft der Epen ,,closely resembles living examples of
inchoate or low-level chiefdoms observed by anthropologists in the
field”. Sie sei ,,something more than a big-man system, something
less than a stable and orderly advanced chiefdom” gewesen.”” Run-
ciman schlielich versteht den homerischen basileus ebenfalls nicht
als einen herrschenden Monarchen, sondern als jemanden, der seine

6 Qviller 1981, 109: ,,...in evolutionary terms, basileus here denotes a leader emerging
from a big-man developing into a chieftain.”. Vgl. das Referat zu Qviller bei Gschnitzer
1991, 189f. Wenn Gschnitzer meint, ein romischer Konsul oder ein Ministerprasident
in einer Koalitionsregierung miisse ebenfalls Uberzeugungsarbeit leisten, und damit
sei der vorstaatliche Charakter des homerischen Basileus widerlegt, so geht sein
Einwand insofern an der Sache vorbei, als die Uberzeugungstitigkeit des Konsuls und
des Ministerprasidenten einen gegebenenfalls auch zwangsweise durchzusetzenden
Beschluf3 des entscheidenden Gremiums (des Senats bzw. des Parlaments) zur Folge
hat, also staatliches Handeln herbeifiihrt, wihrend die Uberzeugungstitigkeit des
basileus kein staatliches Handeln auslost.

"7 Donlan 1982, 10.
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Position durch personliche Tiichtigkeit erwerben mulB3. Der basileus
entspreche daher, nach Sahlins Unterscheidung, eher dem big-man
als dem chief, und die Gemeinschaften der homerischen Epen seien
angesichts einer fehlenden permanenten Zentralregierung nicht als
Staaten anzusehen.”

Einige Jahre nach der angelsichsischen Anndherung an die anth-
ropologisch-ethnologische Forschung fiihrte C. Ulf deren Modelle
in die deutschsprachige Althistorie ein. Ulf widerspricht der oft als
,primitivistisch* bezeichneten Sicht Finleys und diesem folgender
Autoren, in welcher sich ,,die homerische Welt als ein nur sehr lo-
ser Konnex segmentérer Deszendenzgruppen® priasentiere (S. 223).
Nachdriicklicher als die angelsdchsischen Kollegen verweist er auf
die Position der basileis, also der mehrzihligen Oberhdupter von
Deszendenzgruppen, iiber die ithre Macht jedoch schon hinausrei-
che (und die von Sahlins ,,chieftains* genannt werden). Ihr sozialer
Status sei prekir, ,,individuelle Schwéche kann diese Anfiihrer aus
threr Position wieder verschwinden lassen®. ,,Sie lassen sich daher
als big-men interpretieren®, die durch persénlichen Einsatz und Leis-
tungsstirke Einflu gewonnen hitten. Dies finde eine ,,direkte Ent-
sprechung in der Charakteristik einfacher Hiuptlinge*.” Uber die
einzelnen Deszendenzgruppen hinweg bestehe ein ,,Demos-Bewul3t-
sein“, die Anerkennung einer Gemeinsamkeit, die ,,ihren Kulmina-
tionspunkt in der Respektierung eines Oberbasileus® finde. Dieser
Respekt schlage sich in den Vorrechten nieder, die dem basileus fiir
seine Organisation der Gemeinschaftsangelegenheiten gewéhrt wiir-
den, besonders in der materiellen Besserstellung des basileus durch
die Zuweisung von Ehrengeschenken, von femenos und geras. Der

8 Runciman 1982, bes. 355f. Der Autor nennt diese Stufe der Nicht-Staatlichkeit
(dennoch und leicht miBverstindlich) semistate (daher von Lundgreen 2020, 165 A. 22,
verstdndlicherweise, aber falsch als ,,prestate* referiert), eine Stufe, die sich von einem
protostate dadurch unterscheide, dafl sie nicht zur Bildung eines (wahren) Staates
fihre. Ulf 1990, 231 A. 37, unterschldgt Runcimans Ablehnung der Staatlichkeit und
setzt dessen ,,Halbstaatlichkeit mit einer gering ausgeprigten Staatlichkeit gleich.
Bei Fraf3 2018 fehlt Runcimans wichtiger Beitrag. Wir kommen bei der Analyse der
Staatsbildung auf Runcimans Bestimmung zuriick.

7 Ulf 1990, 224 mit A. 25, wo fiir das letzte Zitat auf eine Studie von Clastres
iiber siidamerikanische Indianerpopulationen verwiesen wird. Die ethnologischen
Grundannahmen sind auch erldutert bei Ulf/ Kistler 2020, 12-18. 153f. 194-197.
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privilegierte Besitzstand des Oberbasileus sei von Dauer und nicht,
wie beim big-man, darauf angelegt, durch Redistribution wieder eine
Besitzgleichheit anzustreben. Damit sei die Position des Oberbasi-
leus als ein ,,institutionalisiertes Element in der Gesellschaft* anzu-
sprechen, beziehungsweise, in etwas abgeschwéchter Formulierung,
als ,,sich hier abzeichnende, sich institutionalisierende, besonders
den Oberbasileus betreffende Sonderstellung® (S. 227). Wenngleich
der Institutionen-Begriff grundsétzlich sehr weit gefal3t werden kann,
so mul} er in unserem Zusammenhang doch am ehesten als staat-
liche Einrichtung verstanden werden.** Seine Verwendung an den
soeben zitierten Textstellen, sowie die Annahme eines ,,anscheinend
institutionalisierte(s)n Rechtsverfahren(s)* (S. 225) deutet also schon
an, daf} Ulf in diese Richtung denkt, und dieser Eindruck wird noch
verstirkt, wenn er der Position des Oberbasileus ,,Ziige eines Am-
tes* zuschreibt und aus der ,,Respektierung eines Oberbasileus ...
die keineswegs unbedingt bewulit vorhandene Absicht ersieht, ,,die
existierenden segmentierenden Tendenzen so weit zu reduzieren, dafl
sich die politische Einheit zum Staat umprdgen kann“.®! Sofern hier
also teils in abgeschlossener (,,institutionalisiert™), teils in entste-
hender (,,sich institutionalisierend*) Form, teils als Realitét (,,Ziige
eines Amtes®), teils als Moglichkeit (,,zum Staat umprdgen kann‘)
staatliche Elemente angenommen werden, weise ich sie unter Bezug
auf die Staatsdefinition in Teil I zuriick, weil sie keine ,,allgemeine
hochste Gewalt™ mit den dort erlduterten Implikationen ausmachen.
Ginzlich anachronistisch ist der vorsichtige Schluf3 Ulfs, da3 man in
den Herolden, die den Oberbasileus begleiten, ,,vielleicht sogar den
Ansatz zur Ausbildung einer Biirokratie erblicken* diirfe (S. 227).
Die geringfiigigen Auftritte der Herolde in den homerischen Epen
haben eben keinerlei Gemeinsamkeit mit den umfangreichen Ver-
waltungsapparaten spéterer Staatsgebilde.®> Mit seinen Anspielungen
auf Staatlichkeit, fiir die er jedoch keine prézisen Kriterien angibt,
weicht Ulf die klare Abgrenzung auf, die seine oben genannten Vor-
ginger zwischen der homerischen Gesellschaft und dem Staat vorge-

8 Vgl. Teil I, S.26f.
81 UIf 1990, 225.
8 Vegl. Teil I, S. 17f. und 38 zu Max Weber, den Ulf hier nicht heranzieht.
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nommen hatten.*> Unterhalb dieser Schwelle zur Staatlichkeit stimmt
er jedoch im wesentlichen mit Qviller, Donlan und Runciman darin
iiberein, dall der Oberbasileus uns in den Epen als eine politische
Fiihrungsfigur entgegentritt, der gemél den anthropologischen Mo-
dellen auf der Entwicklungsstufe zwischen big-man und chief ein-
zuordnen wire, so da3 Ulf auch die Parallele zu ,,einfachen Haupt-
lingen* zieht, ebenso wie Donlan von ,,primitive chiefdoms* spricht.
Dieser Zuordnung entspricht auch meine damalige Parallelisierung
des homerischen Oberbasileus mit einem Indianerhduptling.
Zahlreiche weitere Altertumswissenschaftler haben die anthro-
pologisch-ethnologische Terminologie iibernommen und sich dem
,evolutiondren® oder ,,evolutionistischen* Modell angenéhert, das
auch in der vorliegenden Studie zugrundegelegt wird. Nur einige von
ihnen konnen hier noch Erwdhnung finden.* J.M. Hall erkennt einige
Parallelen zwischen Sahlins® big-men und homerischen basileis an.
Aber mit Blick auf den in den Epen Homers und Hesiods mehrfach
vorgetragenen Anspruch auf erbliche Nachfolge eines Basileus sieht
er diese Anfiihrer eher als chieftains denn als big-men. Allerdings
geht er darin zu weit, daB3 er diesen chiefs ,,a formally constituted ...
office* zuweist, was damit iibereinstimmt, daf3 er die homerische Zeit
nicht als vorstaatlichen Zustand, sondern als eine Form von ,,primitive
state* auffalft.® In seiner Arbeit zum archaischen Griechenland blickt
Fral} auf die moderne Forschungsgeschichte zur Vorstellung einer so-

8 Das wird ausdriicklich bestitigt bei Ulf / Kistler 2020, 17: ,,Chiefdoms, aber auch
ausgeprigte Big Man-Gesellschaften iiberlappen sich in einigen Merkmalen mit einem
Staat.“ Ebenda wird auch zu Staatsdefinitionen Stellung genommen, vgl. Teil I, S. 48
mit A. 112.

8 Aus dem Rahmen fillt die Studie des Politologen Ferguson 1991, der als Vorstufe der
Polis-Staaten pauschal chiefdoms voraussetzt. Dabei zeigt sich der Autor nicht immer
auf der Hohe der altertumswissenschaftlichen Forschung. Der ganze Sammelband
(Earle 1991) zeugt im fiibrigen davon, dall die evolutiondre Position auch in der
(archéologischen) Anthropologie zu diesem Zeitpunkt noch dominierte. Vom Beitréger
K. Kristiansen wird das gegeniiber Kritikern auch ausdriicklich gerechtfertigt (S. 16).
Inzwischen haben einige Anthropologen ,,post-neoevolutionary models* entwickelt,
vgl. Small 2009, der selbst das ,,dual-process-model“ anwendet. Da gerade letzteres
eine reiche Datengrundlage bendtigt (Small selbst untersucht die Polis Priene in
hellenistisch-romischer Zeit), scheint es fiir die griechische Friihzeit wenig geeignet
zu sein. Terrenato / Haggis 2011, 1, streben eine Uberwindung der gegensitzlichen
Positionen an.

85 Hall 2014, 125f. bzw. 119.
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ziokulturellen Evolution seit Charles Darwin zuriick. Von den auch
hier erwidhnten Autoren wiirdigt er besonders E. Service und M.H.
Sahlins.? Obwohl sich die Ethnologen fiir die Stufe der Staatlichkeit
weniger interessiert hitten, konne man mit Hilfe dieser Modelle ,,die
Eigenarten und Einzigartigkeiten der Staatlichkeit herausarbeiten*
(S. 16) Fiir die Anwendung des ethnologischen Staatsentwicklungs-
modells auf die Antike, zu der er sich ausdriicklich bekennt, weil} er
sich daher auf den Spuren der althistorischen Studien von Donlan,
Ulf, Stahl und Walter.®” Deutlicher als die meisten seiner Vorgénger
betont Fral} jedoch, daB} ,,die homerische und hesiodeische Welt* eine
,,vorstaatliche Ordnung“gewesen sei.®®

Auch in den archiologischen Befunden, die in der traditionellen
Sicht eines homerischen, staatlichen Konigtums nicht beachtet wer-
den, findet das Modell einer big-man- / chief-Gesellschaft Riickhalt.
Der bereits genannte J.M. Hall betrachtet ,,unstable®, das heif3t nicht
kontinuierlich bewohnte Siedlungen als Anzeichen fiir big-man-Ge-
sellschaften. Konkreter sind seine Verweise auf herausgehobene
Hauser: Das auBlergewohnlich groBe Langhaus in Lefkandi ,,could
have served as a feasting-hall and as a residence of the community’s
‘big-man’*“. GroBere Hiuser in Nichoria (in Messenien) und Kou-
kounaries (auf der Insel Paros) gelten ebenfalls als Wohnsitze eines
big-man.* Alle von Hall genannten Gebaude wurden ab der zwei-

% Fraf3 2018, 10-17

8 Frall 2018, 20 mit A. 69. Zu dem Modell bekennen sich u.a. auch Whitley 1991,
184; Walter 1993, passim; Stahl 2003, 148f.; De Angelis 2016, 146; Ma 2016, 654f.
Bei Meister 2020, 81ff., bleibt die Einordnung der homerischen Welt als big man-
Gesellschaft halbherzig und widerspriichlich, vgl. o. bei A. 55; gegen die Anwendung
des Begriffs auf die homerische Gesellschaft duflert sich Ronnberg 2021, 31;
aber er schlieft aus den angefiihrten archdologischen Befunden in Attika auf eine
,Festigung der Vorrangstellung der Eliten* bzw. auf ,.eine zunehmende innerelitére
Konkurrenz und eine damit verbundene fortschreitende Verstetigung gesellschaftlicher
Vorrangstellungen® in der Zeit vom 9. bis 7. Jh. (S. 260).

8 Ausgefiihrt ebd. 74-105, wobei allerdings eine ungeniigende Staatsdefinition zugrunde
liegt, s. Teil I, 33f. 54-56. Ronnberg 2021, 29, erkennt in den homerischen Epen einen
,hoch ‘vorstaatlichen’, aber gewissermallen protopolitischen Zustand®, kurz darauf
jedoch einen ausgesprochen geringen Grad an Staatlichkeit (S. 32).

8 Hall 2014, 126. Hall scheint hier, ohne ihn zu nennen, Whitley 1991, 184-186, zu
folgen, der den Lefkandi-Befund jedoch vorsichtiger interpretiert, die big-man-Phase
aufdas 11./10. Jahrhundert v. Chr. beschrénkt und das Modell auch nicht fiir anwendbar
auf alle instabilen Siedlungen der Dunklen Jahrhunderte hélt.
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ten Hilfte oder am Ende des 10. Jahrhunderts errichtet, Uberschnei-
dungen ihrer Nutzungsdauer mit der Entstehungszeit der kompletten
Epen sind unsicher. C. Ulf und E. Kistler verweisen allerdings auch
auf Ausgrabungsbefunde fiir die Zeit von 1050 bis zum Anfang des
7. Jahrhunderts in Mitrou (Ostlokris), Oropos (Nordattika), Zagora
(auf der Insel Andros) und Eretria (auf Eubda). In den dortigen soge-
nannten Compounds (,,Weilern®, ,,Hausgesellschaften*) und Streu-
siedlungen wurden ebenfalls grofere, meist apsidiale Wohnhéuser
identifiziert, die als ,,Herrenhduser* oder ,,Sitz eines lokalen Anfiih-
rers* gedeutet werden.” Neben den Hausern werden auch reichere
Griber, die sich von gewohnlichen Bestattungen abheben, als Belege
fiir die Existenz von big men angefiihrt, zumal sie Analogien zu den
bei Homer beschriebenen Grabformen erkennen lassen. Ab dem 10.
Jahrhundert wurden einzelne Griber besonders reichhaltig ausgestat-
tet, und mit dem wirtschaftlichen Aufschwung nahm die Zahl solcher
Gréber in der Folgezeit zu. Im 8. Jahrhundert kam hinzu, dal} an ei-
nigen Griabern Weihungen vorgenommen wurden, die eine kultische
Verehrung des Bestatteten und damit wiederum seine herausgehobe-
ne Stellung erkennen lassen.”!

Fiir sich genommen beschridnken sich die Schliisse von den ge-
nannten archidologischen Befunden auf eine gesellschaftliche Ord-
nung darauf, daf in den einfachen Siedlungen der geometrischen Zeit
einzelne Personen zu ihren Lebzeiten (wegen grofBerer Hauser) und
bei ihrer Bestattung (wegen reicherer Gréber) eine sozial hohere Po-
sition eingenommen haben als die iibrigen Gesellschaftsmitglieder.
Welcher Art diese Position war, ob politisch, kultisch oder milité-
risch, ob diese Personen also Macht iiber andere ausiibten und sie in
irgendeiner Form beherrschten, konnen uns die Befunde nicht mittei-
len.”?> Erkenntnisse dariiber lassen sich nur schriftlichen Zeugnissen
entnehmen, und diese kommen, wie gesehen, nur aus den frithgrie-
chischen Epen. Immerhin kdnnen wir festhalten, da3 die archdologi-

% Ulf / Kistler 2020, 38-42. 55-61 und 168-173.

oL UIf 1990, 245f.

%2 Es ist auch nicht entscheidbar, ob die 6konomisch herausgehobenen Ménner eher als
big men oder als chiefs einzuordnen sind, wie Meister 2020, 226, zu Recht anmerkt. Auf
die Begrenztheit von Schliissen aus archéologischen Zeugnissen auf gesellschaftliche
Verhéltnisse pochen u.a. Yoffee 2005, 15-21; mit Verweis auf Yoffee Frall 2018, 16 mit
A. 57. 106f mit Kritik an Kistler / Ulf in A. 445.
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schen Befunde mit den ethnologischen Modellen, die fiir die homeri-
sche Gesellschaft herangezogen werden, gut vereinbar sind.
Zusitzlich ist die archaische griechische Gesellschaft noch mit
einer Gemeinschaft verglichen worden, die geographisch weit von
den Studienobjekten der Anthropologen und Ethnologen entfernt
ist: den Goden im mittelalterlichen Island. Diesen Vergleich hat P.
Zeller wieder in die altertumswissenschaftliche Forschung zur friih-
archaischen griechischen Gesellschaft einbezogen.” Zeller vertritt
die in der Skandinavistik nicht unumstrittene Position, dal3 die Is-
landersagas als Quellen fiir die gesellschaftlichen Strukturen der is-
landischen Freistaatszeit (ca. 930 bis 1262/4 n. Chr.) herangezogen
werden konnen.”* Gestiitzt vor allem auf Darlegungen von J.V. Si-
gurdsson reslimiert Zeller, daB3 es in dieser Zeit ,.keine systematische
Rechtsordnung, keine Zentralgewalt und damit keine entsprechen-
den institutionellen Einrichtungen wie eine zentralisierte Verwaltung
oder einen Erzwingungsstab“ gegeben habe. Auch wenn wir nicht
alle diese Kriterien als notwendige Bedingungen fiir die Existenz
eines Staates anerkennen (s. die Staatsdefinition in Teil I), so wird
die isldndische Gesellschaft an anderer Stelle doch auch von Zeller
selbst als ,,stateless oder ,,acephalous society* bezeichnet.”> Wie fiir
die homerische Gesellschaft der Basileus mit den weiteren basileis,
so sind fiir die isldndische Gesellschaft die Goden das wesentliche
Merkmal, an denen der Vergleich daher iiberwiegend durchgefiihrt
wird. Die Goden waren, so folgt Zeller wieder Sigurdsson, nach der
kulturanthropologischen Typologie ,,eine Art big men®, da sie eine
Anfiihrerposition errangen, die sie aus den iibrigen landwirtschaft-
lichen Produzenten zwar heraushob und ihnen gewisse Privilegien

% Gschnitzer 1991, 185, erwidhnt diese Analogie zum Island der Sagazeit, gibt aber
keine Literaturbelege dafiir an.

% Das von vielen Homer-Forschern akzeptierte Ergebnis der oral-poetry-Forschung,
daf} die in den Epen beschriebenen gesellschaftlichen Verhéltnisse nicht weiter als
drei Generationen vom Zeitpunkt der Abfassung der Texte zuriickliegen kdnnen, wird
von Zeller fiir die Islandsagas nicht beriicksichtigt; anscheinend sieht er kein Problem
darin, daf3 die Sagas erst mehrere Jahrhunderten nach den beschriebenen Verhéltnissen
abgefalit wurden (Zeller 2020b, 212).

% Zeller 2020a, 201f.; 2020b, 72. Zeller 2020b, 74, figt an, Island habe nicht ,,im
klassischen Sinn iiber staatliche Strukturen® verfiigt, definiert aber diesen Staat ,,im
klassischen Sinn‘ nicht.
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verschaffte, die aber immer prekér und instabil blieb, da sie in keiner
Weise institutionalisiert war.”® Die Goden organisierten und leiteten
die verschiedenen Formen von Versammlungen und fungierten als
Vermittler, Berater oder Schlichter innerhalb ihres EinfluB3bereichs,
eines territorial abgegrenzten Godentums, und innerhalb ihrer An-
hingerschaft, manchmal auch dariiber hinaus. Auch ein Godentum
konnte grundsétzlich vererbt werden, aber der Nachfolger mulfte,
wie ein basileus, seine Eignung unter Beweis stellen.

Wie oben referiert, bezeichnet Zeller in seiner Dissertation (Zeller
2020a) das mittelalterliche Island als ,,stateless®. In dem im gleichen
Jahr erschienenen Artikel (Zeller 2020b) wiederholt er diese kla-
re Zuordnung nicht, sondern wendet sich, gerade in Bezug auf die
frithgriechischen Verhéltnisse, gegen eine ,,statische Unterscheidung
zwischen staatlicher und nicht-staatlicher Organisation als Analyse-
raster.”” Die Begriindung dafiir, sofern man ihrer allenfalls angedeu-
teten Argumentation {iberhaupt folgen kann, ist nicht iiberzeugend.
Anscheinend sieht Zeller, sofern man Staatlichkeit und Nichtstaat-
lichkeit unterscheiden wolle, einen Widerspruch in den Quellenbe-
funden der homerischen Epen, die einerseits die Funktion und den
Bestand der basileis und der Geronten als Gruppe nicht infrage stell-
ten, aber andererseits die Position samtlicher Anfiihrer als zumindest
potentiell instabil darstellten. Einen Widerspruch kann ich hier nicht
erkennen, zumal Zeller an keiner Stelle zeigt, dall dessen erster Teil,
die Position der Anfiihrer als Gruppe, etwas mit Staatlichkeit zu tun
haben konnte (diesen Bezug muB3 man ja wohl herstellen, um die
Konstruktion zu verstehen) und im Gegensatz zur (nichtstaatlichen)
Position der einzelnen Anfiihrer steht. Im Unterschied zur abgelehn-
ten Perspektive lieBen sich die Quellenbefunde der Epen, so schliefit
Zeller den Gedanken ab, ,,aus der Perspektive des isldndischen Mo-
dells hingegen ... als Elemente einer spezifischen Ordnungskonfi-
guration beschreiben®.”® Weder schldgt der Autor einen spezifischen

% Auch den Institutionenbegriff verwendet Zeller widerspriichlich: Die frithe Stellung
der Goden sei einerseits ,,wenig institutionalisiert” gewesen (2020b, 203), habe
aber andererseits ,,durchaus Ziige eines institutionalisierten Amtes* getragen, da es
potenziell auf Dauer gestellt und in ein System von sozialen Normen und Verfahren
eingebunden® gewesen sei (2020b, 207).

7 Zeller 2020b, 209; dhnlich ders. 2013.

% Zeller 2020b, 208f.
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Terminus fiir diese ,,spezifische Ordnungskonfiguration* vor, noch
erldutert er, warum dieselbe nicht auch durch die Analyse der home-
rischen Epen selbst erkannt werden konne, sondern das isldndische
Modell benétige. Mit der Ablehnung der Staatskategorie entfernt
sich Zeller iiberdies von den anthropologisch-ethnologischen Mo-
dellen, fiir die, wie oben gezeigt, die Nichtstaatlichkeit der von ih-
nen untersuchten primitiven Gesellschaften ein wesentliches Merk-
mal darstellt. Der abstrakt erhobene Vorwurf, diese Unterscheidung
sei ,statisch®, 1duft schon deshalb ins Leere, weil es ja gerade diese
Theorien sind, die eine gewisse Abfolge der Gesellschaftsstrukturen,
nicht zuletzt den Ubergang von nichtstaatlichen zu staatlichen Struk-
turen, postulieren und daher zusammenfassend als ,,evolutionistisch*
bezeichnet werden. Es besteht daher der Verdacht, dal3 der Vorwurf,
statisch zu verfahren, nur als modischer Allgemeinplatz verwendet
wird, wéihrend vermeintlich dynamischere oder flexiblere Modelle
fiir tiberlegen gehalten werden.”

In diesem Abschnitt haben wir uns den einschldgigen Forschungen
angeschlossen, die eine parallele Grundstruktur zwischen der home-
rischen Gesellschaft und zahlreichen primitiven Gemeinschaften in
der modernen Welt sowie im mittelalterlichen Island konstatieren. Es
handelt sich um nichtstaatliche oder vorstaatliche Gesellschaften, die
insbesondere dadurch charakterisiert sind, dal die Position der fiih-
renden Personen als big-men oder chiefs bestimmt werden kann. Die
homerische Gesellschaft wird innerhalb dieser Kategorie am besten
als Gesellschaft im Ubergang von einer big-man- in eine Hiuptlings-
gesellschaft verstanden. Auf dieser Basis stellt sich aber die Frage,
der viele Autoren ausweichen: Welche Erkenntnis ist damit gewon-
nen? DaB in real existierenden Gemeinschaften der sogenannten
Dritten Welt Gesellschaftsstrukturen empirisch nachzuweisen sind,
die denen der homerischen Gesellschaft in vieler Hinsicht entspre-
chen, kann zunichst als weiteres Argument fiir die eingangs gesetzte
Annahme gelten, da3 auch die Gesellschaft der griechischen Epen

% Dazu gesellt sich der weitere Verdacht, dal Zeller die Position seiner Dissertation
deshalb revidiert hat, um sie der weitgehend konsensualen Haltung des Sammelbandes
Meister / Seelentag 2020 mit seiner Konzentration auf den Konkurrenzbegriff, der in
Teil I kritisiert wurde, anzupassen.
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eine historische Realitit besitzt.!® Diese Annahme, die auch durch
andere Argumente gestiitzt wird, ist in der Forschung immer wieder
zugunsten der Vorstellung einer lediglich fiktiven, literarischen Ge-
staltung gesellschaftlicher Verhiltnisse in Frage gestellt worden.'"!
Dartiber hinaus konnen solche Vergleiche, sowohl der hier nachvoll-
zogene wie auch dhnlich gelagerte, vor allem zwei Funktionen erfiil-
len: Erstens konnen die Parallelen der verglichenen Gesellschaften
dazu beitragen, die jeweils andere deutlicher oder verstdndlicher zu
beschreiben, nicht zuletzt dadurch, da3 die einzelnen Phidnomene aus
unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven betrachtet und
mit unterschiedlichen Begriffen vorgestellt werden. So war es hilf-
reich, daB die anthropologisch / ethnologischen Theorien die Begrif-
fe big-man- und chiefdom-Gesellschaften entwickelt haben, die, wie
gesehen, Eingang in zahlreiche Studien iiber die frithgriechische Ge-
sellschaft gefunden haben, und deren zustimmende Ubernahme un-
mittelbar klarstellt, welche Sichtweise der jeweilige Autor vertritt.'*
Zweitens kann ein Vergleich dazu anregen zu fragen, ob bestimmte
Phinomene einer Gesellschaft auch in den jeweiligen Vergleichsge-
sellschaften existieren oder nicht, und wenn ja, ob sie sich vollstdn-
dig oder nur teilweise entsprechen. So kann die Aufmerksamkeit auf
Details gelenkt werden, die ohne eine solche Anregung garnicht oder
nur unzureichend erkannt worden wéren.

Auf keinen Fall jedoch darf ein Phdnomen, das fiir die eine Ge-
sellschaft konstatiert wird, unbesehen auf die andere Seite des Ver-
gleichs iibertragen und fiir die andere Gesellschaft als ebenso gege-
ben angenommen werden. Vielmehr ist jeweils die Frage zu stellen,
ob das Phidnomen sich auch fiir die Vergleichsgesellschaft aus den
fiir diese verfiigbaren Zeugnissen belegen 146t; wenn nicht, muf} die
Parallelitit entweder offen bleiben, oder es liegt eine abweichende
Gegebenheit vor und die Parallelitdt ist in dieser Hinsicht nicht gege-
ben. Bis zu diesem Punkt diirfte tiber das soeben skizzierte methodi-

100°S 0. bei A. 6. Die Bestitigung der Historizitdt der homerischen Institutionen nennt
auch Donlan 1982, 2. Das Gesagte gilt auch fiir die zuletzt herangezogene Gesellschaft
des mittelalterlichen Islands.

191 Die Historizizét einer einheitlichen homerischen Gesellschaft in einer abgrenzbaren
Zeit bestreitet vehement Snodgrass 1974, gefolgt etwa von Spahn 1977, 29; van Wees
1992, 261-263..

12 ygl. UIf 1990, IXf.
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sche Verfahren ein weitgehender Konsens in der Forschung bestehen.
Der Konsens stellt sich als nicht mehr so geschlossen dar, wenn wir
die radikaler klingende, aber unausweichliche Konsequenz aus den
genannten Regeln ziehen: Wenn wir eine bestimmte Gesellschaft
analysieren, wie hier die homerische Gesellschaft, dann tragen alle
Vergleiche mit anderen Gesellschaften und alle ins Spiel gebrachten
Modelle fiir sich genommen rein garnichts zur Erkenntnis iiber unser
Studienobjekt bei. Sie sind vielmehr nur aussagekriftig, wenn die
hypothetisch angenommenen Parallelititen fiir die homerische Ge-
sellschaft eigenstindig nachgewiesen werden konnen. Diese metho-
dische Limitierung jeder Vergleichstétigkeit wird in der Forschungs-
literatur zwar in der eigentlichen Vergleichsdurchfiihrung meistens
berticksichtigt, aber nicht nur so gut wie nie ausgesprochen, sondern
auch durch grundsitzlich wertschéitzende Urteile iiber die Niitzlich-
keit von Vergleichen und Modellen in Frage gestellt. Die Skala sol-
cher generellen Einstufungen ist sehr breit und kann hier nur ange-
deutet werden. Sie reicht von vagen Andeutungen iiber den Mehrwert
der jeweiligen Vergleiche bis zur Behauptung, sie konnten Strukturen
der homerischen Gesellschaft erkidren.'” Wenn F. Gschnitzer in sei-

183 Qviller 1981, 115: ,,To clarify my theory a model is needed which illuminates the
problems that face primitive political leadership”: Die Notwendigkeit (,,needed”)
wird von mir bestritten, die Mdglichkeit der Illustration (,,illuminates®) akzeptiert.
Ulf 1990, X, beansprucht, durch die Anwendung der ethnologischen Terminologie
,,die homerische Gesellschaft begrifflich neu zu fassen ... und wesentlich exakter in
den Griff zu bekommen®. Frafl 2018, 15, charakterisiert die Position, der er sich auch
selbst anschlieBt, so: ,,Zum anderen gibt es die Uberzeugung, man konne etwa das “big-
men” Modell von Marshall D. Sahlins auf die Homerische Elite anwenden und so ihre
Stellung in ihren Gemeinwesen besser erklaren.*

Grote 2016a, 250, konstatiert zu Recht ein ,,Defizit vieler theoriegeleiteter Ansétze
zur Erkldrung der Polis®, weil sie ,,nicht selten a priori-Annahmen von der Existenz
bestimmter Strukturen® an historische Sachverhalte herantriigen. Unter diese
Ansédtze subsumiert er allerdings auch die ,,sozialanthropologischen Forschungen zur
Entstehung von Staaten aus staatenlosen Gesellschaften (S. 249 mit Verweis auf
Fried, Service und Cohen/Service). Zu Unrecht, denn wie gezeigt setzen diese auch
von mir zustimmend herangezogenen Konzepte gerade keine a priori — Annahmen
voraus, sondern haben ihre Kategorien, wie big men oder chief, aus der ethnologischen
Analyse realer Gesellschaften gewonnen. Im Gegensatz dazu fallt Grotes Verdikt auf
ihn selbst zuriick, da er von der systemtheoretischen Begrifflichkeit Luhmanns (System.
Komplexitat, Verfahren) ausgeht (S. 253ff.) und beansprucht, mit deren Verwendung
zur Erkldrung des Phanomens der Polisbildung beitragen zu koénnen (S. 250; ebenso
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nem bereits mehrfach zitierten Forschungsiiberblick schreibt: ,,Auch
diese Forscher wissen natiirlich, daf} eine threr Natur nach so einsei-
tige und in mancher Hinsicht auch unergiebige Uberlieferung wie die
homerische nur mit Hilfe des Vergleichs mit verwandten oder dhn-
lichen, aber besser bekannten Verhiltnissen zu vollem historischen
Leben erweckt werden kann, ..., dann schreibt er selbst solchen Ver-
gleichen zum einen zusétzlichen Erkenntnisgewinn, zumindest eine
Ergidnzung von bei Homer fehlenden Informationen zu, was immer
,ZU vollem historischen Leben erwecken genau bedeuten mag. Da-
her kritisiert er zum anderen die von ihm nicht mit einem zusammen-
fassenden Begriff benannten, von anderen als ,,evolutionistisch* be-
zeichneten Forscher nicht deshalb, weil sie einen solchen Vergleich
anstellen, sondern weil sie einen falschen Vergleich anstellten, nim-
lich den mit primitiven Gesellschaften, namentlich mit dem Island
der Sagazeit und ,,dem reichen Erfahrungsschatz der volkerkund-
lichen (kulturanthropologischen) Forschung®. Das fiihre dazu, daf3
sie staatliche Institutionen leugneten, statt des Staates iiberall nur
‘Gesellschaft” und ,,liiberall faktische, formlose, flielende Verhiltnis-
se und Gewohnheiten* sidhen, sogar ,,die Existenz einer Rechtsord-
nung” leugneten.'™ Die Kritik Gschnitzers unterstellt, dal Verhalt-
nisse der primitiven Gemeinschaften umstandslos auf die homerische
Gesellschaft {ibertragen werden,'” wihrend in Wirklichkeit die Par-
allelitdt der beiden Gesellschaftsstrukturen anhand der homerischen
Zeugnisse belegt wird. Gschnitzer will stattdessen vergleichend auf
die Verhiltnisse der nachhomerischen archaischen Zeit blicken und
aus dieser Perspektive friihe Formen oder Vorformen staatlicher Ver-
hiltnisse in den homerischen Epen erkennen. Er legt aber — nunmehr
methodisch korrekt — Wert darauf, daf seine eigene Anschauung nur
aus der ,,Interpretation einschldagiger Homerstellen* begriindet wer-
den koénne.'%

Grote 2016b, 467 abstract. 469. 487).

104 Gschnitzer 1991, 184f. Thm folgt in vieler Hinsicht Miiller 2023, 338-342.

105 Gschnitzer 185: ,,Diese Arbeitsweise fiihrt nun leicht auch inhaltlich zu einer ganz
neuen Sicht der homerischen Welt (oder setzt sie schon voraus)®, Herv. M.D.

106 Gschnitzer 1991, 195-199. Im Anschluf nennt Gschnitzer eine Reihe von
Publikationen, mit denen er sich einig wei. Auch van Wees 1992, 263, betont die
Ahnlichkeit der homerischen mit der archaischen Gesellschaft. Fundamentale
Strukturen von government seien gegeben. Als ,,factoid* vehement zuriickgewiesen
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Die Bedeutung des Vergleichs der homerischen Gesellschaft mit
den dazu herangezogenen primitiven Gemeinschaften ist freilich
nicht nur aufgrund des soeben angefiihrten methodischen Vorbehalts
zu relativieren, sondern auch wegen der Einschriankungen, die beim
inhaltlichen Vergleichsverfahren sichtbar werden. So weisen schon
die Vergleichsobjekte unterschiedliche Merkmale auf und bilden
mithin keine einheitliche Parallelgesellschaft. Das wird von den An-
thropologen / Ethnologen selbst deutlich hervorgehoben, etwa von
Sahlins, der ausdriicklich auf die unterschiedlichen politischen Ver-
héltnisse der untersuchten Gemeinschaften verweist.'”” Namentlich
entfaltet er ein ganzes Spektrum von Gemeinschaftsformen, von de-
nen er die geographisch und strukturell entgegengesetzten Gemein-
schaften miteinander kontrastiert, nimlich die big-man-Gesellschaft
Westmelanesiens mit der chiefdom-Gesellschaft Ostpolynesiens.'®
Wenn wir oben die homerische Gesellschaft als eine Gesellschaft ge-
kennzeichnet haben, die sich zwischen diesen beiden Strukturen be-
wegt, dann wird schon daraus deutlich, dall wir sie nicht mit einer be-
stimmten primitiven Gemeinschaft parallel setzen, sondern mit einer
Abstraktion aus verschiedenen konkreten Gemeinschaftsformen. Da
auf der anderen Seite auch die homerische Gesellschaft eine Abstrak-
tion aus mehreren in den Epen beschriebenen Gemeinschaftsformen
darstellt, bewegen wir uns auf beiden Seiten des Vergleichs auf der
gleichen Ebene.

Die wesentliche Gemeinsamkeit, die dann auch als plakatives Eti-
kett fiir alle Vergleichsgemeinschaften verwendet wird, ist die grund-
satzliche Stellung der Anfiihrer als big-men oder chiefs. Damit soll
zusammengefalt ausgedriickt sein, dal diese Funktionstrager der

wird die Gleichsetzung moderner nichtstaatlicher Gesellschaften mit archaischen
Staaten von Yoffee 2005, 6 und oft, der auch behauptet, dal auch die meisten
Archidologen die Gleichsetzung ablehnten. Nach van der Vliet 2008, 199, bringt uns die
Definition der homerischen Gesellschaft ,,as a ‘big man” society or one of chiefdoms*
nicht viel weiter; eine Begriindung oder eine alternative Beschreibung gibt der Autor
nicht, sondern widmet sich direkt der Staatswerdung der Polis.

197 Sahlins 1963, 286.

198 Dabei ist noch zu bedenken, dal "big-man” und “chief” Fremdbezeichnungen sind,
mit denen differenzierte Termini der jeweiligen lokalen Sprachen zusammengefaf3t
werden sollen, wihrend fiir das homerische Pendant der originale Begriff des Basileus
verwendet wird.
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modernen Randgebiete, des isldndischen Mittelalters und eben auch
der homerischen Welt, wie oben bereits vorgebracht, einerseits ihr Ge-
meinwesen politisch leiten und koordinieren, andererseits aber keine
allgemeine, staatliche Gewalt {iber alle Gesellschaftsmitglieder inne-
haben, sondern eine personliche, auf Reichtum und Tiichtigkeit beru-
hende Autoritét ausiiben, die prekar ist und keine gesicherte Dynastie-
bildung vorsieht. Neben dieser Gemeinsamkeit, die sich noch weiter
spezifizieren lieBe, bestehen jedoch auch einige Unterschiede zwi-
schen der homerischen und einigen oder allen Vergleichsgesellschaf-
ten. So spielen die verwandtschaftlichen Bindungen bei Homer eine
erheblich geringere Rolle als in vielen tribalen Gemeinschaften.'” Ma-
gische Krifte benodtigen die homerischen basileis nicht, eine theokrati-
sche Uberhéhung nehmen sie nicht in Anspruch, Polygamie praktizie-
ren sie nicht.""’ Grofle Gemeinschaftsaufgaben wie die Errichtung von
Bewisserungssystemen haben sie nicht zu organisieren. Die (Riick-)
Verteilung von eigenen oder gemeinsam erworbenen Giitern, als all-
gemeine Grofziigigkeit bezeichnet eine ganz wesentliche Stiitze fiir
die Autoritit moderner big-men, ist hingegen bei Homer vor allem auf
die Verteilung von Kriegsbeute und auf die Beschenkung auswirtiger
Géste beschrankt und daher keine bestindige Notwendigkeit.'"" Das
mittelalterliche Island wiederum unterscheidet sich von der Polis dar-
in, dal3 Godentiimer auch verkauft werden konnten und unter anderem
deshalb einem Konzentrationsprozef3 unterlagen.!'> Im Unterschied zu
den isldndischen Gemeinschaften, die von aullerhalb erobert wurden,
entwickelte sich die homerische Gesellschaft zu einem staatlichen Ge-
bilde, nahm aber nicht, wie die meisten Vergleichsgesellschaften, eine
monarchische Form an (s. dazu den nichsten Abschnitt).!!3

19 Das wird betont etwa von Hall 2014, 123-125.

1% Tm Gegensatz zu den griechischen basileis lebt der Leiter der Stadt Troia, Priamos, in
der Ilias in Polygamie, was ihn als orientalischen Anfiihrer kennzeichnet.

" Donlan 1982 schreibt der ,,generosity” der homerischen Anfiihrer eine zu groBe,
van der Vliet 2011, 125, eine zu geringe Bedeutung zu. Zu einigen der genannten
Charakteristika nichthomerischer Gesellschaften vgl. Sahlins 1963, 295; Service 1977,
40. 1091t. 134. 379.

12 Zeller 2020b, 208-212, stellt Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Goden
und basileis zusammen. Zu Besonderheiten der homerischen Gesellschaft vgl. auch
Cohen 1978, 4f.; Qviller 1981, 147 A. 8; Hall 2014, 123.

113 Vgl. Sahlins 1963, 288, zur Herausbildung von Monarchien.
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B Die Transformation zum Staat

Ausgangspunkt ist die in der Forschung nur selten bestrittene An-
nahme, daB die griechische Polis, jedenfalls in ihrer ausgeprigten
Form der klassischen Zeit, als Staat anzusehen ist. Diese Annahme
wird auch in der vorliegenden Studie geteilt und ist im SchluB3ab-
schnitt des ersten Teils (S. 58-60) zusammengefallt begriindet wor-
den. Wie dort angekiindigt, soll nunmehr die erheblich umstrittenere
Frage untersucht werden, wann und auf welche Weise die Staatswer-
dung der Polis vor sich ging.

1.Forschungsprobleme

Bewuflit werden hier Formulierungen wie "Staatswerdung’ oder
"Transformation zum Staat” verwendet, da in Abschnitt A dargelegt
wurde, dal} die friitheste Gestalt der Polis bis in die homerische Zeit,
also etwa gegen Ende des 8. Jahrhunderts v. Chr., einen nichtstaat-
lichen Charakter besal3. Aus den homerischen Epen ergibt sich nicht
nur die reale Existenz von solchen nichtstaatlichen Gemeinwesen,
sondern es ist dort auch der Begriff polis als zeitgendssische Be-
zeichnung fiir diese Gemeinschaften bezeugt.'* Wenn nun in der
Forschung vielfach von der Polisentstehung die Rede ist, dann ist da-
mit so gut wie nie die urspriingliche Entstehung dieser griechischen
Gemeinschaften gemeint, die sich nach dem Zusammenbruch der
mykenischen politischen Strukturen gebildet hatten. Vielmehr soll
damit genau die Herausbildung von neuen Strukturen, insbesondere
der dann in klassischer Zeit ausgepragten Institutionen, bezeichnet
sein, die hier Staatswerdung der Polis genannt wird, und die man im
allgemeinen ins 7. und 6. Jahrhundert setzt. Locus classicus ist ein
Artikel von V. Ehrenberg aus dem Jahr 1937: ,,When did the Polis
rise?* Er wurde in deutscher Ubersetzung unter dem Titel ,,Wann ent-
stand die Polis“ vom Herausgeber F. Gschnitzer an erster Stelle in den
Sammelband ,,Zur griechischen Staatskunde* (1969) aufgenommen,
und Gschnitzer erldutert in seiner Einleitung die Thematik so: ,,Die
Diskussion iiber die "Entstehung der Polis” (d. h. iiber die Entstehung
einer institutionell gefestigten, unpersonlichen staatlichen Ordnung

14 Dal in der klassischen Zeit noch beide Bedeutungen présent waren, kann etwa der
Mythos des Protagoras zeigen, Plat. Prot. 322a-c, vgl. Dreher 1983, 13.
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bei den Griechen), der die ersten Beitrége des Bandes gewidmet sind,
.. 115°0Ob man nun, wie Gschnitzer, staatliche Verhiltnisse bereits
in der homerischen Gesellschaft erblickt, oder, wie mit vielen ande-
ren auch hier, solche erst fiir die nachhomerische Zeit akzeptiert, es
bleibt mif3verstindlich, eine bereits zuvor existente Gemeinschafts-
form erst mit der Herausbildung einer bestimmten Entwicklungsstufe
entstehen zu lassen. Die Ungenauigkeit erklart sich daraus, daf3 der
Begriff Polis in diesem Zusammenhang mit der Bedeutung "Stadt-
staat” gleichgesetzt wird, was auch in den allermeisten Fillen ange-
messen ist, so daf} ,,Polisentstehung® und dhnliche Formulierungen
als "Staatentstehung” verstanden werden konnen. Die Gleichsetzung
wird, wie im obigen Zitat von Gschnitzer, von einigen Gelehrten aus-
driicklich in Anspruch genommen,''® von anderen eher unausgespro-
chen vorausgesetzt.'!’

Mit der Fixierung auf die Staatlichkeit der Polis, die in ihrer aus-
geprigten, gegebenenfalls demokratischen Form der klassischen
Zeit als ,,Vollendung* der Polis betrachtet und nicht ohne ideologi-
schen Beigeschmack idealisiert wird, ist die Gefahr verbunden, die
Entwicklung von der frithen Polis bis zum klassischen Stadtstaat
als zwangslaufig, zielgerichtet, teleologisch anzusehen. Da gerade
der Ubergang in die Staatlichkeit als eine Weiterentwicklung der
menschlichen Gemeinschaften, als zivilisatorischer Fortschritt gilt,
liegt es nahe, diese Entwicklung als positive, erstrebenswerte Errun-

115 Gschnitzer 1969, Zitat S. XI.

16 Ehrenberg 1969, bes. 18-21, schlieft aus verschiedenen Indizien auf eine
,,Polisentstehung® in kleinasiatischen und anderen kolonisierenden Stidten um 800
v. Chr. Dabei ist ihm bewuBt: ,,Wir haben bisher von der Polis ausschlieB3lich in der
Bedeutung ‘Staat” gesprochen® (S. 19), wéahrend das Wort “p(t)olis” zunéchst die Burg
bezeichnet habe. Ungeniigend erldutert sind die Feststellungen, da3 sich in der Ilias,
,.von Einzelstlicken wie der Beschreibung des Schildes des Achilles abgesehen, keine
Spur von der Existenz der Polis findet, wohl aber in der Odyssee* (19), und daf3 fiir
Hesiod ,,die Polis noch in einem Formungsprozef3 begriffen* sei (18). Zur Gleichsetzung
vgl. auch Raaflaub 1991, 241 mit A. 122, und 239 A. 115 mit weiterer Literatur zur
,Entstehung der Polis“. Schulz / Walter 2022, I 56, verwenden die Formulierung
,,Beginn der Polis“. Einen Forschungsiiberblick zum Polisbegriff gibt Schuller 2002,
113f.

17 So spricht z. B. Qviller 1981, 110, von den Mechanismen, ,,that might possibly
have transformed Homeric Greece into a polis-society”. Holkeskamp 2010 fiihrt
,,die Entstehung der Polis” als Titel seines Beitrags. ,,Polisbildung” wird synonym
verwendet, z. B. Grote 2016a, 247f.
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genschaft zu bewerten. Der Vorwurf, die Entwicklungsstadien primi-
tiver und archaischer Gesellschaften als zwangsldufig darzustellen,
ist daher den oben referierten Anthropologen / Ethnologen und den
ihnen folgenden Historikern / Soziologen nicht erspart geblieben.!
Zu Unrecht. Zwar bezeichnen sie ihre Forschungsposition mitunter
selbst als ,,evolutionary* und sich selbst dementsprechend als ,,evo-
lutionists* und werden auch gern von anderen unter dieses Etikett
subsumiert,'® in Wahrheit jedoch beschreiben sie die beobachteten
Entwicklungen ,,neutral”, also ohne Bewertung, als Zunahme von
Komplexitit bei der Entwicklung von einer egalitarian oder segmen-
tary zu einer ranked oder stratified society (Fried), oder bei der Ab-
folge der Entwicklungsstufen band-tribe-chiefdom (Service).'* Daf3
dabei keine teleologische Entwicklung vorausgesetzt wird, ergibt
sich auch schon daraus, dal} sich zwar in vielen Gesellschaften die
des Staates als komplexeste Stufe herausbildet, aber eben keineswegs
in allen beobachteten Gemeinschaften, von denen nimlich einige auf
einer primitiveren Stufe ,,stehengeblieben® sind.!*! Aulerdem héngt,
so die ethnologischen Theorien, die jeweilige Entwicklungsstufe von
bestimmten &ufleren Bedingungen ab, nicht zuletzt von der Grofe
der jeweiligen Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft von 100 oder 300
Kopfen wire zum Beispiel zu klein, um in einem solchen Modell
von der Stufe der big-man-Gesellschaft auf die eines Hauptlingtums
iiberzugehen.'?

Unsere Grundfrage, wann und wie die Polis zum Staat wurde, ist
an die in Abschnitt A begriindete Voraussetzung gebunden, daf} die

118 7. B. von Moreno Garcia 2022, 20 (vgl. die Rezension von UIf 2024). Die Kritik
wird auch erwéhnt von Hall 2014, 123.

9 Vgl etwa Yoffee 2005, 5-21, mit einem kritischen Uberblick iiber die
Forschungsrichtung des ,,neo-evolutionism“ (‘neo” bezieht sich auf die Forschung ab
den 1940er Jahren, die evolutionidre Theorien des 19. Jahrhunderts, namentlich von
H.S. Maine und L.H. Morgan wiederaufnahm); der Vorwurf der ,,teleology without
a god wird ebd. S. 21 erhoben. Vgl. ebd. S. 7 A. 5 das Zitat von Sahlins mit der
Selbstbezeichnung ,,evolutionist®.

120.S. 0. bei A. 65ff. Diese Abfolgen werden inzwischen oft als zu schematisch und
iiberholt kritisiert, so etwa Scheidel 2013, 9: ,,'Multilinear” evolution has become the
dominant concept.*

121 Das konstatiert Zeller, 20201, 72 f., fiir das mittelalterliche Island.

122 Zur GroBe der Gemeinschaften vgl. etwa Sahlins 1963, 287; Service 1977, 109. S.
u. 4.
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Polis urspriinglich eine nichtstaatliche und erst spéter eine staatliche
Gemeinschaft war. Wird eine der beiden Feststellungen bestritten, ist
auch die Grundfrage hinfdllig. Das trifft auf der einen Seite auf die
Forschungsrichtung zu, nach welcher jede menschliche, nach man-
chen auch tierische, Gemeinschaft staatlichen Charakter besal3.'*
Nach der Entstehung einer Organisationsform zu fragen, die von al-
lem Anfang an, sozusagen naturgegeben, vorhanden war, wire wi-
dersinnig. Diese friiher durchaus prasente Forschungsposition spielt
in der Gegenwart, soweit ich sehe, keine Rolle mehr. Auf der anderen
Seite kann sich auch die Position nicht mit der Staatswerdung der
Polis befassen, welche den Staatsbegriff auf die Moderne beschrin-
ken will und daher allen vormodernen Gemeinschaften die Staatlich-
keit abspricht.'** Die Negierungen bedeuten allerdings nicht, daf3 sich
diese Positionen nicht mit der Entwicklung und Entfaltung derjenigen
Elemente befassen wiirden, die wir als Teil der Staatlichkeit ansehen,
namentlich der politischen Institutionen und Organisationsformen.
Die Elemente werden jedoch nicht dem inhaltlichen Verstindnis zu-
geordnet, das mit dem Staatsbegriff verbunden ist.

2.Die friihesten Stadtstaaten

Ebenso wie wir fiir die nichtstaatliche Phase von “primitiven” Ge-
meinschaften im Sinn von einfach organisierten, wenig komplexen
und gegliederten Gesellschaften gesprochen haben,'?* miissen wir
davon ausgehen, dal3 auch die frilhesten Staaten eine primitive, we-
nig differenzierte Struktur aufwiesen. Und selbst von den wenigen
Elementen, welche die Staatlichkeit tragen, kommt im allgemeinen
nur ein Teil oder ein einziges zu unserer Kenntnis, nicht zuletzt des-
halb, weil unsere Quellen entweder nur sporadische und fragmentari-
sche Einblicke zulassen, wie die Inschriften, oder aufgrund ihrer er-
heblich spiteren Entstehung ein konstruiertes und anachronistisches
Bild einer frithen Polis“verfassung* entwerfen, wie die aristotelische
Athenaion politeia. Dennoch bleibt uns nichts {ibrig, als uns auf diese
Anhaltspunkte zu stiitzen, um zu versuchen, unsere Frage nach dem

1228 Teil I, S.19 mit A. 18.
124§ Teil I, S.17 mit A. 12.
125§, 0. bei A. 68.
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Wann und Wie der Staatsentstehung zu beantworten.

a) Transformation in actu: Sparta

Ein frithes und aussagekriftiges Zeugnis fiir die politische Struk-
tur der spartanischen Polis ist die sogenannte Gro3e Rhetra. Es han-
delt sich um einen in teils altertimlichem Griechisch verfaliten Text,
der von Plutarch in der Lykurg-Vita tiberliefert ist (Plut. Lyk. 6, 2).
Er lautet:

,,Nachdem man ein Heiligtum des Zeus Syllanios und der Athena Syllania
errichtet hat, Phylen und Oben eingeteilt hat und dreiflig (Méanner)
einschlieBlich der Anfiihrer als Rat der Alten eingesetzt hat, soll man von
Zeit zu Zeit Versammlungen zwischen Babyka und Knakion abhalten und so
(Vorhaben in die Versammlung) einbringen und (die Versammlung wieder)
auflosen; [dem Volk soll so ...] und Stirke [erwachsen].*!?

Nach einigen Erlauterungen fiigt Plutarch (Lyk. 6, 8) einen Zu-
satz zur Rhetra an, der nach seiner Angabe spéter angefiigt wurde,
nach vielen Interpreten und auch nach meiner Ansicht jedoch zum
urspriinglichen Dokument gehort:

,Wenn aber das Volk krumme WillensduBerungen tut, sollen die
Alten und die Anfiihrer (tovg mpecPuyevéag kai apyayétog) es ab-
treten lassen.*

Plutarch prisentiert die Rhetra durchaus glaubwiirdig als Orakel
des delphischen Apoll, welches wie iiblich als Anweisung formuliert
ist: Ein Orakel setzt immer eine Anfrage voraus, und solche Anfragen
waren meist nicht als offene Fragen formuliert, in der Art: wie soll
Sparta regiert werden? Wer soll die politeia verwalten? oder dhnlich.
Vielmehr wurden dem Orakel konkrete, zielgerichtete Fragen vor-
gelegt, die in der Antwort bejahend oder verneinend meist wortlich
wiederaufgenommen wurden.'?”” Daher miissen wir auch fiir die Rhe-
tra eine Anfrage voraussetzen, die die Antwort des Orakels ungefahr
vorformulierte: “Soll man ein Heiligtum fiir Zeus Syllanios ... errich-

126 Ich {ibernehme meine Ubersetzung aus Dreher 2006, 51. In diesem Beitrag sind auch
die meisten Uberlegungen, die im folgenden daher verkiirzt vorgebracht werden, bereits
entwickelt (zustimmend Meister 2020, 28 A. 25); um Redundanzen zu vermeiden, wird
das nicht jedesmal angemerkt. Im Kern habe ich meine Position schon in Dreher 2012
(1. Aufl. 2001), 41-44, vorgebracht.

127 Vgl. Fontenrose 1978 mit dem Katalog der iiberlieferten Orakelspriiche.
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ten?” oder: ‘welcher Gottheit soll ein Heiligtum errichtet werden?
Soll man Phylen und Oben einteilen? ..." usw. Nach Plutarch war
es Lykurg, der ,,Denker und Lenker* im friihen Sparta und schlie3-
lich auch der Verantwortliche fiir sdmtliche Bestimmungen der spar-
tanischen Verfassung, der sich an das delphische Orakel wandte. Da
die moderne Wissenschaft diese mythische Figur nicht als historisch
anerkennt, miissen wir annehmen, dal} der Text von den Ménnern
entworfen wurde, die zu dieser Zeit flir das spartaniche Gemeinwe-
sen verantwortlich waren. Wie die Struktur Spartas vor der Ausfiih-
rung der Rhetra-Bestimmungen ausgesehen hat, wissen wir natiirlich
nicht genau. Die Rekonstruktion einer ,,homerischen Gesellschaft*
146t jedoch eine in allen Poleis analoge Grundstruktur vermuten (s.
0.). Daher wird auch in Sparta ein Rat aus Mitgliedern der Ober-
schicht bestanden haben, der vielleicht bereits von den beiden als
archagetai bezeichneten Anfiihrern geleitet wurde. Ein solcher Rat
wird den homerischen Riten der basileis bzw. Geronten ebenso ent-
sprochen haben, wie die archagetai dem homerischen Oberbasileus
entsprachen. Nach allem, was oben (Abschnitt A) liber die homeri-
sche Gesellschaft gesagt wurde, muB3 diese gesellschaftliche Struktur
als nicht- oder vorstaatlich angesehen werden. Von diesem Leitungs-
gremium, so ist zu vermuten, wird die Anfrage an das Orakel aus-
gegangen sein.'?®

Durch die (zweifellos in schriftlicher Form geschehene) Auf-
setzung eines Manifests, als das wir die Vorform der Rhetra bezeich-
nen diirfen, und die Bitte an das delphische Orakel, die darin formu-
lierten Maflnahmen mit gottlicher Autoritit zu sanktionieren, wollte
die spartanische Polisleitung eine neue Ordnungsstruktur, wie wir sie
vorldufig nennen wollen, fiir ihre Gemeinschaft einrichten. Dal3 tat-
sdachlich Neuerungen eingefiihrt werden sollten, miissen wir als ei-
gentlichen Sinn des Verfahrens annehmen, aber auch der Wortlaut der
Pridikate spricht dafiir. Ein Heiligtum fiir Zeus Syllanios und Athena
Syllania war also bis dato in Sparta nicht vorhanden. Die Absicht, es
zu errichten, sollte zweifellos die folgenden MaBBnahmen unter den
besonderen Schutz der beiden hohen Gottheiten stellen, seine Errich-
tung ,,identitétsstiftend und gemeinschaftstragend'* wirken. Phylen

128 Vgl. Dreher 2006, 55.
122 Thommen 1996, 41.
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und Oben waren nach allgemeiner Ansicht traditionelle spartanische
Einheiten, die Phylen ,,Personenverbinde mit gewissen verwandt-
schaftlichen und lokalen Bindungen®, die Oben wahrscheinlicher
Unterabteilungen der Phylen als gleichbedeutend mit den Dorfbezir-
ken Spartas.'*° Die Neuerung beziiglich dieser Einheiten bestand also
nicht darin, dal3 sie vollig neu geschaffen werden sollten, sondern
dafl man sie in einer in der Rhetra nicht ndher bestimmten Weise neu
strukturieren und vielleicht auch aufwerten wollte, moglicherweise
um alle Vollbiirger als Mitglieder in diese Einheiten einzuordnen. Als
Kernbestimmung der Rhetra betrachte ich die sehr konkrete Festset-
zung, eine Gerusie aus dreiflig Ménnern zu bilden, in die auch die
Archagetai eingeschlossen sein sollten. In spéteren Quellen werden
diese An- oder vielleicht Heerfiihrer dann basileis genannt, sie blei-
ben zwei an der Zahl, weshalb man auch, nicht sehr gliicklich, vom
spartanischen ,,Doppelkonigtum® spricht.’*! Es ist durchaus mog-
lich, daB3 die Ratsversammlung, die wir fiir die Zeit vor der Rhetra
postuliert haben, bereits Gerusia genannt wurde. Die Neuerung kann
nur in der Festlegung ihrer Mitgliederzahl bestehen. Diese Festle-
gung impliziert, dal aus den moglichen Kandidaten eine Auswahl
getroffen werden mufite, und diese Auswahl konnte wiederum nur
in einem formlichen Verfahren stattfinden, iiber dessen Ablauf unser
Dokument allerdings schweigt. Wenn wir in diesem Fall die spéteren
Verhiltnisse zuriickprojizieren diirfen, dann wurden die Geronten in
einer Volksversammlung bestimmt, deren Zusammentreten ,,von Zeit
zu Zeit* im néchsten Satz der Rhetra gefordert wird. Nach den spa-
teren Quellen fanden die Abstimmungen in der spartanischen Volks-
versammlung nicht durch Stimmsteine oder Handautheben statt, son-
dern indem man die Lautstirke der Akklamationen abgeschétzt hat.'*?
Wihrend die Teilnahme an den homerischen Réten von der sozialen
Stellung des jeweiligen big man abhing, so daB dieser bei Anderung
seines Status auch wieder aus dem Kreis auszuscheiden hatte, diirften
die in Sparta gewdhlten Geronten sowie die beiden basileis seit In-
krafttreten der Rhetra lebenslang fungiert haben, wie es fiir die spa-

130 Thommen 2003, 36.

131 Zur Ubersetzung "Konig” fiir die frithgriechischen basileis vgl. 0. bei A. 12-16.

132 Thuk. 1, 87, 2; Plut. Lyk 26, 3-5. Aristoteles hat diese Form der Abstimmung
bekanntlich als ,,kindisch lacherlich gemacht, Aristot. pol.1271a9f;
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tere Zeit bezeugt ist. Diese Implikationen der ,,Jakonischen* Bestim-
mung der Rhetra machen deutlich, da3 die spartanische Gerusie in
eine politische stabile Institution transformiert wurde, wie wir sie in
Teil I idealtypisch beschrieben haben.'** Auch die Volksversammlung
ist durch die Festlegung einer gewissen RegelméBigkeit und ihrer
Abhéngigkeit von der Gerusie zu einer solchen Institution geworden.
Das Einbringen von Themen in die Versammlung (eicpépetv) und die
Auflésung der Versammlung (deicOaotot), wie wir die letzte unge-
storte Bestimmung der Rhetra verstehen, diirfte wohl der Gerusie als
Aufgabe zugedacht sein. Ausdriicklich wird der Rat, differenziert als
,,die Alten und die Anfiihrer*, im Zusatz zur Rhetra dazu befugt, eine
Volksversammlung auch vor ihrem reguldren Ende aufzuldsen, wenn
das Volk gegen seine Fiihrung aufbegehren sollte.'**

Es wurde in den vorigen Sdtzen schon angedeutet, was nun klar
und deutlich ausgesprochen und weiter begriindet werden soll: Die
Rhetra markiert nichts weniger als die Transformation der spartani-
schen Gesellschaft in einen Staat. In der Gerusie, zusammengesetzt
aus 28 Minnern, die, wie spiter belegt mindestens sechzig Jahre alt
sein muBten, und den beiden archagetai, spater basileis genannt, ma-
nifestiert sich die Staatsgewalt als, wie in Teil I gezeigt, entschei-
dendes Kriterium fiir die Existenz eines Staates. Dal3 die Gerusie die
Staatsgewalt innehat, ist durch direkte Quellenzeugnisse, in denen
entsprechende Beschliisse und Entscheidungen iiberliefert wéren, fiir
die Zeit der Rhetra und die unmittelbare Folgezeit nicht direkt zu be-
weisen. Es ist jedoch legitim, das aus spéteren Verhéltnissen riickzu-
schlieBen, da die Gerusie dauerhaft das oberste politische Gremium
Spartas geblieben ist. Daran dndert auch nichts, dafl mit der Zeit das
zusiétzliche exekutive Amt der Ephoren geschaffen wurde, wéhrend
die Befugnisse der beiden basileis eher eingeschrinkt wurden. Nach
unseren im ersten Teil (S. 25f.) erstellten Kriterien fiir den Charak-
ter einer Staatsgewalt war die Gerusie erstens ,,die im Prinzip un-
beschrinkte Gewalt liber Staatsgebiet und Staatsvolk®. Wir kdnnen
davon ausgehen, dal} die Gerusie alle Entscheidungen, die das ganze
Gemeinwesen betrafen, gefillt hat, einschlieBlich der Entscheidung
iiber Krieg und Frieden. Zweitens {libte die Gerusie, ,,die allgemeine

13 Teil I, S. 26f.
134 Vel. Dreher 2006, 52. 56.
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Gewalt iiber das gesamte Gemeinwesen‘ aus, indem sie als politische
Institution nicht nur fiir bestimmte Personen oder Personengruppen
zustdndig war. Drittens war sie ,,hdochste Gewalt innerhalb des Staats-
gebiets®, da es keine andere Person oder eine andere Einrichtung gab,
die der Gerusie hitte etwas befehlen konnen. Das gilt vor allem fiir
die Ekklesia, fiir welche die Rhetra meines Erachtens keine letztend-
liche Entscheidungsbefugnis, sondern nur eine passive Anteilnahme
an der Staatslenkung vorsicht'*. Das vierte Kriterium schlie3lich, die
,,stabile Formalisierung in Gestalt von Institutionen®, ist bereits oben
als erstes bestétigt worden, indem der institutionelle Charakter der
Gerusie hervorgehoben wurde. Nachdem in der Forschung gezeigt
worden war, daB3 auch in Sparta, wie in den anderen griechischen
Poleis, eine soziale Ungleichheit bestand, die auf unterschiedlich
groBem (Grund-)Besitz beruhte und unterschiedliches soziales An-
sehen zur Folge hatte,'** wird man nicht daran zweifeln, dal es wie
in der homerischen Gesellschaft Méinner aus der Oberschicht waren,
die sowohl vor als auch nach der Staatswerdung die Geschicke der
Polis lenkten und die politischen Entscheidungen trafen. Insofern ist
es nicht falsch, Sparta von Anfang an als einen aristokratischen Staat,
oder, wenn man denn den oben in Frage gestellten Terminus verwen-
den will, einen Adelsstaat zu bezeichnen.

Neben der Staatsgewalt als dem entscheidenden Element verlangt
die Drei-Elemente-Lehre, die wir unseren gesamten Ausfithrungen
zugrundegelegt haben (Teil I, B), da3 auch die beiden weiteren Ele-
mente, Staatsgebiet und Staatsvolk, als Bedingung fiir die Existenz
eines Staates vorhanden sein miissen. Beide Bedingungen halte ich
fiir erfiillt. Die Polis Sparta besal3 ein eigenes Territorium, welches
teils durch natiirliche Grenzen, ndmlich das Meer und, im Westen,
urspriinglich das Taygetos-Gebirge, teils durch eine offene Land-
grenze bestimmt war. Dal3 ein Anspruch auf ein bestimmtes Terri-
torium erhoben und auch eingeldst wurde, ergibt sich schon aus der
mehrstufigen Ausdehnung des Herrschaftsgebiets, nimlich der Ein-

135 Wenn man mit dem GroBteil der Forschungsliteratur das Gegenteil annimmt, dndert
das nichts am Charakter der Rhetra als ,,Staatsgriindungsmanifest* (Dreher 2006, 54),
es wiirde sich nur ein groBerer Anteil der Ekklesie an der Ausiibung der Staatsgewalt
ergeben.

136 Vel. Dreher 2012, 39 mit Literaturnachweisen.

ISSN 1128-8221 — DIKE 28 (2025)



144 Martin Dreher

gliederung Amyklais und der siidlichen Eurotas-Ebene noch im 8.
Jahrhundert v. Chr., sowie der Eroberung Messeniens im 7. Jahrhun-
dert unter Uberwindung des Taygetos-Gebirges. Grenzkriege, insbe-
sondere mit Argos, um Landschaften im Norden des spartanischen
Gebietes bestétigen die Bedeutung eines klar abgegrenzten Territo-
riums. Als Staatsvolk ist die gesamte Bevolkerung dieses sich aus-
dehnenden Territoriums zu betrachten. Spéter war diese Bevolkerung
in die rechtlich abgestuften Kategorien von Vollbiirgern (Spartiaten),
Umwohnern (Perioken) und Unfreien (Heloten) gegliedert. Auch
ohne formale Rechtsgrundlagen mag diese Gliederung schon in der
Friihzeit bestanden haben. Am frithen Staat Anteil hatten demnach
nur die in der Stadt Sparta lebenden Vollbiirger, nur sie konnten an
der Ekklesia teilnechmen; die Bewohner der weiteren, im Territorium
liegenden Siedlungen waren frei, aber von der spartanischen Zentral-
gewalt abhéngig; und Unfreie gab es spétestens, seit die Bewohner
der Landschaft Helos unterworfen und zu (versklavten) Heloten ge-
macht worden waren.

DaB mit der Rhetra ein klares Zeugnis fiir den Ubergang Spartas
von einem vorstaatlichen in einen staatlichen Zustand vorliegt, wird
in der Forschung kaum jemals deutlich ausgesprochen.'”” Das steht
im Kontrast dazu, daB3 die Forschung in dem Text der Rhetra nahezu
einhellig eine Art Verfassungsdokument sieht, das nach Art spaterer
Gesetze genaue Rechte und Pflichten der dort genannten Gremien so-
wie prézise Verfahrensregeln fiir die politische Beschlu3fassung vor-
schreibt. Wenn vom Initiativrecht der Konige, vom Kassieren nicht
verfassungskonformer Antrége, von Probouleumata (Vorbeschliissen
des Rates), vom Vetorecht der Geronten und Koénige, Anderungs-
antrdgen usw. die Rede ist, dann spiegeln sich darin anachronisti-
sche Vorstellungen, die sich aus Analogien zu spiteren Verhéltnissen
speisen. Gegen solche Vorstellungen, die ich an anderer Stelle als
,formalistisch und legalistisch* bezeichnet und kritisiert habe, habe

37 Welwei 2004, 59, hingegen kommt meiner Interpretation sehr nahe, wenn er

formuliert: ,, Das 7. Jahrhundert war in Griechenland eine bedeutsame Phase des
Ubergangs von vorstaatlichen Verhiltnissen zu staatlichen Strukturen in zahlreichen
Gemeinwesen. In Sparta wird dieser folgenreiche ProzeB gesellschaftlicher und
politischer Transformation durch die Bestimmungen der sogenannten GrofSen Rhetra
markiert.” Ein Literaturverweis wird, wie im ganzen Buch iiblich, nicht gegeben, aber
Dreher 2012 (hier 2001) ist im Literaturverzeichnis enthalten.
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ich die These von der ,,Primitivitit der spartanischen Verfassung* ge-
setzt,'*® weil diese frithe Struktur, die in der Rhetra erkennbar wird,
noch sehr nahe an den vorstaatlichen, homerischen Verhéltnissen
steht, aus denen heraus sie sich gerade entwickelt hat.

Schwierig ist die Frage zu beantworten, zu welchem Zeitpunkt
die Transformation zum Staat stattgefunden hat, weil fiir die Da-
tierung der Rhetra keine sicheren Anhaltspunkte vorliegen. Daher
kann man nur nach allgemeinen Indizien urteilen, wobei man sich
der Gefahr des Zirkelschlusses bewuf3t sein muf}, indem Vorstellun-
gen lber die allgemeine Entwicklung der griechischen Poleis nicht
ganz herausgehalten werden konnen. Die Mehrzahl der Vorschlige
bewegt sich in der Zeitspanne von 750 bis 650 v. Chr., die zweifel-
los akzeptabel, aber doch sehr lang ist, und die daher auf Ende des
8. Jahrhunderts oder den Beginn des 7. Jahrhunderts, also um 700
v. Chr., eingeengt werden sollte.'* Die Fixierung der homerischen
Epen mufBte abgeschlossen sein, Olympia mufite einen weithin an-
erkannten Status als Orakelstitte erworben haben und das sparta-
nische Territorium sollte eine gewisse Grofle erreicht haben, was
nach der Eingliederung Amyklais und des siidlichen Eurotas-Tals
gegeben war. Die Planung, Messenien zu erobern, was nach den
jahrzehntelangen Messenischen Kriegen gegen Ende des 7. Jahr-
hunderts vollstdndig gelungen ist, mag bei der Errichtung einer
staatlichen Struktur eine Rolle gespielt haben, weil feste Zustindig-
keiten und BeschluBkompetenzen fiir ein solches Grofunternehmen
von Vorteil gewesen sein diirften.

Einige Zeit nach der Rhetra, in der zweiten Hélfte des 7. Jahrhun-
derts, als die Messenischen Kriege noch andauerten, hat der spartani-
sche Dichter Tyrtaios ein Gedicht verfaflit, welches die Eunomia, die
gute Ordnung Spartas, preist und die Stirke und Sieghaftigkeit der
Polis als erstrebenswert verkiindet:

,.Denn solches lieB der weithin treffende Gott mit dem silbernen Bogen,
der goldgelockte Apoll, aus dem reichen Vorraum verlauten:
‘Regieren (Gpyewv) sollen durch ihren Rat die gottgeliebten Kdnige

(Baciifiag),

138 Dreher 2006, 581f., mit entsprechenden Zitaten aus der Literatur.

13 Die zahllosen Datierungsvorschldge der Literatur und die dazugehorigen Begriindungen
koénnen hier nicht referiert werden.
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denen am Herzen liegt Sparta, die liebliche Polis,

regieren sollen die Altesten, die Geronten, dann auch die Mianner des Volkes,
jeweils gehorchend geraden Gesetzen (prtpoic)

sollen sie Gutes reden und alles Gerechte vollbringen,

und nichts Krummes raten dieser Polis.

Der Menge des Volkes sollen daraus Sieg und Stirke erwachsen.”

Phoibos hat also der Polis dariiber solchermaf3en Aufschlufl gegeben. 4

Tyrtaios verweist in der ersten und letzten Zeile ausdriicklich auf
ein Orakel des delphischen Apolls, dessen Inhalt er in den dazwi-
schenliegenden Zeilen wiedergibt. Er bezieht sich damit zweifellos
auf dasselbe Orakel, das auch der Rhetra zugrundeliegt. Allerdings
diirfte der Dichter die Aussagen des Orakels freier formuliert ha-
ben als die Rhetra und die eine oder andere Wendung selbst noch
dazufiigt haben. Im Kern aber, und das ist fiir uns entscheidend,
bestatigt Tyrtaios die Beteiligung der drei Subjekte an der Leitung
der Polis, die auch in der Rhetra genannt waren: Die (beiden) basi-
leis, in der Rhetra archagetai, die Geronten, deren Zahl hier nicht
genannt wird, sowie das Volk, das in der Rhetra als Versammlung
auftaucht. Auffallend ist, daB3 im Gedicht alle drei Instanzen quasi
gleichberechtigt erscheinen und alle als Subjekte dem ganz zu An-
fang stehenden Prédikat ,,regieren® zugeordnet sind (die gramma-
tische Konstruktion ist ein Acl). Das Verb archein wird hier mit
‘regieren’” iibersetzt, weil wir nach der obigen Interpretation der
Rhetra davon auszugehen haben, da3 Sparta zur Zeit des Tyrtaios
bereits staatlichen Charakter besal3. Allenfalls die Reihenfolge der
Nennungen: basileis — Geronten — Volk, konnte auf eine gewisse
Abstufung hindeuten. Im Gegensatz dazu hatte die Rhetra, wie oben
festgehalten, die beiden Anfiihrer in die Gerusie miteingeschlossen
und dieses Gremium von insgesamt 30 Mannern als das Leitungs-
gremium der Polis festgelegt. Den Damos diirfte Tyrtaios deshalb
zu den beiden anderen Subjekten ,,heraufstufen®, weil es ihm nicht
nur in diesem Gedicht darum geht, die Einheit, den Zusammenhalt
der spartanischen Gesellschaft zu beschworen, die in den Messe-
nischen Kriegen mehrfach unter groBBen militérischen Druck geriet

140 Der Text ist iiberliefert bei Diod. 7, 12, 6; Plut. Lyk. 6, 10 zitiert eine kiirzere Version,
von der hier nur die Formulierung der Zeile 6 iibernommen ist. Die Ubersetzung ist
entlehnt aus Dreher 2006, 50, und beruht auf der dortigen Interpretation (S.45-50).
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und mit solcher Lyrik zum Durchhalten und verstérkten Kampfein-
satz aufgefordert wurde.

Insofern die Rhetra und Tyrtaios grundlegende Elemente der
Staatsgewalt benennen, Elemente, die auch in der weiteren Geschich-
te Spartas Bestand hatten, kann man durchaus davon sprechen, daf3
aus beiden Texten die Existenz einer politischen, einer staatlichen
Verfassung erkennbar wird."*! Wie rudimentér oder primitiv diese
Verfassung zunédchst noch war und sich von spéteren, ausgearbeiteten
Gesetzen oder sogar Gesetzescorpora unterschied, wird weiter unten
noch einmal zu betonen sein.

b) Transformation ante quem. Athen, Dreros, Tiryns

In Sparta konnten wir anhand eines einzigartigen Dokuments,
der sogenannten GroBen Rhetra, den Ubergang der Polis in einen
frithen Staat aufgrund mehrerer Indizien nachvollziehen. Fiir an-
dere Poleis liegen uns zeitgendssische Zeugnisse aus der ,heiflen
Phase* der Staatswerdung nicht vor. Wir miissen uns vielmehr mit
Quellen zufriedengeben, die erkennen lassen, da3 die Transformati-
on bereits stattgefunden hatte, die also ex post die Staatsentstehung
belegen. Als terminus ante geben sie jedoch keine Auskunft darii-
ber, wieviel Zeit seit der Staatsentstehung bereits vergangen war,
und die zeitliche Zuordnung wird noch dadurch erschwert, dall wir
auch die Zeugnisse selbst nicht genau datieren konnen. Das trifft
vor allem auf Inschriften zu, die, erginzt um wenige literarisch
iiberlieferte Nachrichten, unsere wichtigsten Quellen darstellen, da
die o6ffentliche Aufstellung von Regelungen voraussetzt, dall eine
zentrale Autoritdt in der Polis regierte und Gehorsam gegeniiber
den Vorschriften einforderte. Die Inschriften enthalten daher in der
Regel Gesetze, und diese waren von der hochsten staatlichen Ge-
walt der Polis beschlossen worden.

Da wir hier keine umfassende Geschichte der archaischen grie-
chischen Poleis verfassen konnen und uns gezielt auf die friihes-
ten erkennbaren Fille der Staatswerdung konzentrieren wollen,
beschrinken wir uns auf die Analyse der wenigen Poleis, fiir die
Informationen aus dem 7. Jahrhundert v. Chr. vorliegen.

41 Vgl. Dreher 2006, 43.
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Athen

Wir beginnen mit der Stadt, die spiter neben Sparta die grofite und
bedeutendste griechische Polis werden sollte, die aber zur Zeit ihrer
Staatswerdung ebenfalls noch in sehr einfachen, primitiven politi-
schen Strukturen organisiert war, mit Athen. Auch wenn wir nur iiber
eine Kopie vom Ende des 5. Jahrhunderts verfiigen, so muf3 diese In-
schrift doch als authentische Wiedergabe eines Gesetzes gelten, das
von der Forschung in die zwanziger Jahre des 7. Jahrhunderts datiert
wird, am ehesten in das Jahr 621/20 v. Chr. Es handelt sich um das
beriithmte Totungsgesetz Drakons.'*? Auf die vielfaltigen und viel-
diskutierten Probleme dieses Textes konnen wir hier nicht eingehen,
vielmehr beschrinken wir uns darauf zu zeigen, da3 das Gesetz den
staatlichen Charakter der Polis Athen voraussetzt. Im Jahr 409/408,
als Athen demokratisch verfalit war, wurde die Wiederaufstellung des
Gesetzes durch die zustdndigen Institutionen, Rat (boule) und Volks-
versammlung (demos), beschlossen, so Zeile 2 der Inschrift. Ob diese
oder dhnliche Institutionen das Gesetz auch urspriinglich erliefen,
wird nicht mitgeteilt. Wir konnen wohl annehmen, daf} zu jener Zeit
bereits der Rat auf dem Areopag, spéter nur ,,der Areopag* genannt,
existierte, der hochstwahrscheinlich die &lteste Ratsversammlung
Athens war. Auch die Zustimmung einer Volksversammlung, die uns
dann ausdriicklich im Zusammenhang mit den Reformen Solons zu
Beginn des 6. Jahrhunderts begegnet, ist wahrscheinlich. Jedenfalls
haben die zustindigen Institutionen Athens ein Gesetz erlassen, in
Z. 20 thesmos genannt, das offentlich aufgestellt wurde — es sind in
unserem Text noch die axones erwdhnt, die materiellen Tréger der
Inschrift — , und fiir ganz Athen und seine Bewohner galt. Erhalten
ist vor allem der erste Abschnitt, der der unvorsatzlichen Totung gilt.
Schon die Unterscheidung zwischen vorsitzlicher und unvorsétzli-
cher Totung setzt ein entwickeltes Rechtsverstindnis voraus, das in
Gesellschaften, die, wie die homerische, nur die Blutrache kennen,
noch nicht vorhanden ist. Die Einschridnkung der Blutrache ist denn
auch im weiteren athenischen Gesetz das leitende Motiv.'** Unausge-

121G P 104; Korner Nr. 11; LegDrSol F2.
143 Bekanntlich hat dann Aischylos den Ubergang von der Blutrache zu formal geregelten
Gerichtsverfahren zum Thema der Eumeniden gemacht.
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sprochen wird nur der vorsétzliche Tater der Blutrache durch die Ver-
wandten des Getoteten ausgesetzt, vorher mufl jedoch in einem for-
malen Gerichtsverfahren geklirt werden, ob der Vorsatz bestanden
hat. Auch wer ohne Vorsatz getotet hat, mufl das Land verlassen,'*
darf dann aber nicht mehr getdtet werden. Die Entscheidung iiber
die Art der Totung erfolgt durch ein Gericht von 51 Epheten, deren
ungerade Zahl darauf verweist, da3 sie eine Mehrheitsentscheidung
treffen sollten. Eine schwer verstidndliche und daher in der Forschung
umstrittene Beteiligung am Verfahren sieht das Gesetz fiir die basi-
leis vor, die von einer Mehrheit der Interpreten als ein Gremium aus
dem (archon) basileus zusammen mit den vier athenischen Phyloba-
sileis, also Vorstehern der vier frithen Phylen, verstanden wird; nach
der plausiblen Interpretation von G. Thiir formulieren sie am Beginn
des Verfahrens die ProzeBeide der Streitparteien. Sehr detaillierte Re-
gelungen schreiben sodann vor, wer fiir eine mogliche Verséhnung
mit dem Titer zustindig ist, die dem Verbannten die Riickkehr nach
Athen ermdglichen wiirde.

Ohne eine vollstandige Wiedergabe der Gesetzesbestimmungen
anzustreben, sollen aus den wenigen zitierten Regelungen folgen-
de Schliisse gezogen werden. Aus dem Gesetz ist die Existenz einer
staatlichen Gewalt erkennbar. Es muf3 nicht nur einen Verfasser des
Textes gegeben haben, als welcher der legendédre Gesetzgeber Dra-
kon gilt, sondern auch eine gesetzgebende Institution, die das Gesetz
beschloB. Es mag ein Rat gewesen sein, dessen Zusammensetzung
wir nicht kennen, der die politische Herrschaft in Athen ausiibte, und
der mit Unterstiitzung der Volksversammlung dieses und mdéglicher-
weise weitere Gesetze in Kraft setzte. Als Amtstrdger miissen die in
Zeile 12 der Inschrift genannten basileis gelten, deren Hauptaufgabe
sicherlich auflerhalb der Funkion lag, die ithnen im vorliegenden Ge-
setz zugewiesen wird. Nach dem oben referierten Verstindnis, dem
hier gefolgt wird, handelt es sich um den amtierenden basileus, der
nach der aristotelischen Athenaion politeia das élteste Amt im vor-
drakontischen Athen bekleidete und noch in spiterer Zeit als einer
der neun Archonten vor allem fiir kultische und prozeBrechtliche

144 Ein Teil der Forschung zweifelt an der im Text ergédnzten Strafbestimmung, also der
Verbannung, vgl. zuletzt Harris / Canevaro 2023, 38ff.

ISSN 1128-8221 — DIKE 28 (2025)



150 Martin Dreher

Angelegenheiten der gesamten Polis zustindig war,'* sowie um die
vier Phylobasileis, die den vier Phylen vorstanden und vermutlich
ebenfalls vorrangig kultische Aufgaben wahrnahmen.'*® Als weitere
Institution, fiir die das Gesetz ein festes Verfahren festlegt, muf} der
Gerichtshof aus 51 Epheten gelten. Plausibel erscheint die Annah-
me, dal} es sich um éltere Ménner handelt, die den Geronten in der
homerischen Schildszene entsprechen.'’” Da das Gesetz nicht vor-
schreibt, wie diese Méadnner ausgewdhlt und eingesetzt werden sollen,
miissen sie als Gremium bereits vorher bestanden haben. Es bleibt
uns jedoch unbekannt, fiir welche anderen Prozesse sie bis dahin zu-
stindig gewesen sein mochten. W. RieB3 hat herausgestellt, da3 das
Gesetz sogar eine ,,friihe Gewaltenteilung* erkennen lasse: ,,Diejeni-
gen, welche die Eide formulieren, richten nicht; diejenigen, die rich-
ten, haben die Eide nicht formuliert.” Und auf einer hoheren Ebene
bestehe eine weitere Art von Gewaltenteilung darin, dal einerseits
die wirklich Méchtigen, die politisch aktiven Magistrate (eponymos,
polemarchos, Thesmotheten) in der Jurisdiktion keine Rolle spiel-
ten und diese dadurch nicht politisch miflbrauchen konnten, und dal3
es andererseits wenig Miachtige (archon basileus, Epheten) gewesen
seien, denen die Jurisdiktion iibertragen worden sei.'*® Wenn wir die
beiden Bereiche vorsichtig Exekutive und Judikative nennen diirfen,
so bestanden sie schlieBlich neben der ersten Gewalt, der Legislative,
die das vorliegende Gesetz erlie. Auch diese Beobachtungen spre-
chen fiir einen bewullten Umgang mit verschiedenen Bereichen der
staatlichen Gewalt, der sich in der gesetzlich verankerten Organisa-

145 Aristot. Ath. pol. 3, 2 zur frithen Verfassung und 57, 1-2 fiir das 4. Jh. v. Chr.

146 Zu den basileis im drakontischen Gesetz vgl. zuletzt Dreher 2019, 93-96; Rief3 2023,
42fF.; Schmitz 2023, 111-115, mit den Verweisen auf Thiirs Publikationen in A. 82
sowie auf weitere Interpretationsvorschldge. Auch wenn mit dem Plural basileis nur
der aktuelle und alle zukiinftigen Inhaber dieses Amtes gemeint sein sollten, wie zuletzt
Schmitz annimmt, belegt die Erwéhnung, daf} ein solches Amt schon vor dem Gesetz
bestand.

47 So Rief3 2023, 44f. Zur Schildszene vgl. o. bei A. 28.

148 Rief} 2023, 45-47. Diese Zuordnungen betreffen jedoch nur die Blutgerichtsbarkeit.
Sobald auch die anderen Rechtsbereiche ins Licht der Geschichte treten, ndmlich mit
der solonischen Gesetzgebung, zeigen sich die genannten Amtstréger als sehr wohl
beteiligt an der Rechtsprechung, die Thesmotheten waren sogar ausschlieBlich damit
befaflt. Die RieBsche Beobachtung kann daher allenfalls als ,,Gewaltenteilung im
Ansatz" gelten.
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tion der Polis niederschlug. Das Gesetz Drakons zeigt exemplarisch,
daB wir einen wichtigen Indikator fiir das Bestehen einer Staatsge-
walt im Bereich der Gerichtsbarkeit finden. Als Gesetz zeigt es sich
als allgemeine, fiir die ganze Gesellschaft Giiltigkeit beanspruchende
Vorschrift, der das gesamte Staatsvolk unterworfen ist. Und mit der
Festschreibung eines Gerichtszwangs, mit der Festsetzung der Zu-
standigkeit einer dauerhaften Institution, durch welche iiber den Cha-
rakter eines Totungsdelikts entschieden wird, bevor gegebenenfalls
Blutrache geiibt werden kann, manifestiert sich unmif3verstandlich
der staatliche Charakter der athenischen Polis.'*

Nach Aristoteles Ath. pol. 4 hat Drakon seine Gesetze unter dem
Archon Aristaichmos erlassen, der von der modernen Forschung mit
einer gewissen Plausibilitét ins Jahr 621/20 v. Chr. gesetzt wird. Da-
mit wére ein ferminus ante fiir die Staatswerdung Athens gewonnen.
Gibt es noch frithere Indizien? Da das drakontische Gesetz mit der
Regelung der unvorsétzlichen Toétung einsetzt, wurde jlingst vermu-
tungsweise vorgeschlagen, dal fiir die vorsitzliche Totung bereits
in einem frilheren Gesetz der Areopag als Gericht festgelegt wor-
den sein konnte.'”® Aber wenn vor Drakon alle Arten der Totung zur
Ahndung durch Blutrache fiihrten, hétte ein solches Gesetz keinen
Platz gehabt. Wenn das sogenannte Tyrannengesetz, das in derselben
aristotelischen Schrift zitiert wird, tatsdchlich als Reaktion auf den
mifgliickten Versuch Kylons, sich zum Tyrannen aufzuschwingen,
gedeutet werden kann, wie es ebenfalls vorgeschlagen wird,"' dann
ergibt sich ein weiterer Anhaltspunkt: Die Besetzung der Akropolis
durch Kylon fand in einem olympischen Jahr statt, das zumeist mit
dem Jahr 632 v. Chr. identifiziert wird; jedoch sind auch die Jahre
636 oder 640 v. Chr. nicht auszuschlieBen. Das Gesetz konnte also

149 Etwas weniger prézise formulieren Harris / Canevaro 2023, 47: Drakons Gesetz
,is an example of wider processes of state formation, institutionalization, and of the
formalization of rules, which are found in many communities across the Greek world.”
Grote 2016b, 479: ,,Der sich herausbildende Staat manifestierte sich in eben diesem
neuen, abstrakten System der Rechtsprechung™.

150 Harris / Canevaro 2023, 36. 48f.

15! Dazu und zum ganzen Komplex vgl. Schmitz 2023, 73-86 (F 1 S. 79), mit Bezug
insbesondere auf M. Gagarin und G. Thiir. Aus den Berichten iiber die Niederschlagung
des Putsches ergeben sich keine sicheren Anhaltspunkte fiir die Existenz staatlicher
Einrichtungen, vgl. Rénnberg 2021, 36, dessen Quellenskepsis allerdings zu weit geht.
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spétestens in der Zeit zwischen 632 und 621 v. Chr. erlassen worden
sein. Nach Aristot. Ath. pol. 16, 10 bestanden zur Zeit des Tyrannen
Peisistratos allgemein milde Gesetze iiber Tyrannen, was besonders
folgendes Gesetz (nomos) iiber die Errichtung einer Tyrannis be-
zeuge: ,,Festgesetzt (thesmia) und althergebracht (patria) ist fir die
Athener das folgende: Wenn jemand sich zur Errichtung einer Ty-
rannis erhebt oder bei der Errichtung einer Tyrannis mitwirkt, dann
sollen er und sein Geschlecht rechtlos (atimos) sein.“!*? Das Doku-
ment, das in der Athenaion Politeia wortlich zitiert wird, bezeichnet
sich begrifflich analog als gesetzlich festgesetzt (thesmia), wie das
Totungsgesetz Drakons sich als Gesetz bezeichnet (thesmos, Z. 20).
Wiederum liegt also eine allgemein giiltige Vorschrift vor, die eine
beschliefende, die politische Herrschaft ausiibende Instanz, sprich
eine Regierung, voraussetzt. Der Charakter der staatlichen Gewalt,
der sich das Gesetz verdankt, wird noch dadurch unterstrichen, daf}
fiir die Zuwiderhandlung eine Sanktion angedroht wird, ndmlich die
Atimie. Die frithere Forschungsmeinung, daf3 diese Strafe in der grie-
chischen Friihzeit die Verhdngung von ,,Vogelfreiheit” bedeute, bei
der der Bestrafte jederzeit straffrei getdtet werden konnte, hat an Zu-
stimmung verloren gegeniiber der Ansicht, dafl die Sanktion, eben-
so wie in spéterer Zeit, Ehrlosigkeit in dem Sinn bedeute, da3 der
Betroffene keine dffentlichen Amter mehr ausiiben diirfe.'> Daf die
Strafe, wie auch immer sie verstanden werden mulf}, nicht von einer
staatlichen Instanz, sondern von der Gemeinschaft aller Polismitglie-
der durchgesetzt werden mufite, tut dem staatlichen Charakter des
festgelegten Verfahrens keinen Abbruch.

Von den spiter in Athen fungierenden Amtstragern taucht im To-
tungsgesetz Drakons lediglich der (Archon) Basileus auf. Daraus ist
jedoch nicht zu schlieBen, daB3 die weiteren Archontenédmter, die nach
den Quellen die frithesten Amter gebildet haben, zur Zeit Drakons
noch nicht existiert hitten. Da sie bei einem Totungsverfahren keine
Funktion besallen, muliten sie auch nicht erwdhnt werden. Nach der
aristotelischen Athenaion politeia bestanden in der Zeit vor Drakon
die drei Amter Basileus, Polemarchos und Archon; daB sie in dieser

152 Ubersetzung M. Dreher, Aristoteles, Der Staat der Athener, Stuttgart 20213,
153 Zum Stand der Forschung vgl. Schmitz 2023, 81-85, mit einem ingeniGsen, aber
voraussetzungsreichen Versuch, die Kontroverse aufzuldsen.
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Reihenfolge eingerichtet wurden, wie der Autor mit wenig liberzeu-
genden Begriindungen behauptet (Aristot. Ath. pol. 3, 1-3), ist nicht
glaubwiirdig. Vielmehr erscheint es aus Griinden der sachlichen Zu-
stindigkeit wahrscheinlicher, daB die drei Amter zeitgleich einge-
richtet wurden, weil man sowohl einen Amtstrager fiir den kultischen
Bereich, einen fiir das Kriegswesen und einen fiir allgemeine Lei-
tungsfunktionen bendtigte. Dal auch die Trias Lebenszeit — Dekade
— Einjdhrigkeit flir die Dauer der Amtszeit eine hypothetische Konst-
ruktion darstellt, ist in der Forschung weitgehend Konsens. Hingegen
wird im allgemeinen die weitere Behauptung des Autors akzeptiert,
daB die Thesmotheten erst spater gewéhlt worden seien; das konnte
durchaus erst in die Zeit nach Drakon fallen. Die athenische Uberlie-
ferung, wie sie namentlich durch die Atthidographen erfolgte, kennt
nun eine Liste, auf der die jihrlich amtierenden Archonten auch in
der Zeit vor Drakon aufgezeichnet sind. Es wurde nur der jeweilige
Archon verzeichnet, nach welchem das Jahr seiner Amtstétigkeit be-
nannt war; zur Unterscheidung von den anderen Archonten wurde er
daher auch archon eponymos genannt. Fiir solche Jahreschroniken
bestand offenbar ein praktisches Bediirfnis, so daf3 sie auch in ande-
ren frihen Gesellschaften erstellt wurden, so etwa die Konsullisten
(fasti) der romischen Republik. Und ebenso wie in Rom gelten auch
die Namensangaben der athenischen Liste nicht als unbedingt zuver-
lassig, sondern als spitere Rekonstruktionen. Darauf kommt es uns
jedoch nicht an, und deshalb miissen wir uns mit den zahlreichen
Problemen dieser Uberlieferung nicht weiter befassen.'** Bedeutsam
ist vielmehr, daf3 diese Liste bis ins Jahr 683/2 zuriickreicht, fiir das
als erster, wohl fiktiver Name Kreon verzeichnet ist. Auch wenn mit
diesem Jahr die Errichtung des Archontenamtes nicht historisch kor-
rekt getroffen sein mag, so kann es doch in die spétere Zeit hineinrei-
chende schriftliche oder miindliche Uberlieferungen gegeben haben,
die eine ungefdhre Datierung des Amtsbeginns in die erste Hélfte des
7. Jahrhunderts erlauben.'>

134 FGrHist TIT Suppl. bl, 51; bIl, 342. 344. Eine stark fragmentierte, inschriftliche
Archontenliste, deren erhaltene Eintragungen vielleicht bis an den Beginn des 6.
Jahrhunderts zuriickreichen, ist aus der zweiten Hélfte des 5. Jahrhunderts erhalten:
Meiggs / Lewis Nr. 6.

155 Andere Interpreten sind skeptischer und bevorzugen eine spitere Einordnung, vgl.
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Die Einrichtung eines Amtes oder mehrer Amter, die bestimmte
Kompetenzen besitzen und fiir eine bestimmte Zeit amtieren, ist ein
Indiz fiir die staatliche Struktur einer Gesellschaft. Es besteht kein
Grund, daran zu zweifeln, daB die Amter von Anfang an fiir die Be-
reiche zustdndig waren, die spéter fiir sie bezeugt sind, auch wenn es
urspriinglich vielleicht nur Teilbereiche waren. Die Einrichtung sol-
cher Amter selbst sowie die Festlegung ihrer Kompetenzen und der
Amtsdauer muf3 selbstverstidndlich von einem Gremium beschlossen
und umgesetzt worden sein, das sich als oberste Instanz der staat-
lichen Herrschaft etabliert hatte. Damit sind wir wiederum auf den
ersten Rat verwiesen, Uiber den wir nichts Néaheres wissen, dessen
Existenz als Bedingung fiir die Einrichtung von Amtern wir jedoch
voraussetzen miissen.

Aus der Zusammenschau der verschiedenen Indizien ergibt sich,
dafl wir die Transformation der athenischen Polis in ein staatliches
Gebilde etwa in das erste Viertel des 7. Jahrhunderts datieren diirfen.

Dreros

Ein frithes Gesetz aus der kretischen Polis Dreros ist seit langem
und von vielen Forschern als Beleg fiir eine neue Stufe der Polis-
entwicklung angesehen worden.'*® Es wird anerkannt, daf in Dreros
Amtstriager fungieren, dal politische Gremien als Institutionen be-
stehen und dal formale Verfahren und Beschliisse vorgesehen sind.
Angesichts der zumindest ansatzweise differenzierten Organisations-
struktur der Polis wird von einigen Autoren ausgesprochen, daf3 Dre-
ros zum Zeitpunkt des Gesetzes eine staatliche Ordnung zuzuschrei-
ben sei.”” Diese, meist eher als Selbstverstindlichkeit formulierte

zuletzt Ronnberg 2021, 60f., mit weiterer Literatur.

156 Korner 1993, Nr. 90; van Effenterre / Ruzé 1994, Nr. 81; Gagarin / Perlman 2016,
Drl, jeweils mit Kommentar. Nach Fra3 2018, 107f., ist am Gesetz von Dreros
nachzuvollziehen, daB} ,,die Schwelle zur frithen Staatlichkeit anscheinend {iberschritten‘
sei; nicht ganz konsequent stuft er das Gesetz anschlieSend als Bindeglied zwischen der
vorstaatlichen homerisch-hesiodischen Ordnung und den frithen staatlichen Ordnungen
ein, die sich im frithen 6. Jahrhundert formiert hétten (dazu genauer unten).

157 So schon Ehrenberg, 1969a (orig. 1943), 27: ,,Die Inschrift ist ein staatliches Dekret
und enthilt ein wichtiges staatliches Gesetz* (zustimmend zitiert von Korner 1993, 334).
,,Wir sehen also ..., daB der Staat hier schon seit langem als eine Selbstverstiandlichkeit
betrachtet wird und in hohem Grade organisiert ist.*
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Feststellung soll hier ausdriicklich bekréftigt werden: Das Gesetz tritt
uns als Manifestation eines bereits bestehenden Staates entgegen.

,»,Gott --- So hat die Polis beschlossen: Wenn jemand Kosmos ist, soll
derselbe fiir zehn Jahre nicht (wieder) Kosmos sein. Wenn er aber (wieder)
Kosmos werden sollte, soll er, wenn er ein Urteil féllen sollte, das Doppelte
schulden und von allen Amtern ausgeschlossen (&ixpnotoc) sein, solange
er lebt, und was immer er als Kosmos tut, soll ungiiltig sein. Eidesleister
(sollen sein) der Kosmos und die Damioi und die Zwanzig der Polis.*

Die zahlreichen Probleme, welche dieses Dokument aufwirft,
miissen hier nicht aufgegriffen werden. Es soll nur die obige Behaup-
tung einer staatlichen Existenz unterlegt werden. Wie das Tétungsge-
setz Drakons ist auch das vorliegende Gesetz eine giiltige Vorschrift,
welche die gesamte Polis betrifft. Und wie bei der spartanischen
Rhetra wird es, hier durch eine direkte Anrufung, unter gottlichen
Schutz gestellt. Inhaltlich enthilt es ein Iterationsverbot fiir den Kos-
mos,'*® eine in mehreren kretischen Poleis verwendete Bezeichnung
fiir den (obersten) Amtstrager oder fiir ein Gremium aus mehreren
Amtstragern, die jeweils auch gleichlautend bezeichnet werden. Das
fiir zehn Jahre geltende Iterationsverbot setzt nicht nur voraus, daf in
Dreros ein einjdhriges Amt bestand, sondern 148t auch auf den Anlaf3
fir das Gesetz schlieflen, dafl ndmlich ein oder mehrere Amtsinha-
ber versucht hatten, sich durch eine langerfristige oder gar dauer-
hafte Besetzung des Amtes eine dominante Stellung in der Polis zu
verschaffen und dadurch deren institutionelle Struktur zu zerstoren.
Kurz: das Gesetz sollte einen moglichen Machtmif3brauch, eventuell
sogar die Errichtung einer Tyrannis, verhindern. Damit bezeugt es
einen bewufiten Umgang mit den Institutionen der Stadt vor allem
von Seiten derer, die dem Kosmos iibergeordnet und daher fiir die
Wahl und Einsetzung dieses Amtstragers zustandig waren.'” Als die-
se Instanz, die das Gesetz beschlossen hat, nennt das Gesetz schlicht

158 Die abweichende Interpretation von Seelentag 2009, wonach dem Kosmos verboten

worden sei, nach seiner Amtszeit weiter als Schiedsrichter zu fungieren, hat bei
Rechtshistorikern zu Recht keine Akzeptanz gefunden, s. Gagarin / Perlman 2016,
203f.. Zustimmend jedoch Lundgreen 2020, 185. Seelentag 2023, 116f., hilt an seiner
Interpretation fest, ohne auf die Kritik daran einzugehen.

159 ...diese Institution scheint der Souverin im Gemeinwesen von Dreros zu sein®, so
FraB3 2018, 109. Etwas abgeschwicht Gehrke 1993, 53.
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,die Polis®“. Die Frage, welches Gremium oder welche Gremien kon-
kret das Gesetz im Namen der gesamten Polis beschlossen haben,
hat in der Forschung viele Antworten hervorgerufen, die angesichts
fehlender Indizien nur Vermutungen sein konnen. In Frage kommen
entweder die Versammlung der Biirger, andernorts Demos genannt,
oder die im Gesetz selbst als Eidesleister genannten Damioi sowie
,die Zwanzig der Polis®, also Gremien, die aus einer iiberschaubaren
Anzahl von Ménnern bestanden (erinnert sei an die 30 Mitglieder der
spartanischen Gerusie) und die in die Kategorie der Réte gehoren,
die wir oben auch in Sparta und Athen als oberste Triager der Herr-
schaftsgewalt identifiziert haben.

Fiir den Fall der Zuwiderhandlung gegen das Iterationsverbot legt
das Gesetz Strafen gegen den unrechtmifigen Kosmos fest: Er hat
das Doppelte von dem zu erlegen, was er als Richter seinerseits als
Strafe festgesetzt hat (moglicherweise auch das Doppelte des Streit-
werts), und er darf lebenslang kein Amt mehr {ibernehmen. Die ge-
setzliche Fixierung von Strafen, wie sie hier und auch im drakonti-
schen Gesetz vorliegt, bedeutet generell eine deutliche Manifestation
der Staatsgewalt, ebenso wie die im Gesetz von Dreros folgende
Anordnung, daB alle Entscheidungen eines unrechtméfigen Kosmos
ungiiltig sein sollen. Diese Bestimmungen zeigen, da3 eine wichtige
Aufgabe des Kosmos in Dreros die Rechtsprechung war, wobei er
offenbar als Einzelrichter fungierte. Wiederum, wie beim Totungs-
gesetz Drakons, erweist sich die Regelung der Gerichtsbarkeit als
wichtiges, wenn nicht wichtigstes Handlungsfeld eines frithen Staa-
tes. Im Gesetz von Dreros besteht die oben fiir das Totungsgesetz be-
obachtete ,,Gewaltenteilung im Ansatz* nicht, insofern der Kosmos
sowohl, wie gesehen, judikative, als auch, wie aus spéteren Verhélt-
nissen riickzuschlieBen ist, exekutive Aufgaben wahrzunehmen hat.
Von beiden Bereichen getrennt ist allerdings auch hier die legislative
Gewalt, die das vorliegende Gesetz erlassen hat.

Datiert wird das Gesetz von Dreros meist in die Zeit von 650 bis
600 v. Chr., manche Forscher setzen es eher an den Beginn dieser
Zeitspanne, also um 650. Wenn es vor das Totungsgesetz Drakons
gehort und nicht selbst das dlteste erhaltene Gesetz der griechischen
Welt ist, so gehort es zumindest, zusammen mit weiteren Gesetzen
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aus Dreros aus der zweiten Hilfte des 7. Jahrhunderts,'*° zu den éltes-
ten griechischen Gesetzen iiberhaupt. Da es eine staatliche Ordnung
widerspiegelt, die institutionell bereits recht differenziert ist, wird
diese Ordnung schon einige Zeit bestanden haben, und wir diirfen
die Staatsbildung der Polis Dreros ebenfalls, wie bei Athen, in die
erste Hélfte des 7. Jahrhunderts v. Chr. setzen.

Um nochmals die begrifflich klare Einordnung des Dokuments zu
unterstreichen, sollen ihr abschlieBend die in sich widerspriichlichen
Aussagen von Fral} zur Staatlichkeit im frithen Dreros gegeniiber-
gestellt werden. Zwar konstatiert auch Fral3, dal im Gesetz die oben
referierten Institutionen genannt sind, also die Polis, der Kosmos,
die Damioi und die Zwanzig, und impliziert damit, dall diese Ins-
titutionen bereits vor dem Gesetz bestanden haben, gleichwohl be-
tont er, daB das Gesetz erst den Ubergang zur Staatlichkeit markiere:
,,Das Gesetz von Dreros — Die Schwelle zur Staatlichkeit wird tiber-
schritten®, lautet die Uberschrift zu Kapitel 7.1, in der es eben statt
,wird* ,,ist tiberschritten heilen miifite.'*! Das Gesetz gehore in die
,Entstehungsphase einer politisch institutionalisierten Ordnung, also
einer frithen Form von Staatlichkeit™ (S. 109), die Polis befinde sich
in einem ,,evolutioniren Ubergangscharakter”, denn sie ,,stand mit
einem Bein bereits auf der Stufe zur Staatlichkeit, in welcher die Ak-
zeptanz der institutionalisierten politischen Ordnung erwartet wird.
Mit dem anderen Bein stand das Gemeinwesen aber noch auf der
Stufe einer vorstaatlichen Ordnung, wie sie in den homerischen Tex-
ten erscheint™ (S. 110). Allerdings ermoglicht auch die Metapher der
Polis als eines zweibeinigen Wesens nicht die Beseitigung des Wi-
derspruchs, daf3 sie gleichzeitig eine vorstaatliche und eine staatliche
Gemeinschaftsordnung haben soll. Sie kann eben begrifflich nur auf
einer Entwicklungsstufe stehen. Der Widerspruch riihrt daher, daf3
FraB3 an dieser Stelle seiner Monographie den Staatsbegriff mit der
erklartermalen erst spater realisierten verfassungsméfBigen Ordnung

160 Gagarin / Perlman 2016, Dr5 (= Korner 1993, Nr. 91), gibt sich ebenfalls als
Beschluf3 der Polis zu erkennen. Bei Dr2 und Dr3 ist das auch moglich, obwohl die
Polis nicht genannt ist. Dr4 ist ein BeschluB3 der tAystai, wahrscheinlich einer Gruppe
von Priestern. Dr6 und Dr7 sind weitere Regelungen aus der zweiten Hélfte des 7.
Jahrhunderts, konnen aber keinem BeschluBgremium zugewiesen werden. Alle diese
Inschriften sind so schlecht erhalten, daf3 ihr Inhalt kaum mehr erkennbar ist.

161 Fraf3 2018, 106.
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eines Gemeinwesens, die er als unverfiigbar betrachtet, verbindet,
wihrend diese Unverfiigbarkeit im Dreros-Gesetz noch prekir sei,
weil dieses mit der realen Moglichkeit rechne, dall ein Kosmos gegen
die Iterationsregeln verstofe. Abgesehen davon, dal} jedes Strafge-
setz mit der Mdoglichkeit eines Regelverstof3es rechnet, ist eben eine
umfassender geregelte und intensiver durchgesetzte Verfassung,
wie sie spétere Poleis aufweisen, keine notwendige Voraussetzung,
um ein Gemeinwesen als Staat zu definieren.'®> Dal} es quantitative
Unterschiede in der Intensitdt der Staatlichkeit gibt, soll nicht be-
stritten werden und soll uns weiter unten noch beschéftigen. Aber
auch ein frither und schwacher Staat muf als Staat betrachtet werden.
Das setzt Fral3, ohne den erneuten Widerspruch zu bemerken, selbst
voraus, wenn er von ,,stirker (sc. stirker als Dreros) entwickelten
staatlichen Gemeinwesen* spricht, denn demnach muf} es eben auch
schwicher entwickelte staatliche Gemeinwesen geben, und zu die-
sen gehort Dreros.

Tiryns

Als letztes Fallbeispiel soll eine Inschrift aus Tiryns dienen, die
ins 7. Jahrhundert v. Chr. datiert wird, ohne daB3 eine genauere Ein-
ordnung méglich wére; die zweite Halfte des Jahrhunderts erscheint
jedoch wahrscheinlicher; auch das 6. Jahrhundert wird vorgeschla-
gen.'®® Im Unterschied zu der fast omniprasenten Dreros-Inschrift
wird das etwa gleichzeitige Dokument aus Tiryns in der Literatur
iiber die friihe Polisentwicklung selten herangezogen; es ist auch fiir
unser Thema nicht ganz so ergiebig.

Von der Inschrift sind nur wenige Fragmente mit kurzen Textstii-
cken erhalten, der Anfang und weitere Textteile fehlen. Auch wenn
wir deshalb nicht erfahren, welche Instanz das Dokument beschlos-
sen hat, wie etwa in Dreros ,,die Polis®, und auch wenn die Interpre-
tation wegen der fehlenden Vergleichstexte unter Vorbehalt erfolgen
mul, so scheint doch gewil}, daf3 es sich um eine Anordnung handelt,

162 Analog dazu wird von anderen Autoren der Staatsbegriff nur fiir Gemeinwesen mit
einer umfassend durchgesetzten Staatsgewalt verwendet, die sie jedoch erst in der
Moderne gegeben sehen. Zur Kritik daran s. Teil I, 16f. mit A. 12.

163 Text und Kommentar: Kérner 1993, Nr. 31 (7. Jh.), danach wird im folgenden zitiert;
van Effenterre / Ruzé 1994, Nr. 78 (6. Jh.).
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die fiir die gesamte Polis galt. Angeordnet wird, dal3 die Platiwoinar-
chen mogliche Vergehen der platiwoinoi bestrafen sollen, und zwar
jedesmal mit dem festen Betrag von 30 Medimnen (Korn). Unter den
platiwoinoi verstehen die Kommentatoren eine Gruppe von Ménnern,
die traditionell eine Art von (kultischer) Trinkgemeinschaft gebildet
haben mag, zum Zeitpunkt des Gesetzes aber als Untergliederung der
Biirgergemeinschaft zu verstehen sei.'® Die Platiwoinarchen wiren
dementsprechend die Leiter dieser Gruppen, die hier durch ein Ge-
setz mit Strafgewalt ausgestattet werden, und die also als Amtstrager
anzusehen sind.'® Sollten sie ihrer Strafpflicht nicht nachkommen,
miissen sie, so der Text weiter, ihrerseits das Doppelte der nicht auf-
erlegten Strafe abfiihren, also 60 Medimnen (Korn). Wer diese Strafe
gegen die Platiwoinarchen zu verhidngen hatte, wird im entsprechen-
den Fragment nicht direkt gesagt. Fragment 7 kniipft aber vielleicht
daran an und bestimmt: ,,Die Platiwoinarchen sollen die Strafe auf-
bringen (aus der Gemeinschaftskasse?). Wenn sie aber nicht reich-
lich autbringen, soll der epignomon auferlegen aus dem Privatver-
mogen ...“.'%¢ Es ist also durchaus moglich, daB der epignomon als
Einzelrichter die Platiwoinarchen (auch) fiir das Strafversdumnis zu
verurteilen hat. Wenn sich Fragment 7 jedoch ausschlielich auf ein
anderes Verschulden der Amtstrager bezieht, miiite man ein ande-
res Gericht annehmen, das auch aus dem iibergeordneten Gremium
selbst bestehen konnte, welches das vorliegende Gesetz in Kraft ge-
setzt hat.

Zwischen den bis jetzt zitierten Fragmenten finden sich noch,
ohne erhaltenen Zusammenhang,die Satzreste: ,,Wenn die Platiwoi-
narchen das Amt niederlegen ... “ und: ,,... es sollen dem Hierom-
namon iibergeben die ...“. Mit dem Hieromnamon ist ein weiterer
Amtstrager genannt, der wie in vielen anderen Poleis im kultischen
Bereich anzusiedeln ist. Eine Aufgabe fiir ihn hélt auch das vor-

164 Vel. Gehrke 2009, 400.

165 Nach Gehrke ebd. besal der platiwoinarchos zwar ,,disciplinary power and was
obliged to exercise it, on pain of punishment”, hilt das aber fiir einen Status ,,/ike a state
official* (Hervorh. M.D.) — warum nicht: as a state official?.

166 So tibersetzt Korner 1993, 88, das Fragment, wobei ,,vom Gemeinsamen® im Text
steht, was er aber ausldfit und als ,,Gemeinschaftskasse” interpretiert. Ungeachtet
seiner durchaus sinnhaften Ubersetzung bestreitet Korner (S. 93), daB sich aus der
Bestimmung ein Sinn gewinnen lasse.

ISSN 1128-8221 — DIKE 28 (2025)



160 Martin Dreher

liegende Gesetz fest: ,,Der Hieromnamon soll das offentliche Ver-
mogen verwalten, wie es der Damos beschlieft. Die Versammlung
...*“. Die Formulierung 6okel 101 6ot entspricht der spéteren Stan-
dardformel, mit der in vielen klassischen demokratischen Poleis Be-
schliisse der Volksversammlungen eingeleitet wurden: €60&ev Tt
onuot. Damit ist also fiir das friithe Tiryns die Mitwirkung der Volks-
versammlung an der Verwaltung des staatlichen Vermogens bezeugt,
vielleicht ist die Zustimmung der Volksversammlung grundsitzlich
fiir alle Beschliisse der Polis notwendig. Das heil3t jedoch nicht, wie
Korner annimmt, dal der Damos allein iiber ,,die Verwaltung und
Verwendung des Staatsvermogens™ zu beschlieBen hatte (S. 92).
Denn auch die frithesten Dekrete Athens enthalten die soeben zitier-
te Formel, zu der erst etwas spiter als zweites BeschluBgremium die
Bule hinzutrat, wenn sie, wie in den meisten Féillen, am Beschlufl
beteiligt war. Aber ebenso wie man schon fiir das frithe Athen eine
Vorentscheidung der (ungenannten) Bule vorauszusetzen hat,'®” mufl
das auch fiir Tiryns angenommen werden. Ein kleineres, oligarchi-
sches Gremium, wahrscheinlich dasselbe, welches das vorliegende
Gesetz beschlossen hat, wird Beschliisse iiber das Polisvermdgen
auf den Weg gebracht und dem Damos zur Zustimmung vorgelegt
haben. Und nur diese abschlielende Zustimmung ist auch in das Ge-
setz aufgenommen worden.

Wie in Dreros finden wir also auch in Tiryns eine bereits differen-
zierte institutionelle Ordnung vor: Die allgemeine Herrschaft iiber
die gesamte Polis mull von der Instanz ausgegangen sein, die das
vorliegende Gesetz beschlossen hat. Dafiir kommt nur ein Rat in
Frage, der mindestens fiir bestimmte Aufgaben die Zustimmung des
Gesamtvolkes, des Damos, einholt. Als Amtstrdger begegnen uns die
Platiwoinarchen, der hieromnamon sowie der epignomon (Richter);
es mag weitere gegeben haben. Das Gesetz legt préazise Strafen fest
und setzt ein geregeltes Strafverfahren voraus, das vielleicht schon
eine Zeitlang in Geltung war. Damit erweist sich auch Tiryns als ein
Staat,'® der vielleicht noch in der ersten, spétestens aber in der zwei-
ten Halfte des 7. Jahrhunderts v. Chr. konstituiert wurde.

167 So tiberzeugend Ehrenberg 1969 (1943), 27f.
1688 K6rner 1993 {iberschreibt sein Dokument Nr. 31 umstandslos: ,, Tiryns. Staatsordnung*.
Neutraler spricht Thommen 1996, 42 A. 95, von der ,,Gemeindeordnung* in Tiryns.
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Die im Vorstehenden behandelten Zeugnisse werden, wie gese-
hen, auch in einem groBlen Teil der bisherigen Forschung als Belege
fiir Verdnderung in der politischen Struktur der Polis herangezogen.
Den Darstellungen liegt jedoch kein préziser Staatsbegriff zugrunde,
so daB ein strikter Bezug auf die Frage nach der konkreten Staats-
entstehung nicht hergestellt werden kann. Die meisten Ausfiihrungen
bleiben daher im Ungefdhren und begniigen sich mit allgemeinen
Einordnungen in dem Sinn, die Dokumente als Hinweise auf For-
malisierung oder Institutionalisierung politischer Strukturen zu wer-
ten.'® Demgegeniiber soll im folgenden versucht werden, eine kon-
kretere Vorstellung vom Charakter der Verdnderungen zu gewinnen.

3) Grundziige und Verlaufsformen der Transformation

Datierung

Wenn wir auf die vorgestellten vier Fallbeispiele zuriickschauen,
die als die frithesten Zeugnisse fiir die Transformation von Poleis
in Staaten gelten diirfen, so 146t sich fiir eine allgemeine Chrono-
logie folgendes zusammentragen. Das fritheste Zeugnis, das direkt
den Zeitpunkt der Staatserrichtung Spartas dokumentiert, ist leider
nicht genauer datierbar, diirfte aber um 700 v. Chr. entstanden sein.!”
In diesen Jahrzehnten scheint der Prozef3 der Staatsbildungen in den
griechischen Poleis begonnen zu haben.'”! Unsere weiteren Zeug-

19 Das gilt auch fur die Studie von Ma 2024. Zwar pladiert Ma in Ablehnung der nicht-
institutionalistischen Perspektiven vehement dafiir, die archaische Polis in erster Linie
als Staat zu betrachten — der zweite Abschnitt ist iiberschrieben: ,,Bringing the State
back in“, eine keineswegs ganz neue Forderung —, stiitzt sich dabei aber, neben den
auch oben herangezogenen Dokumenten aus Dreros und Tiryns (das Gesetz Drakons
fehlt erstaunlicherweise) vor allem auf Inschriften des 6. Jahrhunderts v. Chr., in denen
die staatlichen Institutionen schon vielfach deutlich vor Augen stehen. Die Entstehung
des Staates wird sehr oberflichlich mit der (subjektlosen, s. u. A. 215) Bemiihung um
Problemldsungen bei Konflikten gleichgesetzt und damit eigentlich umgangen.

170Vgl. Dreher 2021, 126.

17t So auch Runciman 1982, 365. Es sei nochmals betont, daf in der vorliegenden Studie
ausschlieBlich von den Staatsbildungen der griechischen Poleis die Rede ist. Daf3 diese
nicht die ersten Staatsbildungen auf den von Griechen besiedelten Gebieten waren,
ergibt sich daraus, daf3 nach allgemeiner Ansicht schon die mykenischen (und vielleicht
auch die minoischen) Gemeinwesen staatlich verfafit waren, sei es als Monarchien, sei
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nisse, im Unterschied zur literarisch iiberlieferten Rhetra sind es In-
schriften aus Athen, Dreros und Tiryns, gehoren zwar in die zweite
Halfte des 7. Jahrhunderts; da sie aber die Staatlichkeit der Poleis vor-
aussetzen, kann diese durchaus bereits in der ersten Jahrhunderthélfte
entstanden sein, wofiir die athenische Archontenliste ein zusitzliches
Indiz darstellt. Wenn die Gesetzgebung im epizephyrischen Lokroi,
die dem legendenhaften Gesetzgeber Zaleukos zugeschrieben wird,
tatsdchlich gegen Mitte oder in der zweiten Halfte des 7. Jahrhun-
derts stattgefunden hat, wie vielfach angenommen wird, so besteht
darin eine weitere literarische Bestdtigung fiir die Staatlichkeit einer
Polis in diesem Zeitraum.!”

Sofern in der Literatur ausdriicklich ein Ubergang aus der Vorstaat-
lichkeit in die Staatlichkeit angenommen wird, reicht die Zeitspan-
ne vom 8. bis ins 6. Jahrhundert v. Chr.'”? Im 6. Jahrhundert nimmt
die Zahl der heute bekannten inschriftlichen Gesetzestexte gegen-
iiber dem 7. Jahrhundert, auf das wir uns hier beschrinkt haben, zu,
obwohl sie immer noch iiberschaubar bleibt, und im 5. Jahrhundert
kommt eine groflere Zahl von Dokumenten hinzu, die in den Poleis,

es als Oligarchien, vgl. Dreher 2019, 117-120.

172 Eine sichere Datierung ist jedoch nicht moglich, vgl. Holkeskamp 1999,187; von
anderer Seite wird das 6. Jahrhundert fiir die Gesetzgebung vorgeschlagen.

173 Donlan 1997 sieht die Phase vom 10. bis 8. Jh. als Zeit der chiefdoms, s.0. A. 64.
77; das 8. und 7. Jh. seien die frithe Phase der city-states. Ehrenberg 1969, 18, geht
bis an den Anfang des 8. Jahrhunderts zuriick. Eine groe Zahl von Forschern datiert
die ,,Entstehung der Polis“, wenn sie als ,,city-state” definiert wird (s. o. bei A. 116),
ins (spétere) 8. Jahrhundert, so Snodgrass 1980, 32-34; Morris 1987 passim; (weitere
Angaben bei Ronnberg 2021, 9 A. 37). Andere Forscher bevorzugen eine spétere
Datierung: Hall 2014, 135, konstatiert: ,,the rise of the state, however loosely we define
it, is more a feature of the seventh than of the eigth century”; vgl. dens. 2013, 12.
Gehrke 1993,66, legt die ,,Herausbildung einer spezifischen Staatlichkeit™ ins 7. und
6. Jahrhundert, auf der néchsten Seite sind diese Ordnungen ,,weitgehend schon (?)
im 6. Jahrhundert™ entstanden. Fraf3 2018, 107f., pladiert mit Blick auf das Gesetz von
Dreros fiir eine Staatswerdung in der zweiten Hélfte des 7. Jh., setzt die Formierung
der frithen staatlichen Ordnungen gleich anschlieend jedoch ins frithe 6. Jahrhundert
v. Chr.!

Auch Autoren, die nicht direkt von Staatswerdung sprechen und auf eine prézise
Begrifflichkeit verzichten, erkennen in diesem Zeitraum Verdnderungen in der
politischen Organisation der Poleis, zumindest die Bildung von festen Institutionen,
Strukturen o. d. Vgl. die reichhaltigen Literaturangaben zu Datierungsvorschldgen bei
Roénnberg 2021, 9-15.
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aus denen sie stammen, jeweils die frithesten Zeugnisse von Staat-
lichkeit sind.'™ Hervorgehoben sei jedoch nochmals, daf} diese Zeug-
nisse, ebenso wie die oben analysierten aus Dreros und Tiryns, uns
jeweils nur einen terminus ante bereitstellen und dall wir nicht wis-
sen, wieviel frither der Ubergang zur Staatlichkeit tatsichlich erfolgt
ist.'” Hochstwahrscheinlich haben diese Ubergiinge nicht gleichzei-
tig stattgefunden, da jede Polis ihrem eigenen Entwicklungstempo
folgte. Auch diirfen wir vermuten, daf3 die Transformation zum Staat
nicht in jeder Polis neu erfunden, sondern verschiedentlich bereits
erfolgten Staatsgriindungen nachgebildet wurde.'”® Das geschah si-
cherlich erst nach einer gewissen Zeit, nachdem die institutionellen
Vorbilder etabliert waren und erfolgreich agiert hatten, so daf3 auch
deshalb eine groBere Zeitspanne fiir den Gesamtproze3 anzunehmen
ist. Obwohl wir natiirlich nicht aus jeder Polis entsprechende Belege
besitzen, muB3 im Hinblick auf die gesamtgriechische Entwicklung
doch angenommen werden, daf3 die Staatswerdung aller griechischen
Poleis im Lauf des 5. Jahrhunderts abgeschlossen gewesen ist.

Es sei an dieser Stelle nochmals betont, dafl verschiedene archéo-
logische Befunde, die von zahlreichen Forschern als Indizien fiir die
,Entstehung der Polis* akzeptiert werden, nach der hier verwende-
ten Definiton keine Belege fiir die Entstehung von Staatlichkeit sein
konnen. Die oft genannten Anhaltspunkte wie Tempelbau, die Er-
richtung von Stadtmauern oder die Einrichtung einer Agora setzen
gewi3 gemeinschaftliche Organisationsleistungen voraus, erfordern
aber ebensowenig wie Kolonisationsunternehmen (s. u.) das Handeln
einer Staatsgewalt.!”’

174 Verwiesen sei auf die Sammlungen der archaischen Gesetzestexte von Korner 1993
und von van Effenterre / Ruzé 1994. Gehrke 1993 geht auf einige dieser Dokumente
als Zeugnisse fiir ,,politische Institutionalisierung® (S. 59) ein, zuvdrderst auf die
Inschriften von Dreros und Tiryns (S. 53-56), ebenso Ma 2024, Abs. 10-17.

175 In der Literatur wird dieser Unterschied oft miBachtet und der Beginn der Staatlichkeit
mit diesen Zeugnissen gleichgesetzt.

176 Das wird fiir denkbar gehalten z. B. auch von Whitley 1991, 40; Welwei 2002, 67;
Schulz / Walter 2022, I 56.

177 Vgl. schon Dreher 1983, 141 A. 157. Einen RiickschluB auf die Existenz einer
Staatsgewalt erlauben auch andere Befunde nicht, wie Verdnderungen bei der
Keramikherstellung oder den Bestattungssitten. Einige zutreffende diesbeziigliche
Argumente fiihrt Ronnberg 2021, 11-15, an. Siehe zu unzuldssigen Schliissen aus
archédologischen Befunden auch o. A. 92.
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Staatsgewalt

Unsere Definition des Staates basiert, wie in Teil I ausgefiihrt, auf
der Drei-Elemente-Lehre, nach welcher ein Staatsgebiet, ein Staats-
volk und eine Staatsgewalt einen Staat ausmachen. Leicht ersichtlich
ist, dal3 die griechischen Poleis, seitdem sie historische Spuren hin-
terlassen haben, liber die ersten beiden Elemente verfiigen. Das dritte
und, wie gezeigt, entscheidende Element ist in der griechischen Friih-
zeit erst hinzugetreten: Die Etablierung einer allgemeinen Staatsge-
walt bedeutete den Akt der Staatsgriindung, die Transformation der
Polis zum Staat.

Soweit wir an unseren Fallbeispielen beobachtet haben, und so-
weit auch an allen anderen abgeschlossenen Staatserrichtungen so-
wie an der weiteren Entwicklung der griechischen Poleis ablesbar
ist, ist die Existenz einer Staatsgewalt'”® erkennbar am Bestehen von
meist formalisierten, auf Dauer angelegten Institutionen, welche
die hochste allgemeine Macht in der Polis ausiibten. Die Institutio-
nen werden in literarisch {iberlieferten oder inschriftlich erhaltenen
Texten sowohl als solche genannt und beschrieben, als auch werden
auf dieselbe Weise ihre Handlungen und die von ihnen festgelegten
Regeln tiberliefert. Die ergiebigsten Quellen dafiir sind die Gesetze,
die von allen Polisbewohnern beachtet werden miissen und im all-
gemeinen mit Strafen sanktioniert sind. Schon daran ist ersichtlich,
dal} die Staatsgewalt vor allem als rechtliche Gewalt in Erscheinung
tritt, was in einigen Studien zur Staatsentstehung nicht oder ungenti-
gend beriicksichtigt wird.!” Die Gesetzgebung, die nach dem Prinzip
der Gewaltenteilung in den meisten modernen Staaten als Aufgabe

178 Soweit wir wissen, ist keine Polis durch einen Tyrannen in die Staatlichkeit gefiihrt
worden. Die griechischen Tyrannen, die seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. viele Poleis
beherrschten, haben vielmehr bereits bestehende Staatswesen okkupiert und dann
die vorhandenen Institutionen zugunsten ihrer personlichen Herrschaftsausiibung
weitgehend entmachtet, wenngleich nicht vollig abgeschafft. Zum geringfiigig
institutionellen, aber dennoch staatlichen Charakter der Tyrannis vgl. Dreher 2017,
180f.; dazu Maffi 2023.

1MVel. Jellinek 1922,266.433:,,Solche durch feste Regeln geordnete Willensverhéltnisse
sind aber Rechtsverhéltnisse. So ist denn im Begriffe der Staatsgewalt schon der der
rechtlichen Ordnung enthalten. Anerkannt auch von Service 1977, 118-122. Zur
andernorts fehlenden Beriicksichtigung des rechtlichen Bereichs vgl. die Kritik von
Maffi 2022, 260.
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einer legislativen Gewalt bestimmt ist, wurde bereits in den frithen
griechischen Poleis von eigenen, und zwar den hochsten politischen
Gremien wahrgenommen, ndmlich von einem Rat iiberschaubarer
Grofle, der aus ausgewihlten Politen bestand. Gegebenenfalls war
die Zustimmung der Volksversammlung einzuholen. In Dreros wurde
die gesetzgebende Gewalt, wie wir gesehen haben, schlicht als ,.die
Polis* bezeichnet. Die genannten Gremien erlieBen nicht nur Ge-
setze zur Regulierung des gesellschaftlichen Zusammenlebens ein-
schlieBlich des kultischen Bereichs, sondern fafliten auch Beschliisse,
die wir meist Dekrete nennen, iiber politische Maflnahmen wie zum
Beispiel Kriegsfiihrung oder Vertragsschliisse mit anderen Staaten.
Sie setzten auch Amtstrager ein und kontrollierten deren Amtsfiih-
rung. Diese bildeten die exekutive Gewalt, der im allgemeinen, bei
allerdings groen Unterschieden in den einzelnen Poleis, eher gerin-
ge Kompetenzen zugestanden wurden, da die griechische Polis als
Biirgergemeinschaft der Machtfiille einzelner Amtstrager grundsétz-
lich miBtrauisch gegeniiberstand, wovon auch das oben besprochene
Gesetz aus Dreros mit dem Iterationsverbot fiir den Kosmos zeugt.
Die judikative Gewalt schlielich konnte, gerade in der Friihzeit und
spater besonders bei geringen Vergehen, von einzelnen Amtstragern
ausgeliibt werden, wie wir etwa aus dem Gesetz aus Dreros oder aus
dem spiteren Athen wissen. Aber in fast allen Stadtstaaten gab es fiir
die meisten und vor allem die Kapitalverbrechen Gerichtshéfe mit
mehrkopfigen Richtergremien, wie die 51 Epheten, die im oben be-
sprochenen Toétungsgesetz von Drakon das Urteil zu fallen hatten. '
Nur in Sparta war auch fiir die Kapitalverbrechen das hochste politi-
sche Gremium, die Gerusia, zustindig, wie wir aus spéteren Quellen
erfahren.'®!

Die sogenannte Kolonisation, also die Griindung von neuen Sied-
lungsorten, griechisch Apoikien, setzt die Existenz einer staatlichen
Ordnung in der Heimatpolis der Kolonisten nicht notwendig voraus.
Die Organisation einer solchen Neusiedlung, von der Befragung des
delphischen Orakels tliber die Bereitstellung der materiellen Res-
sourcen und der Transportkapazitdten bis zur Aufrechterhaltung des
Kontakts zwischen der Apoikie und der Mutterstadt war zwar auf-

180 Zur Gewaltenteilung als staatlichem Prinzip s. auch Teil I, 26.
181 Xen. Lak. pol. 10, 2; Aristot. pol. 1275b10; Plut. Lyk. 26.
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wendig, konnte aber durchaus auch aus eigener Initiative von begii-
terten Mitgliedern der Oberschicht geleistet werden.!®? Da eine gro-
Bere Zahl von Apoikien bereits im 8. Jahrhundert angelegt wurde,
sowohl in Unteritalien und Sizilien als auch im Schwarzmeergebiet,
miifite man zugunsten der gegenteiligen Annahme postulieren, daf3
die jeweiligen Mutterstédte bereits zu dieser Zeit staatlich organisiert
gewesen wiren; darauf deutet jedoch nichts hin. Wenn wir bei unse-
rer obigen Datierung bleiben, nach welcher die Staatsgriindungen
um 700 v. Chr. erfolgten, dann sind die frithen Apoikien, mindestens
die des 8. Jahrhunderts, ,,private” Unternehmungen unter Fiihrung
eines angesehenen Aristokraten, des oikistes, gewesen.'®* Wenn die
Aussiedler ihre Heimatpolis nicht aufgrund von internen Auseinan-
dersetzungen verlieBen bzw. verlassen muflten, wie z. B. die soge-
nannten Parthenier aus Sparta Tarent gegriindet haben sollen,'3* so
wird thre Unternehmung von der Polisgemeinschaft, auch wenn die-
se noch vorstaatlich organisiert war, unterstiitzt worden sein, nicht
zuletzt, um durch die ErschlieBung neuer Landgebiete eine Entlas-
tung von dem im 8. Jahrhundert gestiegenen Bevdlkerungsdruck zu
erreichen. In Stidten, die bereits staatliche Ordnungen etabliert hat-
ten, mogen dann die Neugriindungen durch Beschliisse der zustandi-
gen Institutionen staatlich sanktioniert und gefordert, vielleicht so-
gar initiiert und organisiert worden sein, wie es aus spéteren Féllen
bekannt ist.'® Aber eine staatliche Initiative oder Beteiligung muf3
nicht zwingend angenommen werden, wie das Beispiel des élteren
Miltiades aus Athen zeigt, der in der Herrschaftszeit des Tyrannen
Peisistratos einen ,,privaten” Siedlungszug in die thrakische Cher-

182 S0 schon Graham 1964, 7f.; vgl. Welwei 2002, 44. Osborne 1998 dokumentiert
sowohl staatliche als auch private Unternehmungen.

18 So ist auch die Griindung der Phéakenstadt Scheria bei Hom. Od. 6, 4-10,
einzustufen, wie Osborne 1998, 256f., zu Recht darlegt. Das stimmt mit dem oben
ausgefiihrten nichtstaatlichen Charakter der homerischen Gesellschaft iiberein. Die
jingere Forschung geht zudem davon aus, dafl die Griindung einer Apoikie kein
durchorganisiertes, in sich abgeschlossenes Unternehmen war, sondern in mehreren
Siedlungsschritten iiber mindestens eine Generation hinweg erfolgte, vgl. Hall 2014,
107.

184 Strabon 6, 3, 2f., 278-280; Aristot. pol. 1306b27-30.

185 Ein offizieller BeschluB3 der Polis Athen ist inschriftlich bezeugt durch IG II* 1629,
vgl. Osborne 1998, 253, mit weiteren Féllen, allgemein auch Stein-Holkeskamp 2015,
101f. 115.
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sones unternahm und dort eine individuelle (staatliche?) Herrschaft
errichtete.'®

Ob Koloniegriindungen staatlich organisiert waren, hing also
davon ab, ob die betreffende Mutterstadt bereits ein Staat war, und
ob dieser Staat die Unternehmung in die Hand genommen hat oder
nicht. Leider ist gerade fiir die Poleis, welche die meisten Apoikien
gegriindet haben, unter anderen das eubdische Chalkis, Korinth oder
Milet, nicht herauszufinden, wann genau sie in Stadtstaaten transfor-
miert wurden. Es ist durchaus denk- aber nicht nachweisbar, dal} eine
Transformation zum Staat in den Mutterstddten erst stattfand, nach-
dem sie in den Apoikien schon erfolgt war und von dort eine Riick-
wirkung ausging.'®” Denn der Regelungsbedarf war in den Apoikien
besonders hoch, weil bei einer Neugriindung viel bewuflter geplant
werden muflte, etwa welche Aufgaben an wen delegiert werden,
welche Gremien gebildet werden, wer bei welchen Angelegenheiten
Mitsprache haben soll, wie das Ackerland verteilt wird, wie mogliche
Konflikte zwischen Siedlern aus verschiedenen Herkunftspoleis (wie
z. B. im sizilischen Himera) geregelt werden usw. Wenn diese Mog-
lichkeit zutrdfe, wéren die ersten (Stadt-)Staaten der griechischen
Welt in den neuen Siedlungsgebieten errichtet worden.'®®

Auch rein geographische Zusammenschliisse von kleineren Sied-
lungen zu groBeren, gegebenenfalls urbanen Einheiten sind per se
keine Staatsgriindungen, obwohl diese Gleichsetzung verschiedent-
lich explizit oder implizit in der Forschung auftaucht.'® Anlaf3 dazu

186 Hdt. 6, 34-38.

187 Eine Riickwirkung bei der politischen Organisation nimmt auch Schuller 2002, 13,
an, ohne sich direkt auf die Staatlichkeit zu beziehen; diese ist immerhin angedeutet bei
Welwei 2002, 52.

188 Fiir Sparta konnte man sich eine solche Riickwirkung vorstellen, wenn die Griindung
der Kolonie Taras um 700 v. Chr., also etwa zeitgleich mit der Staatsbildung erfolgte.
Aus Athen hingegen wurden in der Frithzeit bekanntlich keine Kolonien gegriindet.

139 Die geographische Dimension der ,,Polisentstehung betonen etwa Andreev 1988,
26; Schuller 2002, 11; Meister 2020a, 115. Von den meisten Autoren des Sammelbandes
Meister / Seelentag 2020, insbesondere in der archdologischen Perspektive von E.
Kistler, wird Polisentstehung (im Sinn von Staatsentstehung) nur als (quantitative)
Anderung der Siedlungsweise betrachtet. Berechtigte Kritik daran {ibt Maffi 2022, 254.
Im Gegensatz dazu warnt C. Morgan nachdriicklich vor einer Vermischung von
politischen Prozessen mit urbanistischen Entwicklungen, wofiir Freitag 2007, 385,
mehrere Publikationen Morgans zitiert. Service 1977,347-349, und Runciman 1982, 366,
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geben die oft mythenhaften Erzédhlungen einiger griechischer Poleis
iiber ihre eigene Frithgeschichte, in denen ein Synoikismos, ein ,,Zu-
sammensiedeln® mehrerer Siedlungseinheiten einen wichtigen Ent-
wicklungsschritt markiert, wie der dem Theseus zugeschriebene
Synoikismos ganz Attikas. Im Hinblick auf den Staatsbegriff, der
ja in der griechischen Geschichtsschreibung nicht in unserem Sinn
definiert ist, kann ein solcher Synoikismos zunéchst nur zur Herstel-
lung von zwei Voraussetzungen fiir eine Staatsgriindung beitragen:
Durch den Zusammenschlufl mehrerer Gebiete wird ein Territorium
geschaffen (oder nur vergroBert), und zugleich wird die Einwohner-
zahl dieses Territoriums erhoht, wodurch diese méglicherweise erst
die kritische Grofle erreicht, die fiir eine Staatsgriindung unerldflich
ist."”? Fiir die Staatswerdung muf3 jedoch als drittes und entscheiden-
des Element die Errichtung einer Staatsgewalt hinzutreten, was in der
einen oder anderen Polis durchaus der Fall gewesen sein mag — histo-
risch belegte Beispiele sind mir aber nicht bekannt. Im oben herange-
zogenen Fallbeispiel Tiryns kann sogar geschlossen werden, daf3 die
LStrukturierung der Polisgemeinschaft bereits vor der Zusammen-
siedlung erfolgte®, da ,,sich keine stidtische Siedlung aus der Zeit
der Inschriften archdologisch nachweisen 1a6t*“, so dafl anzunehmen
ist, ,,dal Tiryns damals aus einer Reihe verstreuter Dorfer bestand,
die aber staatlich eine Einheit bildeten...“.""! Haufig belegt sind dann
in klassischer und hellenistischer Zeit Zusammenschliisse von im all-
gemeinen zwei Poleis, als diese Gemeinwesen unstrittig staatlichen
Charakter besalen. Daher muflten in den entsprechenden Vertrdgen
auch staatsrechtliche Rahmenbedingungen wie Biirgerrecht, politi-
sche Entscheidungsinstanzen, Gerichtsbarkeit u.a. geregelt werden,
sie heiBBen daher Sympolitievertrige. Es bleibt also festzuhalten, da3
ein Synoikismos sowohl von vorstaatlichen als auch von staatlichen
Siedlungseinheiten durchgefiihrt werden konnte.

formulieren deutlich, dafl die Urbanisierung noch keinen Staat hervorbringe. Raaflaub
1991, 241, lehnt es ab, die Polisentstehung im 8. Jahrhundert nur als Stadtbildung
zu verstehen; vielmehr seien politische Merkmale entscheidend. (Allerdings kommt
Raaflaubs Polis-Definition in A. 122 ganz ohne die Begriffe ‘Herrschaft” und "Staat”
aus). Weitere Literatur bei Ronnberg 2021, 16, der auch selbst die Gleichsetzung
ablehnt.

19 S dazu Teil I, S.24.

91 Korner 1993, S. 89 (Hervorh. M.D.)
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Im Unterschied zu einer Staatsgriindung (s. dazu u. den iiber-
nichsten Unterpunkt) muf} ein ,,Zusammensiedeln nicht unbedingt
ein einmaliger, gelenkter Akt sein, der zu einem bestimmten Zeit-
punkt erfolgt. Vielmehr ist in vielen griechischen Gebieten mit Sied-
lungsverdnderungen zu rechnen, die sich iiber einen ldngeren Zeit-
raum erstreckten und so zur Konzentration der Bevolkerung in einer
zentralen Siedlung, mithin zur Stadtbildung oder StadtvergroBerung
fiihrten.

Am fehlenden Nachweis einer Staatsgewalt scheitern auch samt-
liche rein archiologisch begriindeten Schlufolgerungen auf die
Existenz von politischen, insbesondere staatlichen Strukturen.'”? Wie
weiter oben ausgefiihrt,'* erlauben Unterschiede in der Grofle von
Wohnhiusern sowie in der Grabausstattung zwar Schliisse auf eine
okonomisch-soziale Differenzierung, aber nicht auf die genaue hie-
rarchische Position der Bewohner beziehungsweise der Bestatteten
innerhalb einer Gesellschaft. Ulf und Kistler teilen diese Skepsis
in Bezug auf Griaber und Nekropolen, leiten jedoch aus den unter-
schiedlichen Baubefunden in Lefkandi auf Eubda in der frithen Ei-
senzeit zunédchst die Existenz eines ,,heterarchischen Herrschaftssys-
tems zwischen lokalen Anfiihrern in Megaron-Bauten* ab, das sie
angesichts von zwei ,,stattlichen Absidialbauten* um 1100 v. Chr.
von einer ,,klare(n) Hierarchie* durch eine Familie als ,,herrschende
Zentralinstanz® abgeldst sehen.'”* Damit tiberschétzen sie im konkre-
ten Fall die Aussagekraft von baulichen Zeugnissen in Bezug auf ge-
sellschaftliche Verhiltnisse ebenso wie in ihrer allgemeinen Behaup-
tung: ,,Mit neuen Bauformen werden im Innern einer Gesellschaft
neue gesellschaftliche Strukturen angeregt, die soziale Transforma-
tionsprozesse auslosen ...“.'"" Neue Bauformen entstehen jedoch
nicht aus sich selbst heraus. Sie beruhen auf den Bediirfnissen und

192 Auch Fral3 2028, 106, betont, daf sich aus archdologischen Befunden keine sozialen
und politischen Strukturen rekonstruieren lieen.

193S. 0. bei A. 90-93. 177.

194 Ulf / Kistler 2020, 168f.

195 UIf / Kistler 2020, 159f. Vgl. auch S. 50, wo einem neuen Hallenbau in Azoria
auf Kreta folgende Auswirkung zugeschrieben wird: ,,.Dieser Bau machte die
Biirgerversammlung in Azoria gleichermallen zu einer physischen Begebenheit wie zu
einer politischen Institution ...“ — als ob beide Eigenschaften von einer Halle abhéngen
wiirden!
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Planungen der handelnden Subjekte und kénnen daher, miissen aber
nicht Ausdruck von verdnderten gesellschaftlichen oder politischen
Strukturen sein.

,, Aktionsmodus

Nicht in allen Situationen, in denen die handelnden Subjekte gesell-
schaftlich relevante Mallnahmen anstreben oder umsetzen, miissen sie
auch einen prézisen Begriff davon gehabt haben, der ihre Ziele oder
das Ergebnis ihres Handelns zum Ausdruck gebracht hitte. Welche
Parolen, Losungen oder Zielbeschreibungen bei der Transformation
der frithen Polis zum Staat verwendet wurden, bleibt uns vollig un-
bekannt. Sicher ist jedoch, daB} sich eine solche Transformation nicht
von selbst, sozusagen hinter dem Riicken der Beteiligten, vollziehen
konnte, sondern dafl den handelnden Personen bewuf3t gewesen sein
muB, dal} sie mit ihrer konkreten Entscheidung, einem genau definier-
ten Gremium (wie der spartanischen Gerusie), einem oder mehreren
diesem Gremium verantwortlichen Amtstrdgern (wie dem kretischen
Kosmos) oder einem mehrkopfigen Gerichtshof (wie den athenischen
Epheten), jeweils mit wie deutlich auch immer definierten Zustindig-
keiten versehen eine allgemeine Gewalt iiber die Bewohner ihres Ter-
ritoriums einzurdumen, eine Verdnderung in der politischen Organisa-
tion ihres Gemeinwesens herbeifiihrten.'” Eine Konsenssuche unter
den fiihrenden Ménnern der Polis, wie wir sie fiir die homerische Ge-
sellschaft annehmen, mag zwar weiterhin {iblich gewesen sein, die
vorstaatlichen Kommunikationsstrukturen bestanden ja fort, aber bei
fehlender Einmiitigkeit wurden nun Instanzen etabliert, die eine Ent-
scheidung auch gegen den Willen von Minderheiten oder von einzel-
nen durchsetzen konnten und sollten. Das Mehrheitsprinzip, das nun
in formalisierter Weise zdhlbare Stimmenverhéltnisse hervorbrachte
— auBler bei der spartanischen Volksversammlung, die das allerdings
ebenfalls formalisierte Akklamationsprinzip zur Mehrheitsfindung
beibehielt — war zugleich Mittel und Ausdruck der neuen Hierarchie."’
Allgemeingiiltige Gesetze, meist schriftlich festgeschrieben und bald

19 Vgl. Dreher 2021; weitere Hinweise im nédchsten Abschnitt, bes. bei A. 213.
7 Allgemein zur Mehrheitsentscheidung Flaig 2013, zum antiken Griechenland S.
173-217, zu den Kriterien fiir ein formalisiertes und verbindliches Verfahren S. 180.
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fiir alle sichtbar offentlich aufgestellt, fithrten allen Polisbewohnern
ihre Rechte und Pflichten vor Augen. VerstoB3e gegen sie oder gegen
gesellschaftliche Grundregeln wurden nicht mehr durch schiedsrich-
terliche Streitschlichtung wie in der homerischen Gesellschaft, son-
dern durch verpflichtende gerichtliche Verfahren entschieden.

In all diesen Institutionen manifestierte sich die neu errichtete
Staatsgewalt, und all diese Institutionen muflten von den daran be-
teiligten oder davon betroffenen Polisbewohnern als etwas Neues
wahrgenommen werden. Es ist deshalb angemessen, die jeweils erste
MaBnahme zur Institutionalisierung einer staatlichen Gewalt in einer
Polis als einen qualitativen Sprung zu bezeichnen,'® als einmali-
gen und akuten Ubergang von einer vorstaatlichen in eine staatliche
Struktur, als Beginn der Polis als griechischen Stadtstaates.

Qualitative Spriinge kommen in der Geschichte der menschlichen
Gemeinschaften immer wieder vor und werden von der Geschichts-
wissenschaft als solche eingestuft, am offensichtlichsten, wenn es
sich um Revolutionen handelt.”” Bei der Entstehung der frithgrie-
chischen Staatlichkeit jedoch wird diese Metapher mit gro3er Kon-
sequenz vermieden. In der hier herangezogenen Literatur bildet nur
A. Maffi eine Ausnahme, und S. Fral} erkennt immerhin an, dal} bei
aller Abstufung (dazu sogleich) doch zuerst eine Stufe oder Schwelle
zur Staatlichkeit iiberschritten werden muf3.2* Ist in der librigen Lite-
ratur dann doch einmal, am ehesten in Bezug auf einzelne Bereiche
wie der Rechtsprechung, von einem Sprung die Rede, dann ist damit
lediglich ein groBer Unterschied zwischen einem fritheren und einem
spéateren Zustand gemeint,?”" aber nicht in dem eben ausgefiihrten

% So schon Dreher 2021, 128. Zeller 2020, 209, kritisiert die ,,Unterscheidung
zwischen staatlicher und vorstaatlicher Organisation™ als statisch (s. 0. bei A. 98).
Die Transformation oder der "Sprung” vom einen in den anderen Status erscheint mir
jedoch alles andere als statisch.

19 Jellinek 1922, 403, scheint in diese Richtung zu denken: ,,... der Staat entsteht mit
dem Dasein einer faktischen, sofort mit einem Gebiete ausgeriisteten Herrschergewalt™.
Jingst ist das Phdnomen zum Thema und zum Titel einer Monographie iiber den
kognitiven Sprung geworden, den der Mensch mit dem Ursprung seiner Vorstellungskraft
vollzogen hat: Silvia Ferrara 2021: Il Salto*.

20 Maffi 2022, 263; FraB 2018, 23f.: , Aber auch wenn die Schwelle zwischen
Staatlichkeit und Vorstaatlichkeit nicht (immer) klar abgrenzbar ist, so existiert sie doch
dessen ungeachtet™ (A. 88).

21 Nach Lundgreen 2020, 184f., betont ,,die Forschung™ angesichts der Rechtsprechung
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Sinn eines grundlegenden, plotzlichen Sprungs in die Staatlichkeit.
Vielmehr besteht man insbesondere in der jiingeren Forschung, in der
erst eine ernsthafte Diskussion dieser Thematik begann, auf einer all-
maéhlichen, graduellen Entfaltung von Staatlichkeit.*** Ich habe diese
Ansicht bereits an anderer Stelle kritisiert und der Vorstellung einer
flieBenden Entstehung des Staates, von der kein Anfang erkennbar
ist, eine Absage erteilt.?® Denn die Einrichtung, Ubernahme und An-
erkennung einer allgemeinen Gewalt kann zwar liber unterschiedlich
lange Zeit initiiert, diskutiert und vorbereitet werden, aber die tat-
sdchliche Konstituierung der damit betrauten Institution kann nur zu
einem ganz bestimmten Zeitpunkt geschehen, ebenso wie ein Gesetz
zu einem bestimmten Zeitpunkt in Kraft tritt, bei den Griechen im
allgemeinen in dem Moment, in dem es beschlossen wurde.

Nun hort sich eine Aussage wie ,,Sprung in die Staatlichkeit*
vielleicht sehr schroff oder zugespitzt an. Das mag dazu beigetragen
haben, daf} in der neueren Literatur, die sowieso zu ,,Soft-Formu-
lierungen‘ neigt, ,,die strikte Dichotomie Staat / Nicht-Staat* haufig
abgelehnt wird.?** Dabei wird iibersehen, da3 der ‘Sprung” vor al-
lem eine analytische Kategorie darstellt, welche das qualitativ neue
Element der Staatlichkeit in einer Gesellschaft erfassen will. Damit

des Kosmos im Gesetz von Dreros einen ,, institutionellen Sprung™ im Vergleich zur
Streitschlichtung bei Homer; in A.85 verweist er aber nur auf Holkeskamp 2003, bes.
98f.

202 S0 etwa Service 1977, 377; Walter 1993, 18; Scheidel 2013, 13; Grote 2016a, 241 A.
17; Meister / Seelentag 2020, 23. Ulf / Kistler 2020, 151, nennen das ,,die Forderung,
den Begriff "Staat” flexibler zu fassen®, der sie sich anschlieBen und Lundgreens
,,Konzept der Governance* akzeptieren (s. Lundgreen 2020, 165), mit dem die graduelle
Durchsetzung von Schliisselmonopolen verbunden wird, s. Teil I, S. 45f. Schon Engels
1972 (1884), 111f., hatte zur Entwicklung in Athen konstatiert: ,,Aber der Staat hatte
sich inzwischen im stillen entwickelt“, womit er vor allem die Schaffung von Amtern
in der vorsolonischen Zeit meint. Fiir das analoge Verstindnis des modernen Staates
vgl. den programmatischen Titel von Schuppert 2010, ,,Staat als Prozess®, auf den
sich Lundgreen beruft. Weitere Literaturangaben bei Ronnberg 2021, 17f., der sich
ausdriicklich diesem Forschungs-,,mainstream‘* anschlieft.

Ein Gutteil der Forschung beschiftigt sich nur mit der Entwicklung, und das heif3t dort:
mit der Erstarkung des Staates bzw. seiner Institutionen. Dieses Wachstum wird oft mit
der Entstehung des Staates gleichgesetzt, obwohl die Existenz des Staates vorausgesetzt
und eine eigene Frage ist.

203 Dreher 2021, 127f., mit Literaturverweisen; anders noch Dreher 1983, 49.

204 Etwa Lundgreen 2014, 35. Vgl. Teil 1, S. 42.
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ist jedoch keiner grof8en Zisur, keinem Umbruch in allen Bereichen
einer gegebenen Gemeinschaft das Wort geredet! Selbstverstindlich
kam es im téglichen Leben der Menschen zu keinen Unterbrechun-
gen oder plotzlichen Verdnderungen. Sie setzten ihre Arbeit, ihre kul-
tischen Handlungen und ihr Privatleben wie bisher fort. Und es ist
auch im politischen Bereich zwar nicht nachpriifbar, aber durchaus
vorstellbar, daf} die neu kreierte staatliche Regierung in den Hianden
derselben Personen blieb, die in der vorausgegangenen, vorstaatli-
chen Zeit die Polis leiteten (s. dazu unten zu den Akteuren). Aber
wenn die dazu berechtigten Ménner zur Volksversammlung gin-
gen, hatten sie, zumindest in einem Teil der Poleis, Ratsmitglieder
zu wihlen und vorgelegten Gesetzen zuzustimmen; wenn sie eine
Beschwerde oder eine Klage erheben wollten, konnten und muften
die Biirger sich an einen bestimmten Amtstriger wenden; und wenn
ithre Klage angenommen wurde, erhielten sie ein Urteil vom zustén-
digen Gericht. Die Verdnderungen waren also durchaus spiirbar, aber
auf den politisch-rechtlichen Bereich bzw. auf einen Teil davon be-
schrankt.?%

AuBerdem ist offensichtlich und unbestreitbar, da3 der Staat am
Beginn seiner Existenz als rudimentir, als schwach, als im wortli-
chen Sinn primitiv?* gelten muf}, da er sich nur in einer oder we-
nigen Institutionen manifestierte. Und ebenso offensichtlich ist, da
diese zundchst wenigen und vielleicht noch nicht durchsetzungsstar-
ken Institutionen mit der Zeit gestirkt, vergroBert und durch zusitz-
liche Einrichtungen ergidnzt wurden, auch wenn etwa die Schaffung
von Amtern nicht unbedingt in der schematischen Weise erfolgte,

205 Wie bedeutsam dieser Bereich auch fiir die griechischen Poleis war, konnte an vielen
Anbhaltspunkten des weiteren Geschichtsverlaufs gezeigt werden. Es soll aber hier nur
angedeutet sein, wie unberechtigt die einseitige Kritik eines Teils der Forschung (e. g. J.
Blok, A Duplouy) an einer politisch-rechtlichen Betrachtungsweise ist. Die stattdessen
favorisierten kultur- und sozialgeschichtlichen Herangehensweisen sind zwar ihrerseits
berechtigt (wenngleich zu einseitig), konnen die abgelehnten Verfahren jedoch nicht
ersetzen.

206 Vgl. dazu Dreher 2006: ,,Die Primitivitdt der friihen spartanischen Verfassung®,
und o. A. 63. Zu Unrecht behauptet Schmitt 2017, 18, mit der Verwendung des
Staatsbegriffs fiir die Antike werde ausgeblendet, da3 die Intensitdt der Staatlichkeit
sehr unterschiedlich sein konne und daf3 die Polis einen geringeren Grad an Staatlichkeit
erreicht habe als die Moderne. Die anfénglich begrenzte Durchsetzung der Staatsgewalt
betonen etwa auch Schulz / Walter 2022, 1 48.
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wie es die aristotelische Athenaion Politeia fiir das frithe Athen re-
konstruiert.?”” Eine allmdhliche Entwicklung gab es also tatsachlich,
aber keine, die mit der Staatsenstehung gleichzusetzen wére, son-
dern eine, die den bereits errichteten Staat weiterentwickelte.?”® Wie
schon in Teil I (S. 43) ausgefiihrt, setzt eine variierende Staatlichkeit
auch begrifflich die Existenz eines Staates voraus. Selbstverstidndlich
konnen wir also von Abstufungen der Staatlichkeit sprechen, da Um-
fang und Intensitét der staatlichen Aktivitidt zunahmen. Es ist ohne
weiteres zuldssig und sinnvoll, zwischen frither oder schwécherer
Staatlichkeit und ausgeprégter oder weit entwickelter Staatlichkeit
zu unterscheiden.?” Fiir das Athen nach der Zeit Drakons sind die
allgemein anerkannten Entwicklungsstufen von Staatlichkeit mit den
Namen der maB3geblichen Akteure, Solon, Kleisthenes und Ephialtes,
verbunden.

Diese Unterschiede zeigen sich am deutlichsten daran, wie umfas-
send der Zugriff des Staates auf die verschiedenen gesellschaftlichen
Bereiche?!® und auf sdmtliche Statusgruppen der Gesellschaft ist. Es
versteht sich, daB3 etwa ein Amtstrager der frithstaatlichen Polis bei
der Durchsetzung gesetzlicher Regelungen noch Riicksicht auf seine
Standesgenossen nehmen muflte, die wie er selbst vor der Staatser-
richtung zur Gruppe der big men gehort hatten, wihrend dann spiter
im klassischen Athen die Amtstriger ihre Amtspflichten gegeniiber
allen ohne Ansehen der Person erfiillen muflten; auch wurde ihre
Amtsfiihrung in speziellen Verfahren (euthynai) iiberpriift. Es ver-
steht sich ferner, da3 die Staatlichkeit der griechischen Polis niemals
so umfassend ausgestaltet wurde, wie es in den meisten modernen
Staaten der Fall war und ist. Bekanntlich verfiigten die Poleis auch in
den spéteren historischen Phasen nicht {iber eine Polizei mit den in

207 Aristot. Ath. pol. 3.

28 So auch FraB 2018, 24 A. 88: ,,Denn die genannten graduellen Abstufungen an
Staatlichkeit gibt es nur innerhalb der Kategorie "Staat™.

209 Fraf} 2018, 24 A. 87, verweist dazu beispielhaft auf die Diktion von Grinin. Die
Unterschiede im Grad der Staatlichkeit setzen sich {ibrigens liber die gesamte Geschichte
bis in die heutige Zeit hinein fort und sind nicht spezifisch fiir den friihen Staat.

210§ dazu Teil 1, S. 25f. Wenn dort die Staatsgewalt als hochste Gewalt innerhalb des
Staatsgebiets definiert ist, die liber allen gesellschaftlichen Bereichen steht, so ist damit
nicht gemeint, dafi jede Staatsgewalt alle diese Bereiche umfassend regelt, sondern nur,
daB die Staatsgewalt grundsitzlich in jeden dieser Bereiche eingreifen kann.
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der Neuzeit iiblichen Vollmachten, nicht {iber eine Staatsanwaltschaft
und nicht iiber einen Verwaltungsapparat. In vieler Hinsicht verlieen
sie sich auf die Mitwirkung ihrer Biirger, gerade im Rechtswesen und
dort besonders bei der Vollstreckung von Gerichtsurteilen in Form
der — staatlich sanktionierten — Selbsthilfe. Diese Beschrinktheit der
Staatsgewalt im Vergleich zu modernen Staaten ist der Grund, aus
dem ein Teil der Forschung die Verwendung des Staatsbegriffs fiir
die Vormoderne grundsitzlich ablehnt. Nach der hier zugrundegeleg-
ten Staatsdefinition ist diese Position jedoch nicht akzeptabel !

Akteure

Gerade von der Forschungsrichtung, die sich fiir eine allmahli-
che Entstehung von Staatlichkeit ausspricht, werden die diesbeziigli-
chen Entwicklungsstufen oft mit unpersonlichen, um nicht zu sagen:
entpersonlichten Formulierungen umschrieben: So weisen C. Ulf /
E. Kistler auf ,,die Beobachtung* hin, ,,dass staatliche Institutionen

. sich in parallel zueinander, aber nicht gleichmiBig anlaufenden
und auch nicht prognostizierbaren Prozessen herausbilden®. Fiir U.
Walter ist entscheidend, ,,dal} sich die Funktionen in einem gewissen
MafB verfestigten und zu Amtern wurden®. Und in der systemtheore-
tisch ausgerichteten Konzeption O. Grotes iibernehmen die abstracta
,Komplexitit“ und ,,politisches System* die Funktion von agentes.*'?

M Vgl Teil 1, S. 16-18.

212 UIf / Kistler 2020, 151f.; Walter 1998, 21 (vgl. Dreher 2021, 128 A. 39); Grote
2016Db, 468: ,.das politische System reagierte auf die Steigerung der Komplexitit seiner
Umwelt also mit einer Erhdhung der eigenen Komplexitit. ... Die politischen Systeme
der griechischen Poleis reagierten hierauf, indem sie sich weiter ausdifferenzierten und
komplexere Verfahrensregeln schufen ...“. Und ebd. 487: Bei der ,,Herausbildung des
Politischen ... schlossen sich einzelne Systeme voneinander ab ... Mit immer noch
steigender Komplexitit ... entwickelten sich zum einen immer mehr Verfahren, ... zum
anderen differenzierten sich die Systeme weiter aus, so dass sich immer mehr Subsysteme
... ergaben. ...Auch auf die gestiegene systeminterne Komplexitit reagierten Systeme
also mit MaBnahmen zur Komplexitdtsreduktion (alle Herv. M.D.). Vgl. auch u. A. 244
und Dreher 2021, 127 A. 36. Schmitz 2008, 64ft., spricht dem Adel die zentrale Funktion
bei der Formierung der Polis ab und setzt stattdessen ein abstraktes Subjekt ein: ,,Die
Polis mufite einen anderen Weg suchen, ihre innere Ordnung zu sichern (S. 68, Herv.
MD). Bei Pettit 2023, 52ff., entwickelt sich (das offenbar vorstaatlich gedachte) ,,legal
system™ ganz ohne das Zutun von handelnden Subjekten in ein (staatliches) ,,regime of
laws®, in welchem dann Individuen ,,authorized roles iibernehmen. Im Gegensatz zu
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Aber ein Staat entwickelt sich nicht selbst. Er wird vielmehr er-
richtet, gegriindet, geschaffen von menschlichen Akteuren, von
lebenden Subjekten. Wie schon zu Beginn des vorigen Untertitels
(,,Aktionsmodus*) vorweggenommen, kann die Errichtung einer all-
gemeinen Herrschaft nur als willentliche, bewuflte Handlung ver-
standen werden,** auch wenn die handelnden Subjekte Ziel und Re-
sultat ihrer Aktion nicht unbedingt begrifflich erfassen konnen. Aus
diesem Grund ist als Uberschrift des ganzen Teils B dieser Abhand-
lung (wiederholt in mehreren Untertiteln) der Begriff Transformation
zum Staat bevorzugt worden, weil er die aktive Umgestaltung zu,
die Formierung oder Formung von etwas Neuem auszudriicken ver-
mag, gegeniiber Begriffen wie Staatswerdung oder Staatsentstehung,
die eher ein passives oder mindestens neutrales Geschehen vorstellig
machen konnten.?'*

Wer sind nun die Akteure, die die Transformation der Polis zum
Staat ins Werk gesetzt haben? Wenn wir von der weiter oben getrof-
fenen Feststellung ausgehen, daf3 die homerischen Gemeinwesen von
den 6konomisch und sozial herausgehobenen Ménnern geleitet wur-
den, die von Homer und Hesiod als basileis, von der ethnologisch-
anthropologischen Forschung als big men und chiefs bezeichnet wer-
den, dann miissen es eben Mitglieder dieser Schicht gewesen sein,
die durch die Einrichtung der oben beschriebenen Institutionen den
gennannten Sprung zu einer staatlichen Herrschaft ausfiihrten. Auch
wenn wir die handelnden Individuen nicht kennen, und auch wenn
wir nicht davon ausgehen miissen, dafl das gesamte ,,homerische*

den Vorgenannten will Seelentag 2020, 62f.; ders. 2023, 100, seinen Blick ausdriicklich
auf ,,die moglichen Akteure von Institutionalisierung® richten.

23 So auch etwa Jellinek 1922, 48-50. 175: Der Staat sei ,.eine Funktion der
menschlichen Gemeinschaft”, keine objektive reale Macht, kein natiirliches Gebilde.
Er beruhe auf bewuBter, verniinftiger Willensaktion, wie alle menschlichen Verhéltnisse
(S. 176). Sein Substrat bildeten ,,Willensverhéltnisse Herrschender und Beherrschter*
(S. 177). Van der Vliet 2005, 133 (“intentional”); 2008, 211 (“conscious and directed /
purposeful actions™); 2011, 120 (,,agency: conscious human action”); nach Ando 2017,
7, ist die Staatsgriindung eine aktive Handlung. Vgl. schon die Kritik von Marx an
Hegel, Marx 1872 (1843), 224: ,,Wére Hegel von den wirklichen Subjekten als Basen
des Staates ausgegangen, so hétte er nicht ndtig, auf eine mystische Weise den Staat
sich versubjektivieren zu lassen.*

214 Gleichwohl werden auch diese Termini, nicht zuletzt um sprachliche Eintonigkeit zu
vermeiden, im vorliegenden Text synonym verwendet.
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Leitungskollektiv eins zu eins als neue staatliche Regierung fungier-
te, so ist es doch naheliegend, daB3 es, im Gesamten, diejenigen wa-
ren, die in der Gesellschaft zuvor schon die Macht innegehabt hatten,
und die sich nunmehr die formalisierte Herrschaft aneigneten.?’> Es
ist unschwer vorstellbar, da3 es die homerische Ratsversammlung
der basileis war, wie sie im Epos flir die Phdakenstadt Scheria be-
schrieben wird, die im entsprechenden Moment sich feste Regeln ge-
geben und eine feste Mitgliederzahl (wie in Sparta, s. 0.), eine Amts-
dauer und die Modalititen der Mitgliederwahl beschlossen und damit
eine Boule, einen Rat als formalisierte Institution ins Leben gerufen
hat. Und warum soll nicht der homerische Oberbasileus, der schon
zuvor als der Erste unter Gleichen fungiert und Koordinierungsauf-
gaben wahrgenommen hatte, nun als erster Amtstrager mit bestimm-
ten Zustdandigkeiten und Vollmachten eingesetzt worden sein (und in
Athen weiterhin als (archon) basileus bezeichnet worden sein)? Da
wir dem homerischen basileus den Charakter eines Konigs aberken-
nen (s. 0. Abschnitt A), ist auch die von vielen Forschern geteilte An-
nahme gegenstandslos, daB3 vor der entstehenden ,,Adelsherrschaft®
zundchst die homerische Monarchie ,,entmachtet” bzw. abgeschafft
worden sein miisse.?' Hingegen ist eine personelle Kontinuitit der
handelnden Vornehmen beim Ubertritt {iber die Schwelle der Staat-
lichkeit denkbar, aber keineswegs notwendig. Es waren demnach

215 Auch Runciman 1982, 373, geht davon aus, daB} die basileis tibereinkommen mufiten
(,,had first to have agreed*, also eine bewulite Entscheidung trafen), ihre Rollen von
informellen Anfiihrern in ,, that of rulers holding offices” zu transformieren. Eine
gewisse personelle Kontinuitét scheinen etwa auch Schmitz 2008, 44, und Grote 2016a,
271, vorauszusetzen. Hingegen sehen Ulf / Kistler die Notwendigkeit fiir die ,,Big Men
..., sich mit den neuen politischen Verhiltnissen in der Polis zu arrangieren. Wer aber
hat dann diese neuen Verhéltnisse hergestellt? Das bleibt in den meisten Darstellungen
offen, gerade wenn behauptet wird, die big men des 8. Jahrhunderts seien irgendwie
verschwunden und eine neue Aristokratie sei (aus dem Nichts heraus?) entstanden,
so etwa Morris 1998, 76. Ma 2016, 645, bestreitet ausdriicklich, da}3 die Eliten der
Motor der archaischen Gesellschaft gewesen seien (S. 656), und macht sie zu passiven
Objekten einer subjektlosen Entwicklung (S. 645): ,.les élites ont eté¢ formées par et
dans la polis®; so auch Ma 2024 (s. 0. A. 169).

216 Vgl: Dreher 1983, 45f. An der These von einer Entmachtung des Konigtums wird
meist auch dann noch festgehalten, wenn im Gefolge Finleys dem homerischen
Oberbasileus eine ,,relativ schwache Position (Stein-Holkeskamp), eine nur graduelle
Vorrangstellung vor den anderen basileis attestiert wird; so sieht auch Stein-Holkeskamp
1989, 95, einen ,,ProzeB der Entmachtung der monarchischen Spitze*.
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die Mitglieder der Oberschicht, die Eliten, diejenigen, die sich spéter
Aristokraten nannten, diejenigen, die in der Moderne auch als Adel
bezeichnet werden,?'” die den Staat initiierten. Ein guter Teil der For-
schung erkennt an, wenngleich aus unterschiedlichen Griinden, daf3
die frithe Polis als eine ,,Adelsherrschaft® konstituiert war.?'® Daf}
dieser ,,Adel* deshalb auch die Staatsgriindung zur Erhaltung und
Intensivierung seiner Herrschaft in Gang gesetzt haben muf}, mag
vielleicht manchmal impliziert sein, wird aber selten ausgesprochen.
Denn dieser SchluB3folgerung steht entgegen, dal die Forschung die
starke Konkurrenz der Aristokraten untereinander, das sogenannte
agonale Verhalten in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen,
wie es in der frithgriechischen Lyrik widergespiegelt wird, traditio-
nell als individualistisch und eher gemeinschaftsschidlich einstuft.?"®
G. Seelentag hat diesen scheinbaren Widerspruch dadurch aufzuls-
sen versucht, dal} er die aktive Rolle der Elite als ,,Kartellbildung*
bezeichnet. Der Begriff des Kartells ist zwar nicht ganz gliicklich,
weil er der modernen Okonomie angehdrt und daher viele seiner Im-
plikationen bei der gemeinschaftlichen politischen Handlungsweise
der Aristokraten nicht gegeben sind.*”* Im Kern jedoch trifft es zu,

21" Wie eingangs erléutert (0. A. 20), wird der Terminus *Adel” in der vorliegenden Studie
nicht verwendet, auch wenn er synonym mit ‘Oberschicht” oder Elite” verstanden
werden kann. Vgl. zur sozialen Charakterisierung der Elite Duplouy 2006, passim.

218 Der archaische Staat bis zur Wende des 7. Jahrhunderts war ganz sein (sc. des Adels)
Geschopf™, so HeuBB 1969 (orig. 1946), 61; Stein-Holkeskamp 1989, 95; Hall 2014,
127:,,The emergence of an aristocracy can be considered symptomatic of the rise of the
state.” Auch viele Forscher, die keinen Ubergang der Polis in einen Staat anerkennen,
rdumen der Elite die dominante Rolle bei der Polisentwicklung ein, dokumentiert bei
Ma 2016, 639.

21 Duplouy 2006, 289f., wendet sich gegen die traditionelle Ansicht, daB die Aristokratie
neben der Polis oder sogar ihr entgegen gestanden habe. Wettkdmpfe innerhalb der
Elite seien daher keine Stérung, kein Gegensatz zum ,,ordre civique* gewesen. Auch
nach Schmitz 2008, 471f., dominiert in der Forschung seit langem die Ansicht, daB3 die
Konkurrenz(kdmpfe) der Aristokraten ihr Interesse am Gelingen eines Gemeinwesens
weit iiberlagere. Schmitz bekriftigt letztlich diese Ansicht, liberspringt dabei aber die
hier untersuchte Phase der eigentlichen Staatsentstehung. Seine unzureichend prizisierte
,.Entstehung der Polis“ verfolgt er vor allem beim Ubergang von der archaischen zur
klassischen Zeit (S. 70); seine Thesen sollen daher hier nicht mehr kritisiert werden.
Zur Forschung vgl. auch Seelentag 2023, 123.

220 Seelentag 2020, 671T., bes. 74f.; ders. 2023, 122ff., mit weiteren Konkretisierungen.
DafB Seelentag zu einseitig im wirtschaftlichen Bereich bleibt, zeigt seine Kennzeichnung
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dafl die Angehorigen der griechischen Oberschichten in irgendeiner
Form Absprachen getroffen haben muflten, die ihre Konkurrenz zu-
gunsten einer nach festen Regeln geordneten allgemeinen Herrschaft
einschriankten.

Die erste Staatsform der griechischen Poleis muf} also, wenn wir
die Diktion der spéteren Verfassungsschemata verwenden, als Olig-
archie oder Aristokratie bezeichnet werden. Die Entwicklung einer
(1. e. der homerischen) big man- / chief - Gesellschaft zu einer aris-
tokratischen Staatsform unterscheidet die griechische Polis von den
Gesellschaften, die von der anthropologisch-ethnologischen For-
schung analysiert wurden. Die genannte Forschungsrichtung hat sich
ndmlich auf diejenigen chiefdoms konzentriert, die in Form von Mo-
narchien zu Staaten geworden sind. Diesen Ubergang hat die evolu-
tionistische Forschung anscheinend als so regelhaft angesehen, daf3
sie die Transformation der Polis, die diesem Schema eben nicht folgt,
nahezu unbeachtet lie. Das fiihrt unter anderem zu allgemeinen
Aussagen, die gerade fiir die griechische Polis nicht zutreffen.??! Die
Polis war daher zunichst auch nicht Gegenstand des Early State con-

der archaischen Eliten als ,,Ausbeutungskoalition” (S. 74f.). Sicherlich waren die
Oberschichten auch bestrebt, ihre wirtschaftliche Vorrangstellung abzusichern. In erster
Linie aber bedeutete die Staatsgriindung die Errichtung einer umfassenden politischen
Herrschaft, was bei Seelentag 2020 untergeht, aber bei Seelentag 2023, 124, zumindest
angedeutet ist (s. u. 4. Ursachen der Transformation). Zur Verwendung des Kartell-
Begriffs unter Riickgriff auf G. Simmel vgl. meine Kritik an Meister / Seelentag
2020 in Teil I, 50ff. Ulf 2011 versucht, das Problem durch eine andere Bestimmung
von Wettbewerb anzugehen, so dal Wettbewerb geradezu als ein Mittel erscheint,
,um gesellschaftliche Zusammenhénge zu erzeugen® (S. 314). An vielen konkreten
Konflikten diirfte diese Interpretation jedoch scheitern.

221 Bei der Untersuchung der modernen primitiven Staaten, aber auch der archaischen
Zivilisationen, betrachten wir im Grunde die Evolution der Biirokratie einer
theokratischen Autoritdt®: Service 1977, 13 (Qviller 1981, 144, gibt als Grund dafiir das
fehlende Prinzip der Primogenitur an, was sicher zu kurz greift); ,,Alle Hauptlingstiimer
sind Theokratien“, ebd. 366. Unter den sechs ,archaischen Zivilisationen“ von
Mesoamerika iiber Agypten bis China, die Service vorstellt, ist das antike Griechenland
nicht zu finden, es ist auch in den Fallstudien von Sahlins 1963 und Breuer 2014 nicht
enthalten. Lediglich Runciman sieht auch Einzelpersonen (K&nige, Despoten, Tyrannen)
als frithgriechische Staatsgriinder an, indem er nicht auf die Polis, sondern auf Ethne
wie Thessalien blickt. Uber deren Entstehung und Staatswerdung, die zweifellos in eine
spétere Epoche fallen, fehlen uns jedoch zuverldssige Nachrichten; sie sind auch nicht
Gegenstand dieser Abhandlung, s. 0. A. 9.
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cept, das in den 1970er Jahren in den Niederlanden von einer eigenen
Forschergruppe, der ,,Early State Society*, entwickelt wurde, bis sich
E.C.L. van der Vliet diesem Gegenstand zuwandte.”*

Aber was ist mit dem Demos? Wenn wir wieder auf die vorstaat-
liche homerische Gesellschaft zuriickblicken, dann hatten wir dem
Demos eine gewisse Bedeutung fiir die Gesamtstabilitét der Polis
zugestanden, aber doch auf die vor allem passive Rolle des Volkes
und seiner Abhédngigkeit von den Anfiihrern hingewiesen.””® Ange-
sichts dieses Befundes erscheint es schon prinzipiell ausgeschlossen,
dal von einem solchen Demos irgendeine politische Initiative oder
Bewegung ausgegangen wére, umso weniger eine wie die Herstel-
lung einer staatlichen Ordnung, in welcher der Oberschicht die na-
hezu ausschliefliche Herrschaftsgewalt vorbehalten war. Dement-
sprechend ist in die Uberlieferung iiber die fritharchaische Zeit, so
diirftig sie ist, auch keinerlei Kunde iiber Revolten oder revolutio-
ndre Aktionen von Seiten des Volkes eingegangen — das ist erst fiir
Auseinandersetzungen (sfaseis) im solonischen Athen Ende des 7.
Jahrhunderts der Fall. Dennoch hat die frithere Forschung, immer
mit Blick auf die spéteren innenpolitischen Kdmpfe zwischen Demos
und Elite, zwischen Demokraten und Oligarchen, auch fiir die Friih-
zeit einen wie auch immer gearteten Druck des Demos auf die Ober-
schicht angenommen, um politische Verdnderungen zu erreichen.
Und auch wenn dabei nicht direkt von der Staatsgriindung die Rede
ist, so sind doch einzelne Aspekte der Institutionalisierung gemeint.
Es ist sicher nicht falsch, etwa die Ersetzung willkiirlicher Schieds-
urteile der basileis durch geregelte Gerichtsverfahren und die Ver-
offentlichung von allgemeingiiltigen Gesetzen, Maflnahmen also, die
im Rahmen der Staatseinrichtung erfolgt sind, als vorteilhafte Errun-
genschaften auch fiir die unteren Schichten zu werten. Das mag auch
ein wichtiger Grund dafiir sein, dall der Demos die Transformation,
die zur Herrschaft der Aristokratie gefiihrt hat, zumindest ohne Wi-

222 Van der Vliet 2005, 120, und 2008, 197, macht darauf aufmerksam, daB Griechenland
in den 21 Fallstudien in Claessen / Skalnik (eds.) 1978 nicht vorkommt, und daf in all
diesen Fillen eine Monarchie entsteht. In seinen eigenen Studien macht van der Vliet
die Polis daher zum Hauptgegenstand.

23 Vgl. 0. vor A. 40. Vgl. zur Rolle des Demos auch den Uberblick von Maffi 2019, zu
Homer S. 143.
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derstand, vielleicht sogar mit Zustimmung, akzeptiert hat. Aber ein
Riickschluf3 auf ein aktives Engagement des Demos fiir diese Ziele ist
daraus nicht abzuleiten; die entsprechende Position wird heute auch
kaum noch vertreten.??* Das irritiert, weil gerade ein Teil der jiingeren
Forschung die politische Macht der iomerischen Volksversammlung
eher tiberschétzt,’?® so dafl man erwarten wiirde, daf3 ihr auch bei der
Staatsgriindung eine bedeutende Rolle zugesprochen wiirde. Dal} das
nicht geschieht, liegt wohl daran, dal} dieser Transformationssprung
selbst nur sehr selten zum Untersuchungsgegenstand gemacht wird.
Da keine Anzeichen fiir grundsitzliche Auseinandersetzungen,
geschweige denn fiir organisierte Kdmpfe (wie die spéteren staseis)
erkennbar sind, bleibt auch die traditionelle marxistische Theo-
rie,”?® welche die Geschichte als eine Geschichte von Klassenkdamp-
fen versteht, in Bezug auf die griechische Friithgeschichte eine pe-
titio principii. Die verallgemeinerte Theorie wird von F. Engels so
zusammengefalit: ,,Da der Staat entstanden ist aus dem Bediirfnis,
Klassengegensitze im Zaum zu halten, da er aber gleichzeitig mitten
im Konflikt dieser Klassen entstanden ist, so ist er in der Regel Staat
der méachtigsten, konomisch herrschenden Klasse.“**” Engels entwi-
ckelt diese These anhand mehrerer Fallbeispiele, darunter der ,,Ent-
stehung des athenischen Staates* (Kap. V), die er als die prignanteste
Form der Staatsentstehung betrachtet: ,,Athen bietet die reinste, klas-

224 Die Kritik von Meister 2020, 224 (vgl. Meister / Seelentag 2020, 13), an dieser
Position fithrt daher auch nur dltere Studien an. Seelentag 2020, 76f., beschreibt
treffend die abgestufte Teilhabe des Demos an den Gemeinschaftsangelegenheiten der
Polis; 2023, 122, lehnt er es ab, den Demos als wesentliche gesellschaftliche Kraft bei
der Konturierung von Gesetzen anzusehen. Hingegen scheint Ma 2024, Abs. 12, der die
Herrschaft einer Elite ablehnt (s. 0. A. 215) wieder eher, aber sehr unbestimmt, an ,,the
‘people” als Trager des frithen Staates zu denken.

25 S. 0. bei A. 38-46.

226 Nur auf diese kann hier geblickt werden. Zur weiteren Entwicklung dieses Ansatzes
auch jenseits marxistischer Perspektiven vgl. vom Hau 2015, 132-134, der ihn ,,the
class-analytic approach® nennt. Auch Stahl 2003, 96-98, stellt den marxistischen
,,Denkansatz vor, dessen Konzentration auf die Kategorie der Klassengesellschaft er
ablehnt. Im Gegensatz zu vom Hau ignoriert er die Weiterfiihrung dieses Ansatzes und
bezeichnet die marxistische Forschung als ,,heute praktisch tot.

227 Engels 1972 (orig. 1884), 166f. Im gleichen Sinn heilit es weiter unten (S. 168):
,»Auf einer bestimmten Stufe der 6konomischen Entwicklung, die mit Spaltung der
Gesellschaft in Klassen notwendig verbunden war, wurde durch diese Spaltung der
Staat eine Notwendigkeit.*
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sische Form: Hier entspringt der Staat direkt und vorherrschend aus
den Klassengegensitzen, die sich innerhalb der Gentilgesellschaft
selbst entwickelten.*??® Engels geht dabei von zwei falschen Voraus-
setzungen aus. Zum einen nimmt er die legendenhaften Erzdhlungen
iiber die athenische Friihgeschichte fiir historische Tatsachen, na-
mentlich die Verfassungsgebung des Theseus, mit der er offenbar die
Staatsentstehung beginnen 146t, auch wenn er das nicht ausdriicklich
ausspricht und auch wenn gerade fiir diesen historischen Moment
keine Klassenkdmpfe angefiihrt werden. Zum anderen schreibt er der
,Gentilgesellschaft®, also der vorstaatlichen Zeit, eine intensive 6ko-
nomische Entwicklung zu: Warenproduktion, Siegeszug des Geldes,
Zinswucher, Verschuldung, Ansiedlung von Fremden, héhere Zahl
von Sklaven als von Freien, sollen dabei die Faktoren sein, die En-
gels in vollig anachronistischer Zuordnung anfiihrt. Solon ,,er6ffne-
te die Reihe sogenannter politischer Revolutionen®, in welcher ,,der
entstehende Staat™ ,,dem ausgebeuteten Volk* zu Hilfe kam und das
Eigentum der Schuldner schiitzte (S. 112). Aber erst mit der durch
Kleisthenes reformierten Verfassung sei der Staat ,,in seinen Haupt-
zligen fertig™ gewesen (S. 116).2%

Die Engelssche Behauptung, da3 der Staat durch Klassenkdmpfe
entstanden sei, wurde zum Dogma der marxistischen Geschichtswis-
senschaft. In dem Sammelband ,,Beitrage zur Entstehung des Staa-
tes* stellt der Mitherausgeber J. Herrmann in seinem Vorwort das
obige erste Engels-Zitat den Beitrdgen voran, die es dann durch die
Fallbeispiele von Mesopotamien bis hin zu Altrussland bestdtigen. In
threm Beitrag zu Sparta formuliert es G. Bockisch so: ,,Die erste Pha-
se der Staatsbildung, d. h. die Formierung der Klassenstruktur auf der
Grundlage des Bodeneigentums, beginnt mit der Eroberung Amyk-
lais um 800 (S. 126). Gleichzeitig sei die ,,Heilotie* (sic) in Lako-
nien durchgesetzt worden, so dal auch der lakedaimonische Staat
der Friihzeit die typischen Staatsmerkmale aufweise: ,,Den Haupt-
anteil am Ackerboden besal} eine aristokratische Schicht, das Mehr-
produkt wurde durch eine abhédngige Bevolkerung erarbeitet, auller-

228 Engels 1972 (1884), 164; dhnlich schon S. 116.

22 Auf die verschiedenen Irrtimer und Widerspriiche kann hier nicht eingegangen
werden. Es ist aber zu bedenken, da3 dem Autor die aristotelische Athenaion politeia
noch nicht zur Verfiigung stand.
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dem bestand noch eine breite Schicht freier Bauern, deren Stellung
durch die Grundeigentiimer 6konomisch gefdhrdet war.” (S. 127).
Auch von Bockisch wird die Staatsbildung als kontinuierlicher Pro-
zel3 liber einen ldngeren Zeitraum hinweg angesehen (S. 132). ,,Die
Staatsbildung in Sparta“ sei ,,durch die dem Lykurg zugeschriebene
Verfassungsurkunde abgeschlossen* worden, die Bockisch um 720
datiert.”°

Ein wesentlicher, hier relevanter Widerspruch in den marxisti-
schen Darstellungen liegt darin, daf3 sie einerseits den frithen Staat
als einen Klassenstaat betrachten, in dem die GroBgrundbesitzer die
unteren Klassen beherrschten und ausbeuteten, andererseits aber, aus
ideologischen Griinden, den ,,Volksmassen* eine bedeutende Rol-
le zuschreiben und sie damit erheblich iiberschétzen. AnldBlich der
Reformen des Kleisthenes erkennt Engels zwar ,,aristokratische Vor-
rechte* an, ,,aber das Volk behielt (!) die entscheidende Macht* durch
die Entscheidungen in der Volksversammlung, hitte diese Macht also
schon besessen, bevor die Staatsbildung abgeschlossen war! In Spar-
ta wurde dieser Gegensatz nach Bockisch dadurch entschérft, dal3 die
freien Bauern sich mit der Aristokratie ,,zur exklusiven Schicht der
Spartiaten formierten.!

In den neu entstandenen frithgriechischen Staaten bildeten die
herrschenden Aristokraten noch weniger als in der vorstaatlichen
homerischen Gesellschaft einen in sich geschlossenen, gegen die
unteren Bevolkerungsschichten abgeschotteten Stand, der seine
Vorrechte auf die Nachkommen vererbt hétte — auch wegen dieses
Unterschieds wird der Adelsbegriff hier nicht verwendet.?*> Dazu
palit, dall gesellschaftliche Organisationen, die unterhalb der Poli-
sebene bestanden, wie Phylen, Phratrien, Demen, Gene, anschei-
nend nicht nur aus Angehorigen der Aristokratie bestanden, son-
dern schichteniibergreifend organisiert waren. Das war mdglich,

20 Gemeint ist die GroBe Rhetra, die zu Beginn von Bockischs Beitrag eingefiihrt wird
und die oben als Griindungsdokument des spartanischen Staates interpretiert wurde.

31 Engels 1972 (1884), 113; Bockisch 1972, 128, mit einem stillen Wechsel vom
Begriff der Klasse zu dem der Schicht.

22 Eine Diskussion dariiber, ob fiir diese Oberschicht der Begriff 'Klasse” angebracht
wire, den insbesondere die soeben vorgestellte marxistische Doktrin, aber auch andere
Denkrichtungen in sehr unterschiedlichem Verstdndnis verwenden, soll hier nicht
gefiihrt werden, da sie keine zusdtzlichen Erkenntnisse ergébe.
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weil die griechische Polis spdtestens mit ihrer Staatswerdung eine
gewisse Gleichheit der Politen mit sich brachte. Die Anerkennung
des Privateigentums als grundlegenden Strukturelements der Ge-
sellschaft?** schlof3 6konomische oder soziale Gleichheit aus, an
den bestehenden Eigentumsverhédltnissen @nderte sich durch die
Staatsgriindung nichts; die Gleichheit bezieht sich vielmehr auf den
rechtlichen und den politischen Bereich.?** Ebenso wie die Staats-
gewalt die Unterwerfung aller Polismitglieder unter ihre Herrschaft
anstrebte, konnten umgekehrt alle Polismitglieder (in diesem Fall
mit Ausnahme der Fremden und Unfreien) die gleiche Behandlung
durch die Staatsgewalt, nach gleichen Gesetzen und Regeln, bean-
spruchen. Mit der Staatsgriindung waren diese Polismitglieder also
zu Polisbiirgern, zu Staatsbiirgern geworden.

Die Beteiligung der Staatsbiirger an den Polisangelegenheiten
vollzog sich weitgehend als Interaktion zwischen den Institutionen
der Polis und den Biirgern als Einzelpersonen, als Individuen. Als
solche nahmen sie an den Versammlungen des Volkes teil und stimm-
ten dort ab, an solche wurden Amter vergeben, als solche fungierten
sie in rechtlichen Angelegenheiten. An anderer Stelle habe ich die
Vorstellung kritisiert, welche die oben genannten Verbédnde als die
wichtigsten Elemente einer Polis betrachtet, und habe ,,die ausschlie-
Bende Entgegensetzung von Individuen und sozialen Verbédnden ...
fur irrefihrend* erklért.?*> Diese Verbande wurzelten, so weit wir das

23 Fiir die homerische Zeit betont von Andreev 1988, 81f.; vgl. auch Zurbach 2013,
9851f., bes. 989f. Den Zusammenhang zwischen individuellem Landbesitz, Biirgerrecht
und Institutionalisierung der Polis betont Faraguna 2024, bes. 124. 126. 135.

234 Hervorgehoben auch von Grote 2016a, 270; 2016b, 486. Ein Kennzeichen dieser
Gleichheit war die Anwendung des Mehrheitsprinzips bei den meisten Entscheidungen,
die von mehrkdpfigen Gremien getroffen wurden. Vgl. o. mit A. 196. Die intensivste
politische Ausgestaltung erfuhr diese Gleichheit natiirlich in den griechischen
Demokratien der klassischen Zeit, wihrend sie in der Anfangszeit des Staates noch
eingeschriinkt war, insbesondere durch die Reservierung der Amter fiir wohlhabende
Biirger.

25 Dreher 2021, 120. Der ganze Artikel ist dem Verhéltnis von Staat und Individuum
bis in die klassische Zeit gewidmet. Duplouy 2006, 291, konstatiert zu Recht: ,,ce
sont donc les individus qui, par leurs interactions” (sowie die Interaktion zwischen
Individuum und Kollektiv, S. 292), ,,esquissérent les contours de la cité”. bleibt jedoch
bei dieser vagen Angabe stehen und sieht die Polis durch die genannte Interaktion
bereits ausreichend gekennzeichnet, ,,bien plus que comme une entité institutionelle ou
une forme spécifique d’Etat* (S. 292). Der verfehlte Gegensatz wird in Duplouy 2019
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vermuten konnen, in verwandtschaftlichen, kultischen, lokalen oder
regionalen Beziehungen und waren oft unabhéngig von der politi-
schen Struktur einer Polis entstanden. Bei der Staatsgriindung mogen
sie durchaus dazu beigetragen haben, die Polismitglieder in die neuen
Strukturen zu integrieren, sie als Polisbiirger zu identifizieren (wenn-
gleich noch ohne formales Biirgerrecht) und damit auch die Identitét
der gesamten Polis zu stidrken. Hinweise darauf, daB sie dabei eine
entscheidende Funktion eingenommen hitten, finden sich jedoch
nicht. Hingegen wurden sie offenbar erst spéter, mit der stirkeren
staatlichen Durchdringung der Polis, auch formal in die politische
Struktur einbezogen,*¢ wie idealtypisch sichtbar an den demokrati-
schen Reformen des Kleisthenes am Ende des 6. Jahrhunderts, wel-
che die (lokalen) Demen in biirgerschaftliche Grundeinheiten trans-
formierten und neu eingeteilte Phylen als Basis fiir die Beteiligung
der Biirger an verschiedenen Gremien in Anspruch nahmen.

Obwohl wir den einzelnen Individuen als den agierenden Subjek-
ten die tragende Rolle bei der Staatsgriindung beimessen, bedeutet
diese Transformation auf der anderen Seite gleichzeitig eine Ent-Per-
sonlichung, Ent-Individualisierung, Objektivierung oder Verding-
lichung,”” indem jeder Einzelne nunmehr starker in ein geregeltes,
formalisiertes, eben institutionalisiertes System eingebunden ist. Auf
seiten der Regierenden besteht die Verdnderung darin, dal3 die per-
sonliche Autoritit der basileis, welche die homerische Gesellschaft
geleitet hatten, nun durch einen formalisierten Herrschaftsanteil,
durch eine ,,amtliche” Funktion ersetzt wurde, die der Machtentfal-
tung des einzelnen Aristokraten Grenzen setzte, wie oben im gesetz-

weiter ausgebaut.

26 Dazu Roussel 1976, bes. 4-6 (,,la Cité grecque ... apparait comme une forme de
communauté politique sui generis“, S. 6). 311f.; Gehrke 2009, 400; Dreher 2021, 121.
27 In dieser Hinsicht stimme ich mit den sonst kritisierten Ansétzen iiberein: Meister
/ Seelentag 2020, 22, {ibernehmen die Begriffe Objektivierung und Versachlichung,
mit denen die Soziologen Berger und Luckmann den Prozef3 der Institutionalisierung
beschreiben. Am Ende einer ,,Objektivation” stehe die ,,Verdinglichung® von
Institutionen, die damit ,,als eine dem menschlichen Handeln weitgehend entzogene
tiberpersonelle Entitdt™ zu begreifen seien. Eine ,,Entindividualisierung* konstatieren
sowohl der mit systemtheoretischen Vorgaben arbeitende Grote 2016b, 482, als
auch Schulz / Walter 2022, I 57, die (wie ich selbst und im Unterschied zu den
Vorgenannten) diese als ein Merkmal der Entwicklung von der,,vorstaatlichen Phase®
zur ,,Polisstaatlichkeit® verstehen.
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lichen Iterationsverbot von Dreros gesehen. Auf seiten der Regierten
hatte die Verdnderung zur Folge, daB3 sie nun nicht mehr dem einen
basileus zu folgen hatten, dem sie personlich verpflichtet und von
dem sie vielleicht auch 6konomisch abhdngig waren, sondern daf3
sie den jeweiligen Amtsinhabern kraft deren gesetzlicher Autoritét
Gehorsam zu leisten hatten, wobei sich der Idee nach alle Beteiligten
nicht mehr nach den iiberkommenen konsensualen Traditionen, son-
dern nach transparenten, ,,objektiven Regeln richten sollten.

4) Ursachen der Transformation

Eine griindliche Suche nach den Ursachen fiir die Transformation
der griechischen Poleis zu Staaten wiirde eine genauere Analyse der
griechischen Friihgeschichte unter Einbeziehung aller wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Bereiche erfordern. Das kann hier nicht geleis-
tet werden, so daB wir es bei einigen summarischen Uberlegungen be-
lassen miissen. Diese konnen keine gesicherte Gewillheit vermitteln,
da die Staatsgriindung eben einen Entschlufl der handelnden Subjekte
voraussetzt (s. 0. am Beginn von 3.) und wir nicht wissen, welche Mo-
tive und Uberlegungen fiir sie letztlich entscheidend waren.

Aus dieser Voraussetzung folgt umgekehrt, dal die gesellschaft-
liche Entwicklung nicht mit unbedingter Notwendigkeit in die als
Fortschritt empfundene Staatlichkeit miinden muf3te. Aber genau die-
ser Vorwurf einer teleologischen Sichtweise wird gegen die evolutio-
ndre Forschungsrichtung immer wieder erhoben. Dabei wird deren
Analyse, daB viele Gesellschaften iiber die Stadien von big-men-Ge-
sellschaften und chiefdoms zur Staatlichkeit gelangt sind, félschli-
cherweise die Aussage unterstellt, daB3 jede Gesellschaft diesen vor-
gezeichneten Weg von einer primitiven Stufe bis hin zur Staatlichkeit
gehen miisse. Aber die evolutionistisch orientierten Anthropologen
/ Ethnologen haben moderne primitive Gesellschaften entdeckt, die
den Ubergang in die Staatlichkeit nicht vollzogen haben, sondern
auf der Stufe von big men-Gesellschaften oder chiefdoms verblei-
ben. Ebenso gilt auch fiir die griechische Friihgeschichte, daf3 die
Entwicklung von der homerischen Gesellschaft zur klassischen Polis
nicht als zwangslaufige Entwicklung anzusehen ist.?*®

28 So auch Wright 1977, 385; Holkeskamp 1997, 4; Fral 2018, 26; Seelentag 2023,

ISSN 1128-8221 — DIKE 28 (2025)



Die Transformation der griechischen Polis zum Staat (1I) 187

Gleichwohl ist auffillig, da3 die auch in der vorliegenden Studie
nachgezeichnete Entwicklung in allen Poleis, fiir die wir entsprechen-
de Nachrichten haben, in dhnlicher Weise verlief. Fiir alle miissen wir
eine vorstaatliche, homerische Phase voraussetzen, und alle verfligen
in der klassischen Zeit iiber mehr oder weniger differenzierte, auf je-
den Fall aber staatliche Strukturen. Das deutet darauf hin, dal3 es in
der griechischen Frithgeschichte Faktoren gegeben haben muf, die den
oben postulierten Entschlul3, eine Staatsgewalt zu begriinden, wenn
auch nicht erzwungen so doch, vorsichtig ausgedriickt, nahegelegt
haben. Ausschau zu halten ist dabei nicht nach eher naturwiichsigen
Voraussetzungen fiir Staatlichkeit wie einer ausreichenden Bevolke-
rungsgrofle und einem definierten Territorium, den beiden ersten not-
wendigen Elementen eines Staates, sondern nach wirklichen AnstoBen,
nach Antriebselementen, die das aktive Handeln auslosen, dessen die
Errichtung der Staatsgewalt als des dritten Elementes in der Drei-Ele-
mente-Lehre bedarf. Wir werden gleich sehen, da3 es durchaus auch
quantitative Faktoren sein kdnnen, die zu dem qualitativen Sprung der
Staatsgriindung beitragen konnen.

99; s. auch. o. bei A. 118-122. Sehr nah an einer teleologischen Deutung bewegt sich
hingegen die systemtheoretisch orientierte Interpretation der Polisentwicklung von
O. Grote. Sein Ausgangspunkt ist das Luhmannsche Postulat, wonach alle hoher
entwickelten Gesellschaften eine ,,iberméBige Komplexitit® ausprigten: Grote
2016a, 253. Die Komplexitit habe in der archaischen Zeit geradezu explosionsartig
zugenommen, was zu einer ,,Zunahme von Handlungsmoglichkeiten* gefiihrt
habe. Reichlich spekulativ erscheint die Folgerung: ,,Die sich in relativ kurzer Zeit
gravierend verdndernde griechische Welt musste vielen Zeitgenossen als “liberméfig
komplex, uniiberblickbar und unkontrollierbar” (Zitat Luhmann) vorkommen® (S.
261), eher eine petitio principii, um daraus den Schlu} zu ziehen, auf den es dem Autor
letztlich ankommt: Diese iiberbordende Komplexitit mufte einfach reduziert werden
durch das systemtheoretische Allheilmittel ,,Legitimation durch Verfahren®. Erst durch
ergebnisoffene Verfahren mit verbindlichen Ergebnissen und die Einrichtung von
funktionalen Amtern sei ein eigenes System des Politischen entstanden. Die implizite
Teleologie zeigt sich an Formulierungen wie “ Notwendig wurde die Ausdifferenzierung
der Amter durch die ... Komplexititssteigerung der griechischen Welt* (Grote 2016a,
268, Herv. M.D.); die zunehmenden Handlungsmdéglichkeiten ,,erhéhte(n) zwangsldufig
auch die Komplexitét der Macht® (sprich: der politischen Organisation, fiir die tibrigens
auch die Sozialanthropologie im Umfang der Komplexitit ein wichtiges Kriterium
erblickt, vgl. 0. nach A. 65). ,,Hieraus erwuchs der Bedarfan neuen Organisationsformen
politischer Herrschaft.“ Auch Grotes Konstruktion einer subjektlosen, sich selbst
tragenden Entwicklung (s. 0. A. 212) bestétigt die teleologischen Implikationen.
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Die Forschung hat das Problem von verschiedenen Seiten betrach-
tet und dabei einige der Faktoren, welche die Staatsgriindungen be-
einflufiten, namhaft gemacht.”*® Als eine mogliche Systematisierung
wurde vorgeschlagen, Konflikttheoretiker und Integrationstheoreti-
ker zu unterscheiden.?* Fiir erstere fiihren Konkurrenz und Ausein-
andersetzungen zwischen Gruppen oder gesellschaftlichen Fraktio-
nen dazu, dafl eine Gruppe dominant wird, die zentrale Herrschaft
ergreift und sich dadurch Ressourcen sichert. Fiir die Poleis, iiber die
wir rudimentdr informiert sind, haben wir oben festgestellt (s. Unter-
punkt ,,Akteure*), daBl in der kritischen Phase keine Anzeichen fiir
solche Auseinandersetzungen oder gar Klassenkdmpfe zu erkennen
sind.?*! In anderen Poleis jedoch mogen interne Konflikte zur Auf-
richtung einer staatlichen Herrschaft beigetragen haben. Die zweite
Forschungsmeinung, die Integrationstheorie, betont die Moglichkeit
der Koordinierung und Organisierung einer groen Zahl von Men-
schen durch staatliche Systeme. Dabei komme es auf die Herstellung
von Legitimitét an, das heiflt auf die Akzeptanz der Regierung durch
die Biirger, welche die Vorteile staatlicher Herrschaft hoher schétzten
als deren letztlich gewaltsame Absicherung. In einer Art von ,,social
contract stelle der Staat durch das Management von Komplexitit
das Wohlergehen aller sicher. Beide Ansitze haben wichtige Aspekte
erfallt, jedoch konzentriert sich die Konflikttheorie zu sehr auf Kon-
flikte zwischen Gruppen, Schichten oder Klassen, wihrend die Inte-
grationstheorie dem Staat eine idealisierte, konfliktlose Harmonie-
Herstellung zuschreibt.

Ob &duBlere Kriege als Katalysatoren der Staatsentstehung in Be-
tracht zu zichen sind,>* ist fiir die griechische Friihzeit kaum zu

29 Fiir dieses Problem kommt es nicht darauf an, ob die hier postulierte sprunghafte
Transformation akzeptiert oder eine allméihliche Staatswerdung vertreten wird.

240 Cohen 1978, 6. Fiir Cohen selbst bestehen ,,multiple roads to statehood*, er bekennt
jedoch, mehr Sympathien fiir die Integrationstheorie zu hegen, als deren Représentanten
er E. Service anfiihrt, wihrend er fiir die Konflikttheorie M. Fried nennt. Gegen
verschiedene Konflikttheorien argumentiert Service 1977, 335ff. Ahnlich wie Cohen
unterscheidet Carneiro 1970, 733, ,,voluntaristic theories® und ,,coercive theories®. Zu
seinem eigenen ,,circumscription“~-Modell vgl. u. A. 246. Einen niitzlichen Uberblick
iiber die verschiedenen Theorien (einschlieflich der von Cohen und Carneiro) gibt
Scheidel 2013, 11-14.

241 So auch Service 1977, 12, fiir andere Gesellschaften.

242 Fiir Carneiro 1970, 734, ist Krieg eine notwendige, wenngleich nicht hinreichende
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entscheiden. Grundsétzlich konnten militdrische Unternehmungen
eine intensivere Organisation und wohl auch eine institutionalisier-
te hierarchische Struktur erfordert haben, aber es miifite sich dabei
um groBere Konflikte handeln, die den Einsatz der gesamten Polis
erforderten. Als ein solches Grofunternehmen kdme hdchstens die
spartanische Eroberung Messeniens in Frage, aber die sogenannten
Messenischen Kriege diirften am ehesten im Lauf des 7. Jahrhun-
derts ausgefochten worden sein, also nach der oben angenommenen
Staatswerdung Spartas um 700 v. Chr.

Es miissen also doch vor allem interne Entwicklungen gewesen
sein, die, vielleicht begiinstigt auch durch dulere Faktoren wie den
zunehmenden Handel oder die Kolonisierungsunternehmungen, den
Anstofl zu Transformationen gegeben haben. An erster Stelle wird
in vielen Darstellungen das Bevolkerungswachstum (an sich) ange-
fiihrt.>** Wie gesagt ist eine gewisse kritische Grofle zwar die Voraus-
setzung flir die Entstehung eines Staatsvolks, aber ein Umschlag von
einer vorstaatlichen in eine staatlich organisierte Gesellschaft voll-
zieht sich nicht automatisch durch das Erreichen einer bestimmten
GroBe. In den ethnographischen Befunden korreliert das Bevdlke-
rungswachstum zwar sehr hdufig mit der Zunahme sozialer und poli-
tischer Komplexitit, aber ein solcher ,,ermdglichender Faktor (ena-

bler) ist keine Ursache®.?*

Bedingung fiir den Zusammenschlu mehrerer chiefdoms zu einem Staat. Die
Bedeutung von Kriegen wird, ohne Bezug auf Griechenland, abgelehnt von Service
1977, 3354t

2 Locus classicus ist Snodgrass 1977, 10ff.; vgl. Welwei 1998, 35; UIf 2011, 397,
jingst auch z. B. Pettit 2023, 56. Auf die Zunahme von Bestattungen in Attika in
spatgeometrischer Zeit verweist Morris 1987, 171ff.; differenzierter jetzt Ronnberg
2021, 1671f., aber eine Siedlungsverdichtung stellt auch er fest (S. 126ff.). Dal} die
Bevolkerung in Griechenland nach dem Riickgang in den sogenannten Dunklen
Jahrhunderten wieder zunahm, ist allgemein anerkannt, vgl. etwa Hall 2014, 78f.
Kritisch sieht dieses Kriterium Whitley 1991, 40f.

244 Service 1977, 342; der Autor kritisiert (S. 341-347) zu Recht Positionen,. die
wermoglichende Faktoren, wie geniigende Nahrungsmenge und eine gewisse
Bevolkerungsgrofe, ... fiir kausal-vorgingige Ausloser (S. 342) halten. Vgl. auch
Breuer 2014, 33.

Ohne Riickgriff auf die Ethnologie stellt die systemtheoretisch orientierte Analyse
von Grote den Komplexititsbegriff ins Zentrum (vgl. o. A. 212). Die ,,iiberméBige
Komplexitdt® (Luhmann) der archaischen Zeit habe zu einer ,,Zunahme von
Handlungsmoglichkeiten gefiihrt, was an fiinf sehr heterogenen Aspekten — an erster
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Allerdings ist die Bevolkerungszunahme einer von mehreren Fak-
toren, welche die soziale Differenzierung begiinstigten.”** Dazu kom-
men weitere:?** Die Verbreitung von Eiseninstrumenten erhdhte die
landwirtschaftliche Produktivitidt und beglinstigte eine handwerkli-
che Spezialisierung, die schon in den homerischen Epen sichtbar ist.
Die Eisenproduktion verdnderte auch die Waffentechnik und deren
Herstellung. Kriegsziige, wie sie idealtypisch die Ilias erzihlt, ha-
ben nicht zuletzt die Gewinnung von Beute, insbesondere von Me-
tallen, zum Ziel und vermehrten den Reichtum erfolgreicher Krieger.
Auch Sklaven waren eine begehrte Kriegsbeute, die zusammen mit
unterworfenen Bevdlkerungsgruppen wie den spartanischen Helo-
ten durch ihre Arbeitsleistung oder ihren Verkauf den Besitz ihrer
Eigentiimer vergroBerten. Die Erhoéhung des landwirtschaftlichen
Mehrprodukts ermoglichte ebenso wie eine verstiarkte handwerkli-
che Warenherstellung zunehmenden Handel (mit Wein, Ol, Keramik-
gefdllen, Waffen) mit entsprechenden Gewinnchancen. Auch auf der
gesellschaftlichen Ebene konnten etwa Vererbungen und Eheschlie-
Bungen die Ungleichheit der Vermdgensverhiltnisse verstiarken. Die
Verwendung der Schrift schlieBlich verdnderte und erleichterte viele
geschiftliche und private Abldufe.

Die Unterschiede in den Eigentumsverhiltnissen und deren zu-
grundeliegende Dynamik erhohten, das wire das nichste Glied in
der Kausalkette, die Anfélligkeit fiir Auseinandersetzungen zwischen
den Eigentiimern.”*” Von schlichter Uneinigkeit iiber zu leistende

Stelle steht das Bevolkerungswachstum — illustriert wird.

245 Vgl. Ronnberg 2021, 260.

246 Vgl. auch Dreher 1983, 49-51. Umfangreiche Bedingungen fiir eine Staatsentstehung
sammelt auch das ,,circumscription*“-Modell von Carneiro 1970, 734ff., das ausgeht von
einem abgegrenzten, landwirtschaftlich genutzten Gebiet, das zu einer Gemeinschaft
gehort, und die darauf wirkenden Einfliisse zusammenstellt. Interne gesellschaftliche
Entwicklungen sind nach Chacon u.a. 2015 hauptsichlich verantwortlich fiir den
Ubergang von ,,Chiefdom to State®. Allerdings weichen ihre Definitionen, sei es
vom Hauptlingstum, sei es vom Staat, von den hier zugrundegelegten ab. Auf die
Schwierigkeit, einzelne Faktoren zu gewichten, verweist zu Recht Scheidel 2013, 13.
Sehr allgemein bleibt Davies 2018.

247 Vgl. z. B. Schulz 2008, 56. Weil die Gesamtstruktur der griechischen Poleis auf
dem privaten Eigentum ihrer Mitglieder aufgebaut ist, unterscheiden sich die Poleis
von allen primitiven Gesellschaften, die Service untersucht hat und von denen er
konstatiert, dafl das Privateigentum bei der Staatsentstehung keine Rolle spiele, vgl.
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Bezahlung oder Verzinsung, von einfachen Delikten wie Diebstahl
oder Betrug liber Raub und Kdorperverletzung bis hin zum Mord aus
Habgier werden die Eigentumsdelikte gereicht haben, wie sie sich
dann auch in der Gesetzgebung des 7. Jahrhunderts widerspiegeln
(s. die o. unter B 2b behandelten Fille). Fiir viele davon waren die
Schlichtungsverfahren, die in der homerischen Gesellschaft prakti-
ziert wurden, nicht mehr angemessen und praktikabel. Gerade die
Entpersonlichung und Uniibersichtlichkeit, die eine Bevolkerungs-
zunahme mit sich bringt, hat die auf persénlichem Vertrauen beru-
hende Schlichtung von Streitigkeiten entwertet. Die hier in Anschlag
gebrachten Streitigkeiten unterscheiden sich von den Konflikten zwi-
schen Schichten und Klassen, die von der oben abgelehnten Kon-
flikttheorie fiir die Staatsentstehung in Anspruch genommen werden.
Es sind vielmehr Konflikte zwischen den Individuen, den wirtschaft-
lich handelnden Subjekten, die, wie oben betont, als Einzelglieder
die Gesamtpolis konstituieren.**®

Die Staatsgriindung verstehe ich als Reaktion auf die vorgenann-
ten Entwicklungen, als Versuch, mit den entstandenen Herausforde-
rungen umzugehen, ihre gemeinschaftsschidlichen Auswirkungen
einzuddmmen und die Institutionalisierung zu fordern. Zentrale Auf-
gabe eines Staates, der aus Privateigentiimern als selbst wirtschaften-
den Individuen besteht, ist der Schutz von Person und Eigentum.**
Korperliche und sachliche Unversehrtheit zu gewihrleisten, geschieht
durch die Sanktionierung von Verstéfen gegen diese Schutzgarantie.
Dazu bedarf es des Rechts, das in Form von Gesetzen Verstof3e defi-
niert und dagegen gerichtete Strafen festlegt. Aulerdem regeln Ge-
setze die innere Ordnung des Staates, also seine Verfassung, sowie

Service 1977, 350. Die Ausklammerung der frithgriechischen Entwicklung aus den
ethnographischen Untersuchungen, die schon oben konstatiert wurde (A. 221. 222),
erweist sich in diesem Punkt als besonders problematisch.

248 In Gehrkes sehr abstrakter Formulierung ist ,,die Ausformung von Staatlichkeit auf
Probleme zuriickzufiihren, die sich durch den Organisationsbedarf von komplexer
werdenden Gesellschaften und vor allem durch deren Konflikthaftigkeit ergeben®,
Gehrke 1993, 49. 66f.

2% Diese 6konomisch-soziale Struktur ist in den von Service analysierten Gesellschaften
nicht gegeben (s. 0. A. 247). Vielleicht hat er wegen dieser Differenz die griechische
Polis nicht in seine Fallbeispiele aufgenommen. Seine verallgemeinernden ,,positiven
Folgerungen™ (so Kap. 17, S. 359ff.) fiir die Entstehung der Zivilisation (d. h. des
Staates) haben daher auch keine Relevanz fiir die griechische Friihgeschichte.
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die Rechte und Pflichten der Amtstréger. Die Entstehung des Staates
ist daher unmittelbar mit der Entstechung des Rechts verbunden,*°
und, wie oben bei unseren Fallbeispielen gesehen, sind die frithesten
Manifestationen der Staatsgewalt rechtlicher Natur.

Als groflte Eigentiimer vor allem an Land, aber auch an mobi-
lem Besitz, besa3 die griechische Oberschicht das grofite Interesse
an der Schutzfunktion des Staates. IThre Angehorigen, die Aristokra-
ten, betrieben die Errichtung staatlicher Strukturen erstens aus die-
sem Interesse heraus, zweitens aus ihrer schon bisher bestehenden
Verantwortung flir die gesamte Gemeinschaft, demonstriert oben fiir
die homerischen basileis, drittens zur Aufrechterhaltung ihrer her-
vorgehobenen und dominanten Stellung in der Gesellschaft, denn mit
der Institutionalisierung von Funktionen in Form von Amtern war
nicht nur Macht, sondern auch ein entsprechendes Ansehen verbun-
den, man denke nur an die Benennung des Jahres nach dem obersten
Amtstriger, in Athen dem Archon eponymos, und viertens zur Be-
schrankung ihrer Konkurrenz untereinander, indem die nunmehr for-
malen, festgelegten Verfahren dafiir sorgten, da3 innerhalb der Ober-
schicht regelmédfige Machtwechsel stattfanden, sowohl durch die
Beschrinkung der Amtszeiten auf meistens ein Jahr, als auch durch
Iterationsverbote wie in Dreros (s. 0.) oder durch Anti-Tyrannenge-
setze wie in Athen.?!

Der GrofBteil der Politen war ebenfalls Eigentlimer, im allgemei-
nen von mittleren oder kleinen Landstiicken und von entsprechen-
dem mobilen Besitz. Als solche hatten sie ein grundsitzlich gleiches
Interesse am (staatlichen) Schutz ihrer Person und ihres Eigentums.

30 Vel. Jellinek 1922, 266. Das Recht im eigentlichen Sinn als kodifiziertes, abstraktes
Recht ist daher eigentlich immer als staatliches Recht zu verstehen; vgl. Sellnow 1973,
25: ,,Vom Recht kann also nur gesprochen werden, wenn der Staat existiert, der in der
Lage ist, die positive Gesetzgebung durch Gewalt durchzusetzen.” Mangels geeigneter
Begriffe spricht man jedoch auch fiir die vorstaatlichen Verhéltnisse von rechtlichen
Verfahren, primitivem Recht o. & Mit der Formulierung ,.droit et prédroit en Grece
ancienne‘ hat L. Gernet 1951 die Unterscheidung auch begrifflich fixiert. Eine wortliche
deutsche Ubersetzung wie ,,Vor-Recht* hat sich jedoch nicht etabliert.

1 Zum Tyrannengesetz vgl. o. mit A. 152. Zum Zweck der archaischen Gesetze
allgemein meint Harris 2018, 204, dall manche davon, wie andere Gelehrte behaupten,
der Einddmmung der aristokratischen Konkurrenz gedient haben mdgen, ,,but the vast
majority of laws enacted ... were directed at regulating the conduct of all members of
the community.*
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Formalisierte und institutionalisierte Verfahren boten ihnen in vielen
Fillen bessere Aussichten auf die Durchsetzung ihrer Anliegen als
die traditionellen, von personlichen Strukturen geprigten Entschei-
dungsfindungen,®*? die nach Hesiod oft von willkiirlich handelnden,
»geschenkefressenden basileis* getroffen wurden. In nunmehr for-
malisierten Volksversammlungen konnte der Demos, wenngleich nur
pauschal und bis zu einem gewissen Grad, an politischen Entschei-
dungen mitwirken.

Bei den Politen, die keines oder nur ein so kleines Landstiick als
Eigentum hatten, daB sie davon nicht leben konnten, beschrénkte sich
das Interesse an staatlichem Schutz auf die Unversehrtheit ihrer Per-
son. Obwohl ihr soziales Ansehen in einer Landbesitzer-Gesellschaft
entsprechend gering war, galten sie doch als vollwertige Biirger und
waren zur Teilnahme an der Volksversammlung und der Inanspruch-
nahme des Rechtswegs berechtigt.

Zu den gemeinsamen Interessen von Oberschicht und den {ibrigen
Schichten gehorte schlielich auch der schon weiter oben angespro-
chene militirische Bereich. Sofern eine Polis bedroht oder angegrif-
fen wurde, schiitzten die Biirger als Soldaten Leben und Eigentum
der Polismitglieder durch Verteidigung. Eigene Angriffe auf ande-
re Gemeinschaften hatten oft Land- oder Beutegewinne und durch
deren Verteilung die VergroBerung individuellen Eigentums zum
Ziel. Solche kriegerischen Aktivititen werden zwar bereits in den
homerischen Epen geschildert, konnen aber bei der Staatsgriindung
eine Rolle gespielt haben, indem etwa striktere Hierarchieverhélt-
nisse und spezialisierte Amter wie der athenische Polemarchos ein-
gerichtet wurden. Ein weiteres gemeinsames, auf die Gemeinschaft
gerichtetes Interesse war die Abgrenzung der Biirgerschaft, also der
zur Polis Gehorenden, von allen anderen. Unter den oben skizzierten
historischen Voraussetzungen diirften in der Zeit vor und um 700 v.
Chr. die allgemeine Migration und die Sklavenhaltung zugenommen
haben. Auch wenn ein formales Biirgerrecht in vielen Poleis erst spa-

252 Ohne Bezug auf die griechische Polis wird die ,,balance of power between rulers and
ruled von Pettit 2023, 3. 61, zum entscheidenden Kriterium fiir einen ,,nomothetischen
Staat® erklért, den er als einzigen wirklichen Staat idealisiert. Ein solcher entstehe ganz
ohne subjektive Absichten, nur zum Besten der Gemeinschaft!
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ter eingefiihrt wurde,”* so diirften doch von Anfang an staatliche In-
stitutionen darauf geachtet haben, wer als Fremder (xenos) und wer
als Sklave zu gelten hatte.

Die Transformation der Polis zum Staat dnderte also nichts an
den wirtschaftlichen und sozialen Strukturen der Gesellschaft,>* es
handelte sich nicht um eine Revolution. Im Gegenteil scheint die
Staatsgriindung gerade darauf abgezielt zu haben, die bestehenden
Verhiltnisse abzusichern und weiterzuentwickeln. Indem der archai-
sche griechische Staat sich als Gesamtheit der Polismitglieder, als
Gemeinschaft der Oikos-Inhaber konstituierte, unterschied er sich
von praktisch allen anderen frithen Staaten, die aus big men- und
chiefdom-Gesellschaften hervorgegangen waren. Die damit verbun-
dene formale politische und rechtliche Gleichheit — jeder Biirger be-
sal} ein gleiches Votum in der Volksversammlung; jeder Biirger war
vor dem Gesetz gleich — perpetuierte jedoch die 6konomische und
soziale Ungleichheit. Und diese Ungleichheit spiegelte sich auch in
der politischen Hierarchie wider, da fiir lange Zeit nur Mitglieder der
Oberschicht aktiv an der Ausiibung der Staatsgewalt beteiligt waren.
In diesem Bereich teilte sich die Bevolkerung also in Herrschende,
auch wenn sie nur zeitweise in Gremien und Amtern titig waren, und
in Beherrschte, wie es schon Aristoteles analysierte und wir es ein-
gangs in der Definition des Staates vorausgesetzt hatten.?

Die genannte Antinomie bestand, soweit unsere Quellen iiber-
haupt blicken lassen, in den einzelnen Poleis unterschiedlich lange
und mehr oder weniger stabil. Erst aufgrund weiterer Entwicklungen,
interner und externer, bildete sich ein bewulter Interessensgegensatz
zwischen den oberen und den unteren Schichten heraus. Mit den
Moglichkeiten, diesen Gegensatz in organisiertes Handeln zu kana-
lisieren, gingen dann in klassischer Zeit die Auseinandersetzungen
mancherorts in regelrechte Biirgerkriege (staseis) iiber, und miinde-
ten auch in politischen Kdmpfen um die Staatsform, welche die Po-
liswelt in oligarchische und demokratische Staaten teilen sollte.

23 Vel. dazu fiir das Beispiel Sizilien Dreher 2007, passim.
254 Ahnlich Andreev 1988, 26f.
25 Aristot. pol. 1277a25-28. Vgl. van der Vliet 2005, 128; s. auch Teil I, S. 27.
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